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A ... Allgemeines
A 1.....Zweck und Geltungsbereich der Wettspielordnung (WO)

1.1 Allgemeines

Zweck der WO des DTTB ist es, einheitliche Richtlinien fir Spielbetrieb zu schaffen. Diese WO
ist der Satzung des DTTB als Anhang zugeordnet und kann durch Beschluss des Bundestages
in einzelnen Punkten oder im Ganzen gedndert werden (siehe § 24.1 der Satzung des DTTB).
In der WO schlief8t ,,Spieler” mit seinen Ableitungen auch jeweils ,Spielerin® ein.

Die WO gilt fir den gesamten Spielbetrieb des DTTB, d. h. fiir Bundesveranstaltungen und die
Bundesspielklassen (BSK).

Die WO gilt auch fir den gesamten Spielbetrieb der Mitglieds- und Regionalverbédnde (Ver-

bande) bzw. deren Gliederungen und Vereine. Die Verbande dirfen

e bei alternativen Regelungen eine der festgelegten Alternativen wahlen,

e flr ihren Zustandigkeitsbereich Abweichungen von den Regelungen fiir solche Passagen
festlegen, bei denen die WO dies ausdricklich zulasst,

e fiir ihren Zustandigkeitsbereich eigene Regelungen fir alle nicht behandelten Fragen festlegen.

1.2 Abweichungen

Abweichungen und eigene Regelungen dirfen den gesamten Zustandigkeitsbereich, nur die
Lunteren Spielklassen” oder nur die ,unterste Gliederung” betreffen. Der Wortlaut der WO
darf verbandsseitig nicht geandert oder gekdirzt werden. Zuldssige eigene Regelungen sind im
Text direkt hinter der entsprechenden WO-Bestimmung separat auszuweisen und als solche
zu kennzeichnen.

Eine verbandseinheitliche Regelung flr den gesamten Zustandigkeitsbereich eines Verbandes
darf durch die WO vorgeschrieben werden. Anderenfalls bedeutet die Formulierung ,,... die
Verbande und ggf. deren Gliederungen ..., dass die Verbande beschlieRen durfen, ihren Glie-
derungen eine jeweils einheitliche eigene Regelung zu erlauben.

Steht eine Regelung eines Verbandes oder der Bundesspielordnung (BSO) zu den Bestimmun-
gen der WO im Widerspruch, so wird sie durch die Bestimmungen der WO aufgehoben. Un-
abhangig davon kann ein Widerspruch von Verbandsregelungen zur WO gemal der Beitrags-
und GebUhrenordnung des DTTB sanktioniert werden. Voraussetzung flr diese Sanktionen
ist, dass nach Feststellung des VerstoRes und Aufforderung des Ausschusses fur Leistungs-
sport des DTTB, diesen mit Wirksamkeit bis spatestens zum Beginn der nachsten Spielzeit zu
korrigieren, seitens des Verbandes nicht nachgekommen worden ist.

1.3 Gutachten

Dem Ressort Wettspielordnung des DTTB obliegt es in alleiniger Zustandigkeit, sich auf Antrag
der Verbande zur Auslegung der WO gutachterlich zu dufRern. Die vom Ressort Wettspielord-
nung erstellten Gutachten sind bindend und werden auf der Homepage des DTTB veroffent-
licht. Uber den zu klédrenden Sachverhalt hat der Bundestag bei nachstmaglicher Gelegenheit
zu entscheiden.
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1.4 Ausnahmen auf Grund von Vorgaben staatlichen Rechts

Sollten einzelne Vorgaben der WO aufgrund von Vorgaben staatlichen Rechts durch Bund,
Lander, Landkreise, kreisfreie Stadte, Kommunen oder Behorden (im Folgenden und im Ab-
schnitt M subsumiert unter dem Begriff ,Vorgaben staatlichen Rechts®) in Krisenzeiten nicht
umsetzbar sein, darf ein Entscheidungsgremium die in Abschnitt M der WO aufgefihrten Ab-
weichungen fir die in seiner Zustandigkeit liegenden offiziellen Veranstaltungen gema WO
A 11 beschliefen. Dabei mussen die Abweichungen nicht verbandseinheitlich angewendet
werden; sie kdnnen auf einzelne Untergliederungen, Spielklassen, Altersgruppen, Altersklas-
sen oder Veranstaltungen beschrankt sein.

Das Entscheidungsgremium darf darlber hinaus Abweichungen von korrespondierenden
oder zusatzlichen Bestimmungen, wie z. B. Durchflihrungsbestimmungen Teil A und Teil B,
aufgrund von Vorgaben staatlichen Rechts in Krisenzeiten beschlieRen.

Das Entscheidungsgremium darf alle Vorschriften des Abschnitts M auch dann anwenden,
wenn die Vorgaben staatlichen Rechts dies im Einzelfall nicht ausdriicklich erfordern, son-
dern wenn es - ggf. auch nur einzelne - Vorgaben staatlichen Rechts gibt, die einen Tischten-
nis-Wettkampfbetrieb ohne jegliche Einschrankungen unmaoglich machen.

Jeder Mitgliedsverband muss fur die Wirksamkeit von Abweichungen gemaR Abschnitt M der
WO jeweils ein einziges Entscheidungsgremium festlegen, legitimieren und in seinen Ausfih-
rungsbestimmungen zu WO A 1 verdffentlichen.

Das Entscheidungsgremium flr offizielle Veranstaltungen des DTTB ist das Prasidium des
DTTB.

Fdr Abweichungen von WO H 1.3.1 im Fall von Vorgaben staatlichen Rechts in Krisenzeiten ist
auf Antrag eines Entscheidungsgremiums gemafl WO A 1 das Ressort Wettspielordnung des
DTTB zustandig.

Das gemdyfs WO A 1 fiir die Umsetzung der Vorschriften des Abschnitts M zustdndige
m‘; Gremium ist das HTTV-Préasidium.

Die ergdnzenden, nur im Bereich des Hessischen Tischtennis-Verbandes (HTTV) gel-
tenden Bestimmungen kénnen nur durch Beschluss des Beirates des HTTV in einzelnen Punkten
oder als Ganzes gedndert werden (siehe Ziffer 14.1 ff der Satzung des HTTV).

Soweit den Bezirken oder Kreisen eigene Regelungen flir ihre Zustdndigkeitsbereiche ausdriick-
lich erlaubt sind, gelten diese ohne Genehmigung des Spielausschusses des HTTV. Hiervon un-
beriihrt bleibt die Uberwachung gemdf8 Geschdftsordnung des Verbandes (Ziffer 3.2) durch den
HTTV-Spielausschuss.

Die vom HTTV-Spielausschuss erstellten Gutachten sind bindend, soweit sie sich auf die HTTV-Er-
gdnzungen der WO beziehen. Das Gutachten muss als Antrag zum ndchstfolgenden Beirat ein-
gereicht und bestdtigt werden.

1.5 Fristen
Auf nach dem Kalender bestimmte Fristen findet § 193 BGB keine Anwendung.

Handbuch 2021 /2022 | www.httv.de



Wettspielordnung 88

A2 ...Spielregeln

A 2.1 Internationale Tischtennisregeln (ITTR)
Fir alle Veranstaltungen gelten die ITTR (Teile A und B), wie sie vom DTTB bekanntgemacht
wurden, entsprechend, sofern in Ausnahmefallen nichts Anderes geregelt ist.

Abweichend von den ITTR gilt im gesamten Bereich des DTTB:

e Hinsichtlich der Regelungen zum Time-Out (ITTR B 4.4.2) gilt der jeweilige Berater als Mann-
schaftskapitan.

e Hinsichtlich der Regelungen fiir Pausen (ITTR B 4.4.3) gilt flr jeden Spieler eine maximal
finfmindtige Pause zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spielen sowohl im Mannschafts-
als auch im Individualspielbetrieb.

* Hinsichtlich der einheitlichen Spielkleidung gilt ITTR B 2.2.7 in Individualwettbewerben von
offiziellen Veranstaltungen nicht flr Spieler des gleichen Verbandes bzw. Vereines.

e Hinsichtlich der Regelung zu Fehlverhalten bei Doppelspielen in Mannschaftskampfen gilt
ITTR 5.2.6 mit der MalRgabe, dass zu Beginn eines Doppels immer mindestens die Verwar-
nung oder Strafe zugrunde gelegt wird, welche zuvor im selben Mannschaftskampf gegen
dasselbe Doppel verhangt wurde.

e Hinsichtlich der Regelung zu Disqualifikationen gilt ITTR 5.2.8 flir Mannschaftskdmpfe mit
der Malkgabe, dass eine Disqualifikation bis zum Ende des jeweiligen Mannschaftskampfes
gilt. Bei Mannschaftskdmpfen in Turnierform kann der Oberschiedsrichter in gravierenden
Fallen eine Disqualifikation bis zum Ende des Wettbewerbs aussprechen.

e Bei offiziellen Veranstaltungen gemall WO A 11 dirfen ab 1. Juli 2019 nur zelluloidfreie Balle
eingesetzt werden.

Zudem durfen die Verbdnde fir ihren Zustandigkeitsbereich beschliellen:

e bei Veranstaltungen gemal WO A 11.3 Abweichungen von ITTR B 2.2.7 hinsichtlich der ein-
heitlichen Spielkleidung fir Mannschaftswettbewerbe,

e bei Veranstaltungen gemaR WO A 11.2 Abweichungen von ITTR B 2.2.8 und B 2.2.9 hinsicht-
lich der Unterscheidbarkeit der Farben der Spielkleidung gegnerischer Mannschaften,

e bei Veranstaltungen gemaf WO A 11.3.2 und A 11.3.3 Abweichungen von den Vorgaben
der ITTR.

Bei genehmigten, offenen Mannschaftsturnieren ist einheitliche Spielkleidung nicht
vorgeschrieben.

Bei Veranstaltungen gemdfs WO A 11.2 mussen die Farben der Spielkleidung von
gegnerischen Mannschaften nicht unterscheidbar sein.

Bei nicht weiterflihrenden Veranstaltungen gemdfs WO A 11.3.2 und A 11.3.3 sind Abweichun-
gen von den ITTR erlaubt, wenn diese Abweichungen in der Ausschreibung/Einladung detailliert
beschrieben sind.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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A 2.2 Gewinnsatze

Zum Gewinn eines Spiels sind erforderlich im

e Mannschaftsspielbetrieb 3 Gewinnsatze

e |Individualspielbetrieb

¢ 3 Gewinnsatze in der Altersgruppe Senioren

¢ in allen anderen Altersgruppen wahlweise 3 oder 4 Gewinnsatze.

A 2.3 Schldgertests

Bei allen Veranstaltungen dirfen Schlagertests gemaR der Richtlinie zu Schldgertests durch-
geflhrt werden. Die Tests durfen nur von lizenzierten Schiedsrichtern vorgenommen werden.
Sie durfen vor einem Spiel vorgenommen werden. Schlager, die bei diesen Tests nicht den
ITTF-Regeln entsprechen, dirfen nicht im jeweiligen Spiel eingesetzt werden. Der Spieler darf
dann den Schlager einmal austauschen und das Spiel mit diesem Ersatzschlager bestreiten,
der nach dem Spiel getestet wird, falls ein Test vor dem Spiel zeitlich nicht mehr mdglich
gewesen ist.

Ein einzelnes absolviertes Spiel wird als verloren gewertet, wenn beim Schlagertest nach dem
Spiel festgestellt wird, dass einer der im Spiel eingesetzten Schlager eines Spielers nicht den
ITTF-Regeln entsprochen hat.

Ein einzelnes Spiel wird auch dann als verloren gewertet, wenn vor dem Spiel festgestellt wird,
dass der Schldger eines Spielers nicht den ITTF-Regeln entspricht und der Spieler sich weigert,
unverzlglich Abhilfe zu schaffen.

A 2.4 Sportliche Umgebung

Allen Veranstaltern wird dringend empfohlen, den Konsum von Alkohol innerhalb des um-
schlossenen Raums, in dem der Wettkampf stattfindet, zu untersagen und zu unterbinden.
Dies gilt insbesondere bei Veranstaltungen der Altersgruppe Nachwuchs.

Rauchen innerhalb der Austragungsstatte ist verboten.

A3... Bekdampfung des Dopings

Bestandteil dieser WO ist die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des DTTB einschlieRlich aller Anhange.
Neben den in § 60 der Satzung des DTTB festgelegten Sanktionsmaoglichkeiten gelten fir Ver-
gehen hinsichtlich Dopings ausschliefRlich die Regelungen gemafR ADO.

Fir die Durchflihrung der Dopingkontrollen gelten die Bestimmungen gemals Anhang der ADO.

A 4 ....Vereins- bzw. verbandsfremde Einflussnahme

Eine Einflussnahme vereins- oder verbandsfremder Personen, Firmen oder Institutionen auf
den Spielbetrieb ist nicht zuldssig, falls dadurch gegen die Satzung oder Ordnungen des DTTB
bzw. des jeweiligen Verbandes oder dessen Gliederung verstolRen wird.

A5 .... Definitionen
Die Sortierung der nachfolgenden Begriffe erfolgt nach MalRgabe des jeweiligen Verbandes
entweder alphabetisch oder thematisch gegliedert.
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A 5.1 Allgemeines

Altersklasse ist eine Unterteilung des Spielbetriebes nach Alter. Die geschlechtsspezifischen
Unterteilungen heiRen in allen Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs ,Madchen” bzw.
Lungen” (jeweils mit Alterszusatz) und in allen Altersklassen der Altersgruppe Senioren
LSeniorinnen” und ,Senioren” (jeweils mit Alterszusatz).

Altersgruppe ist eine Zusammenfassung von Altersklassen.

Leistungsklasse ist die Unterteilung einer Altersklasse nach Gesichtspunkten der Spielstarke.
Turnierklasse ist die Kombination einer geschlechtsspezifischen Altersklasse und einer Leis-
tungsklasse bei Veranstaltungen in Turnierform.

Turnierserie bezeichnet eine beliebige Anzahl von gleichnamigen Turnieren innerhalb ei-
nes Kalenderjahres oder innerhalb einer Spielzeit. Jedes Turnier einer Serie ist durch die
Durchfiihrungsbestimmungen des veranstaltenden Verbandes soweit standardisiert, dass
der ausrichtende Verein im Turnierantrag nur Uber Ort, Zeit und die Anzahl der Teilnehmer
(jeweils in einem vorgegebenen Rahmen) entscheiden kann.

Spielklasse ist die Kombination einer geschlechtsspezifischen Altersklasse und einer
Hierarchieebene bei Punkt- und Pokalspielen.

Austragungsstatte ist die Raumlichkeit, in der die Veranstaltungen gemalR WO A 11 und A 12
stattfinden, einschlieBlich samtlicher Funktions- und Nebenrdume sowie Triblnen.
Mannschaftskampf ist das Aufeinandertreffen von Mannschaften in einem Mannschaftswett-
bewerb.

Konkurrenz ist die Kombination einer Turnierklasse und eines Wettbewerbs gemaR WO A 10.
Turnierstufe ist der Teil einer Konkurrenz, flr den ein einziges Austragungssystem verwen-
det wird und in dem die Spieler sich flir die nachste Turnierstufe dieser Konkurrenz oder
eine nachfolgende Konkurrenz qualifizieren konnen (z. B. Vor-, Zwischen- und Endrunde
einer Konkurrenz).

Spiel ist das Aufeinandertreffen von Spielern bzw. Paaren in einem Individualwettbewerb
bzw. in einem Mannschaftskampf.

Spielpunkt ist die Einheit flr die Wertung einzelner Spiele in einem Mannschaftskampf.
Tabellenpunkt ist die Einheit fur die Wertung von Mannschaftskampfen in einer Tabelle.
Vereinsmannschaften sind Mannschaften aus Spielern eines Vereins.

Vereinslibergreifende Mannschaften sind Mannschaften aus Spielern mehrerer Vereine.
Spielgemeinschaften sind Mannschaften, bei denen der eine Teil der Spieler fur einen Ver-
ein und der andere Teil der Spieler flir genau einen anderen Verein spielberechtigt ist.
Gemischte Mannschaften sind Mannschaften mit mannlichen und weiblichen Spielern.
Gemischte Spielklassen sind Spielklassen im mannlichen Spielbetrieb mit zusatzlichen weib-
lichen Mannschaften.

Auswahlmannschaften sind Mannschaften, die gemaR gesonderter Vorgaben aus Spielern
verschiedener Vereine, Verbande, Altersklassen und Geschlechter bestehen kdnnen.
click-TT ist eine Online-Plattform zur Verwaltung und Durchfihrung des Spielbetriebes.
Verbande ist der Sammelbegriff fir Mitgliedsverbande und Regionalverbande.

Region ist eine Organisationseinheit direkt unterhalb der Veranstaltungen auf nationaler
Ebene bzw. der Bundesspielklassen. Eine Region besteht aus einem oder mehreren Mit-
gliedsverbanden. In den Regionen finden weiterfihrende Veranstaltungen gemat WO A
11.1 und A 11.2 als Qualifikation zur Ebene des DTTB statt.
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A 5.2 Organisation des Spielbetriebes

* Bundesspielklassen (BSK) sind die vom DTTB verwalteten Spielklassen der Damen/Herren:
1. Bundesliga Damen, 2. Bundesligen, 3. Bundesligen, Regionalligen und Oberligen.

¢ Untere Spielklassen gemalk WO A 1 sind alle Spielklassen der Damen/Herren unterhalb der
sechsthochsten Spielklasse.

¢ Unterste Gliederung ist die unterste Verwaltungsebene eines Mitgliedsverbandes (Kreisver-
bande 0.3.). Bei Mitgliedsverbdanden ohne Gliederung sind die hdchste Verbandsspielklasse
und die Veranstaltungen mit direkter Qualifikation fir Bundesveranstaltungen definitions-
gemal? nicht Bestandteil der untersten Gliederung.

¢ Punktspiele sind Mannschaftskampfe von Vereinsmannschaften zur Ermittlung einer sport-
lichen Reihenfolge. Sie werden in einer Hauptrunde und ggf. erganzend in Entscheidungs-
spielen ausgetragen.

¢ Hauptrundenspiele sind Mannschaftskdampfe innerhalb einer Gruppe, bei denen jede Mann-

schaft im Normalfall zweimal (Hin- und Ruckspiel), mindestens jedoch einmal gegen jede

andere antritt.

Entscheidungsspiele ist der Sammelbegriff flr Relegationsspiele, Play-off-Spiele und An-

wartschaftsspiele. Sie gehoren zur selben Halbserie wie die vorangegangenen Hauptrun-

denspiele.

Relegationsspiele sind Mannschaftskampfe nach Abschluss der Hauptrundenspiele zur Er-

mittlung einer Mannschaft, die das Recht auf den Relegationsaufstieg erwirbt. Hierflr wer-

den Mannschaften aus verschiedenen Gruppen und ggf. aus verschiedenen Spielklassen des

Punktspielbetriebes nach MaRgabe der Auf- und Abstiegsregelung zusammengefuhrt.

Play-off-Spiele fihren nach Abschluss der Hauptrundenspiele eine festgelegte Anzahl von Mann-

schaften einer oder mehrerer gleichrangiger Gruppen zusammen, um die abschliefende Rei-

henfolge zu ermitteln. Play-off-Spiele konnen auch die Funktion von Relegationsspielen haben.

Anwartschaftsspiele sind Mannschaftskampfe nach Abschluss der Hauptrundenspiele zur Er-

mittlung von Anwartschaften auf eine bestimmte Spielklasse. Hierflir werden Mannschaften

aus verschiedenen Gruppen und ggf. aus verschiedenen Spielklassen des Punktspielbetrie-

bes nach MaRgabe der Auf- und Abstiegsregelung zusammengefihrt. Anwartschaftsspiele

sind vorsorglich, d. h., es gibt flr die Sieger keine Gewahr auf die Zuordnung zur Spielklasse,

fur die eine Anwartschaft ermittelt wird.
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A 5.3 Mannschaften und Spieler

¢ Vereinsmeldung ist die Meldung aller Mannschaften eines Vereins zur Teilnahme am Spiel-
betrieb einer Spielzeit.

¢ Mannschaftsmeldung ist die Meldung aller Spieler einer nach Geschlecht getrennten Al-
tersklasse, die in den betreffenden Mannschaften des Vereins einsatzberechtigt sind.

¢ Mannschaftsaufstellung ist die Meldung von Spielern, die in einem einzelnen Mannschafts-
kampf zum Einsatz kommen sollen.

¢ Mannschaftsspieler sind alle Spieler, die nach der jeweiligen Mannschaftsmeldung diese
Mannschaft bilden.

e Ersatzspieler sind alle Spieler, die einer unteren Mannschaft als Mannschaftsspieler angeho-
ren und im Bedarfsfall in oberen Mannschaften eingesetzt werden.

e Stammespieler ist ein Spieler einer Mannschaft, der zur Sollstarke dieser Mannschaft beitragt.

* Reservespieler ist ein Spieler einer Mannschaft, der nicht zur Sollstarke dieser Mannschaft
beitragt. Er wird in der Mannschaftsmeldung mit RES gekennzeichnet. Reservespieler gibt es
nur in Mannschaftsmeldungen der Damen und Herren.

¢ Erganzungsspieler ist ein Spieler einer Mannschaft, der nicht zur Sollstarke dieser Mann-
schaft beitragt. Weibliche Erganzungsspieler werden in der Mannschaftsmeldung mit WES,
Jugend-Erganzungsspieler mit JES, Nachwuchs-Erganzungsspieler mit NES und Senioren-Er-
ganzungsspieler mit SES gekennzeichnet.

A 5.4 Rangliste

e TTR-Wert (Tischtennis-Rating-Wert) ist die MaRzahl fir die Spielstdrke eines Spielers.

¢ Q-TTR-Wert (Quartals-Tischtennis-Rating-Wert) ist die zu einem definierten Termin berech-
nete, unveranderbare und offentlich einsehbare MaRzahl fir die Spielstarke eines Spielers.

Vergleichbar wird ein Q-TTR-Wert genannt, wenn mehr als neun Einzel zu seiner Berechnung
herangezogen worden sind.

TTR-relevant werden Spielklassen und Konkurrenzen genannt, deren Einzel-Ergebnisse in die
Berechnung der TTR-Werte einflielRen.

TTR-bezogen werden Spielklassen und Konkurrenzen genannt, bei denen die vergleichbaren
Q-TTR-Werte als Referenzwerte flr sportliche Einteilungen wie Mannschaftsmeldungen, Tur-
nierklassengrenzen oder Setzlisten verwendet werden.

A 6 ....Spielkleidung

Es muss in sportgerechter Kleidung (kurzarmeliges oder armelloses Hemd und Shorts bzw.
Rockchen oder einteiliger Sportdress (sog. ,,Body“), Socken und Hallenschuhe) gespielt wer-
den. Zu Mannschaftskampfen ist in einheitlicher Spielkleidung (kurzarmeliges oder drmello-
ses Hemd und Shorts bzw. Rockchen oder einteiliger Sportdress (sog. ,,Body*)) anzutreten.
Das Tragen von Trainingsbekleidung wahrend eines Spiels ist grundsatzlich nicht erlaubt. In
begriindeten Fallen darf der Oberschiedsrichter (OSR) Ausnahmen zulassen.

Die Zulassigkeit von Werbung, Herstellerzeichen, Wappen und Namen sowie Ruckennum-
mern ist in WO L geregelt.
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A 7 .... Materialien

A 7.1 Materialien sind:

e Tische

¢ Netzgarnituren

e Bille

¢ Schlagerholzer

e Schlagerbeldge

¢ Kleber

¢ Schldagertestgerate
e Komplettschlager

e Umrandungen

e Boden

e Schiedsrichtertische
e Schiedsrichterstiihle
e Zahlgerate

¢ Namensschilder

* Spielergebnisanzeigen
e Tischnummern

e Handtuchbehalter
¢ Ballboxen

e Getrankeboxen

e Mikrofone

¢ Videoanlagen

e Sitzgelegenheiten fir Spieler, Trainer und Betreuer

A 7.2 Sofern fur einzelne Materialien eine ITTF-Zulassung besteht, dirfen bei allen offiziel-
len Veranstaltungen nur diese Materialien eingesetzt werden. Abweichend davon dirfen die
Verbénde fir offizielle Veranstaltungen in ihrem Zustdndigkeitsbereich auch Tische und Netz-
garnituren zulassen, die der DIN-Norm EN 14468-1 bzw. EN 14468-2, jeweils ausschlieRlich mit

der Klassifizierung A (Hochleistungssport) oder B (Schul- und Vereinssport), entsprechen.

Bei allen Mannschaftskampfen gemaR WO A 11.2 mussen die Tische, Netzgarnituren und
Balle von jeweils gleicher Farbe, Marke (Fabrikat) und Beschaffenheit sein. Eine Anderung
wahrend eines Mannschaftskampfes ist nicht zulassig.

In der untersten Gliederung des HTTV ist es mit Ausnahmegenehmigung zuldssig, Ti-
mc: sche und Netze sowohl der DIN-Norm EN 14468-1 als auch EN 14468-2, jeweils mit der
Klassifizierung A (Hochleistungssport) oder B (Schul- und Vereinssport), einzusetzen.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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A 7.3 Materialien dirfen nicht so gldnzend-reflektierend sein, dass sie die Spieler storen
oder die Beobachtung der Spiele einschrdnken kénnten. Die weiteren Bestimmungen zur
Farbgebung (Grundfarben, Werbefarben usw.) und zur Zuldssigkeit von Werbung siehe WO L.

A 8 .... Altersgruppen und Altersklassen

A8.1

A 8.2

A8.21

A 8.2.2

A8.2.3

A83

A8.3.1

A8.3.2

A8.3.3

A83.4

A 8.3.5

A8.3.6

A83.7

A 8.3.8

A 8.3.9

A 8.3.10

A8.3.11

A 8.3.12

A 8.3.13

A8.3.14

Stichtag ist jeweils der 1. Januar der laufenden Spielzeit.

Es gibt folgende Altersgruppen:

Nachwuchs: Spieler, die am Stichtag 18 Jahre alt werden oder jlnger sind
Erwachsene:  Spieler, die vor dem Stichtag 18 Jahre alt waren, aber noch nicht 39
Senioren: Spieler, die vor dem Stichtag 39 Jahre oder alter waren

Es gibt folgende Altersklassen:

Jugend 8: Spieler, die am Stichtag 8 Jahre alt werden oder jlinger sind

Jugend 9: Spieler, die am Stichtag 9 Jahre alt werden oder jiinger sind

Jugend 10: Spieler, die am Stichtag 10 Jahre alt werden oder jlnger sind
Jugend 11: Spieler, die am Stichtag 11 Jahre alt werden oder jinger sind
Jugend 12: Spieler, die am Stichtag 12 Jahre alt werden oder jlnger sind
Jugend 13: Spieler, die am Stichtag 13 Jahre alt werden oder jlnger sind
Jugend 14: Spieler, die am Stichtag 14 Jahre alt werden oder jinger sind
Jugend 15: Spieler, die am Stichtag 15 Jahre alt werden oder jlunger sind
Jugend 16: Spieler, die am Stichtag 16 Jahre alt werden oder jlnger sind
Jugend 17: Spieler, die am Stichtag 17 Jahre alt werden oder jinger sind
Jugend 18: Spieler, die am Stichtag 18 Jahre alt werden oder jlnger sind

Junioren 22: Spieler, die vor dem Stichtag 18 Jahre alt waren, aber noch nicht 22
Unter 22: Spieler, die vor dem Stichtag 15 Jahre alt waren, aber noch nicht 22

Damen/Herren: Spieler, die vor dem Stichtag 18 Jahre alt waren
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A 8.3.15 Senioren 40:  Spieler, die vor dem Stichtag 39 Jahre oder alter waren

A 8.3.16 Senioren 45: Spieler, die vor dem Stichtag 44 Jahre oder alter waren

A 8.3.17 Senioren50:  Spieler, die vor dem Stichtag 49 Jahre oder alter waren

A 8.3.18 Senioren55:  Spieler, die vor dem Stichtag 54 Jahre oder alter waren

A 8.3.19 Senioren 60: Spieler, die vor dem Stichtag 59 Jahre oder alter waren

A 8.3.20 Senioren 65:  Spieler, die vor dem Stichtag 64 Jahre oder alter waren

A 8.3.21 Senioren 70:  Spieler, die vor dem Stichtag 69 Jahre oder alter waren

A 8.3.22 Senioren 75: Spieler, die vor dem Stichtag 74 Jahre oder alter waren

A 8.3.23 Senioren 80:  Spieler, die vor dem Stichtag 79 Jahre oder alter waren

A 8.3.24 Senioren 85:  Spieler, die vor dem Stichtag 84 Jahre oder alter waren

A 8.3.25 Senioren 90: Spieler, die vor dem Stichtag 89 Jahre oder alter waren

A9 ... Spielzeit

Eine Spielzeit beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des Folgejahres. Die erste Halfte einer
Spielzeit wird Vorrunde, die zweite Halfte Rlickrunde genannt. Vorrunde und Rickrunde sind
jeweils eine Halbserie der Spielzeit.

WeiterfUhrende Veranstaltungen einer neuen Spielzeit gemall WO A 11.1 durfen auch vor
dem 1. Juli ausgetragen werden.

A 10 .. Wettbewerbe

A 10.1 Individualwettbewerbe

e Einzel

e Doppel

* Gemischtes Doppel (Mixed)

A 10.2 Mannschaftswettbewerbe

e flr Vereinsmannschaften

e flir vereinslibergreifende Mannschaften
e fUr Auswahlmannschaften
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A 11 .. Offizielle Veranstaltungen

Der DTTB und die Verbdnde fuhren in jeder Spielzeit offizielle Veranstaltungen durch, fir die
neben der WO zusatzlich erlassene Durchfiihrungsbestimmungen und Spielordnungen gelten.
Veranstaltungen des DTTB heiRen Bundesveranstaltungen.

Weiterfuhrende Veranstaltungen gemal WO A 11.1 und A 11.2 durfen nur vom DTTB, den Ver-
banden und deren Gliederungen veranstaltet werden. Nicht weiterfiihrende Veranstaltungen
gemall WO A 11.3 durfen zusatzlich auch von Vereinen der Mitgliedsverbdnde veranstaltet wer-
den. Der jeweilige Veranstalter legt Ausrichter und Durchfihrer fest.

Offizielle Veranstaltungen in der Altersgruppe Nachwuchs missen spéatestens um 22.00 Uhr
beendet sein. Die Mitgliedsverbande drfen fir ihren Bereich friihere Schlusszeiten festlegen.

A 11.1 Weiterfiihrende Veranstaltungen mit Individualwettbewerben
¢ Individual-/Einzelmeisterschaften
¢ Ranglistenturniere

A 11.2 Weiterfiihrende Veranstaltungen fiir Vereinsmannschaften
e Punktspiele

¢ Mannschaftsmeisterschaften

¢ Pokalmeisterschaften

A 11.3 Nicht weiterfiihrende Veranstaltungen

A 11.3.1 Genehmigungspflichtige Veranstaltungen
¢ Offene Turniere mit TTR-relevanten Konkurrenzen
* Offene Turniere im Rahmen einer Turnierserie

e Turniere flr Auswahlmannschaften

A 11.3.2 Nach MaBRgabe des zustindigen Verbandes genehmigungspflichtige Veranstal-
tungen

¢ Offene Turniere ohne TTR-relevante Konkurrenzen

e Einladungsturniere

A 11.3.3 Nicht genehmigungspflichtige Veranstaltungen
e Freundschaftsspiele

A 12 .. Nicht offizielle Veranstaltungen

Alle anderen nicht unter WO A 11 aufgefuihrten Veranstaltungen sind nicht offizielle Veran-
staltungen, z. B.:

e mini-Meisterschaften

¢ Schulwettbewerb ,Jugend trainiert flr Olympia“

e Schaukampfe

¢ Werbeveranstaltungen
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A 13 .. Gemischter Spielbetrieb

A 13.1 Grundsatz
Bei allen offiziellen Veranstaltungen spielen mannliche und weibliche Aktive — auller im ge-
mischten Doppel — jeweils unter sich.

A 13.2 Abweichungen

Far

¢ weiterfihrende Veranstaltungen mit Individualwettbewerben gemdf WO A 11.1 in ihrer un-
tersten Gliederung gemalt WO A 1,

e alle nicht weiterfihrenden Veranstaltungen gemal WO A 11.3

dirfen die Verbande verbandseinheitliche Abweichungen vom Grundsatz beschlieRen.

Bei nicht weiterfliihrenden Veranstaltungen gemdfs WO A 11.3 sowie bei weiterfiih-

m‘; renden Veranstaltungen gemdyfs WO A 11.1 auf Kreisebene diirfen Damen (bei weni-
ger als 4 gemeldeten Teilnehmerinnen) in der entsprechenden Herrenkonkurrenz
starten.

Far

e weiterfihrende Veranstaltungen gemaR WO A 11.2 durfen die Verbande abweichend vom
Grundsatz fur jede Altersgruppe eine der beiden folgenden Alternativen verbandseinheit-
lich festlegen:

a) Spielerinnen durfen nur in weiblichen Mannschaften als Stamm- oder Reservespieler ge-
meldet und eingesetzt werden; in ménnlichen Mannschaften sind unabhangig davon eine
Meldung und ein Einsatz als weiblicher Erganzungsspieler (WES) zulassig.

b) Spielerinnen dirfen entweder in weiblichen oder mannlichen Mannschaften als Stamm-
oder Reservespieler gemeldet und eingesetzt werden. In den Mannschaften des jeweils
anderen Geschlechts derselben Altersklasse sind zusatzlich eine Meldung und ein Einsatz
als weiblicher Erganzungsspieler (WES) zuldssig.

Flr beide Alternativen gelten folgende Regelungen:

¢ Die Anzahl solcher Spielerinnen ist pro Verein und pro Mannschaft nicht begrenzt.

e Sofern eine solche Spielerin nach Alternative a) oder b) als Stamm- oder Reservespieler

in einer Damenmannschaft und/oder als WES in einer Herrenmannschaft gemeldet ist,
ist diese Meldung sowohl bei den Damen als auch bei den Herren auf die unteren Spiel-
klassen gemall WO A 1 beschrankt. Die Einsatzberechtigung als WES in Herrenmann-
schaften ist dann auf die unteren Spielklassen gemaR WO A 1 beschrankt, wahrend die
Einsatzberechtigung in Damenmannschaften nicht beschrankt ist.
Sofern eine solche Spielerin nach Alternative b) als Stamm- oder Reservespieler in einer
Herrenmannschaft und ggf. zusatzlich als WES in einer Damenmannschaft gemeldet ist, ist
diese Meldung wie auch die Einsatzberechtigung sowohl bei den Herren als auch bei den
Damen auf die unteren Spielklassen gemaR WO A 1 beschrankt.
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Abweichend davon durfen die Verbdande sowohl die vorgenannten Regelungen zur Meldung
als auch zum Einsatz solcher Spielerinnen verbandseinheitlich auf die unterste Gliederung
gemall WO A 1 beschranken.

¢ In allen Altersklassen der Altersgruppen Nachwuchs und Senioren ist die Meldung solcher
Spielerinnen bei allen Veranstaltungen und in allen Spielklassen der Verbande und deren
Gliederungen erlaubt. Ausgenommen hiervon sind alle Veranstaltungen und Spielklassen
mit direkter Qualifikation flr eine Bundesveranstaltung. Der Einsatz solcher Spielerinnen in
mannlichen Mannschaften und als weiblicher Erganzungsspieler in weiblichen Mannschaf-
ten ist in allen Altersklassen der Altersgruppen Nachwuchs und Senioren bei Veranstaltun-
gen und Spielklassen mit direkter Qualifikation fir eine Bundesveranstaltung nicht erlaubt.
Solche Spielerinnen erhalten in der Altersklasse, in der sie nicht als Stamm- oder Reser-
vespieler gemeldet sind, den Vermerk WES, der wahrend einer Halbserie nicht gedndert
werden darf.

Ein weiblicher Erganzungsspieler muss in der betreffenden Mannschaftsmeldung entspre-
chend seiner Spielstdrke (ohne Sperrvermerk) eingereiht werden.

Gemischte Mannschaften dirfen an Bundesveranstaltungen und an Veranstaltungen mit di-
rekter Qualifikation fur eine Bundesveranstaltung nicht teilnehmen.

Fir den Zustdndigkeitsbereich des HTTV gilt:
mo Spielerinnen diirfen entweder in weiblichen oder mdnnlichen Mannschaften als
Stamm- oder Reservespieler gemeldet und eingesetzt werden. In den Mannschaften
des jeweils anderen Geschlechts derselben Altersklasse sind zusdtzlich eine Meldung und ein Ein-
satz als weiblicher Ergdnzungsspieler (WES) zuldssig.

(Entspricht WO 13.2 b)

A 13.3 Gemischte Spielklassen

Beim Start einer Mannschaft mit ausschliefRlich weiblichen Spielern in einer Spielklasse fur
Mannschaften mit mannlichen Spielern handelt es sich um eine gemischte Spielklasse und
nicht um einen gemischten Spielbetrieb.

Die Mitgliedsverbdnde dirfen in den unteren Spielklassen gemal WO A 1 verbandseinheitlich
fur jede Altersklasse gemischte Spielklassen zulassen.

Im Erwachsenbereich ist die 3. Kreisklasse als gemischte Spielklasse unter folgenden

Voraussetzungen zuldssig.

e Sollstdrke Dreier-Mannschaften

 Braunschweiger System

e Weniger als sieben Damenmannschaften in der Kreisebene des zustindigen Kreises
gemeldet.

Fir die Aufstiegsregelung wird eine nach Geschlecht getrennte Tabelle erstellt.

Im Nachwuchsbereich sind gemischte Spielklassen mit Ausnahme der Hessenliga zuldssig.
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A 14 ..Spielgemeinschaften

Spielgemeinschaften sind grundsatzlich nicht gestattet. Alternativ darf ein Mitgliedsverband

Spielgemeinschaften nach folgenden verbandseinheitlichen Regelungen zulassen:

e Spielgemeinschaften sind Mannschaften, die aus spielberechtigten Spielern eines flhren-
den Vereins und genau eines aufgenommenen Vereins desselben Mitgliedsverbandes ge-
bildet werden. Es ist nicht zulassig, dass ein Verein in verschiedenen Altersklassen bzw. de-
ren Geschlechtern mit jeweils unterschiedlichen Vereinen Spielgemeinschaften bildet. Wird
eine Spielgemeinschaft in verschiedenen Altersklassen bzw. deren Geschlechtern gebildet,
so ist immer derselbe Verein der fiihrende Verein.

e Der aufgenommene Verein darf in der Altersklasse und dem Geschlecht, in dem er mit dem
fihrenden Verein Spielgemeinschaften bildet, keine eigenen Mannschaften melden.

¢ Alle Mannschaften der jeweiligen Altersklasse und des jeweiligen Geschlechts des flihren-
den Vereins in den fir Spielgemeinschaften zugelassenen Spielklassen sind dann Spielge-
meinschaften.

¢ Alle Spielgemeinschaften werden mit ,fihrender Verein/aufgenommener Verein (SG)“ oder
mit ,,frei wahlbarer Name (SG)“ gekennzeichnet.

e Spielgemeinschaften sind in den Altersklassen der Altersgruppe Senioren nicht gestattet.

* Spielgemeinschaften sind nur in der untersten Gliederung gemaR WO A 1 bzw. in den un-
teren Spielklassen gemaR WO A 1 (verbandseinheitlich nach MalRgabe des jeweiligen Ver-
bandes) gestattet.

Der Verband darf flr die Zulassung von Spielgemeinschaften weitere verbandseinheitliche

Beschrankungen (z. B. Gultigkeit fur bestimmte Altersklassen, Anzahl von Spielberechtigten,

Befristung) festlegen.

Spielgemeinschaften, die nach friheren Bestimmungen der Mitgliedsverbande vor dem 1.

Januar 2017 gebildet und an den DTTB gemeldet worden sind, mussen nicht alle o. g. Vor-

gaben erflllen (Bestandsschutz). So gelten bei den Spielgemeinschaften mit Bestandsschutz

entgegen den Vorgaben folgende Ausnahmen:

e Esist zulassig, dass ein Verein in verschiedenen Altersklassen bzw. deren Geschlechtern mit
jeweils unterschiedlichen Vereinen Spielgemeinschaften bildet. In solchen Fallen muss nicht
immer derselbe Verein der flihrende Verein sein. Pro Altersklasse und Geschlecht ist der fih-
rende Verein aber zu benennen, und die anderen Vereine sind dort aufgenommene Vereine.

* Spielgemeinschaften dirfen pro Altersklasse und Geschlecht aus spielberechtigten Spielern
von maximal drei Vereinen gebildet werden.

Spielgemeinschaften (auch solche mit Bestandsschutz) durfen an Bundesveranstaltungen und

an Veranstaltungen mit direkter Qualifikation zu Bundesveranstaltungen nicht teilnehmen.

A 15 .. Spielberechtigung, Startberechtigung, Einsatzberechtigung,

Teilnahme an Veranstaltungen
Ein einmal erteilter Auslanderstatus (gA, eA, A) bleibt solange bestehen, bis sich die Staatsan-
gehorigkeit des Spielers andert und diese Anderung dem Mitgliedsverband angezeigt wird.

A 15.1 Einschrdankung der Spielberechtigung

Es ist nicht zulassig, durch verbandsindividuelle Regelungen zum Verlust der Start- und/oder
Einsatzberechtigung eine gemall WO B erteilte Spielberechtigung Uber den in dieser WO
geregelten Rahmen hinaus einzuschranken.
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A 15.2. Startberechtigung

An weiterfihrenden Veranstaltungen mit Individualwettbewerben gemall WO A 11.1 dirfen
in click-TT erfasste

e Spieler deutscher Nationalitat oder

¢ gleichgestellte Auslander (gA)

mit Spielberechtigung fir einen deutschen Verein fur die entsprechende Altersklasse oder mit
Spielberechtigung im Ausland teilnehmen.

Zusatzlich ist die Startberechtigung fir die jeweilige Altersklasse bzw. Turnierklasse und falls
erforderlich die Qualifikation auf einer vorangegangenen Veranstaltung bzw. Freistellung
oder Nominierung durch das daflr zustandige Gremium des DTTB oder seines Mitgliedsver-
bandes bzw. dessen zustandiger Gliederung sowie ggf. die Zahlung eines Startgeldes notig.

Die Vorschriften zur Startberechtigung, Qualifikation und Nominierung ergeben sich aus die-
ser WO, der fur die Veranstaltung geltenden Durchflihrungsbestimmung, ihrer Ausschreibung
sowie den Regelungen des Veranstalters und des entsendenden Mitgliedsverbandes bzw. des-
sen zustandiger Gliederung.

Bei allen weiterflihrenden Veranstaltungen mit Individualwettbewerben sind

* Spieler unabhangig von der Nationalitat nicht startberechtigt, die von einem auslandischen
Verband innerhalb der letzten 3 abgelaufenen Spielzeiten flr ETTU-/ITTF-Veranstaltungen
gemeldet worden sind und daran teilgenommen haben. Dies gilt nicht flr Spieler, die am
1. Januar der Spielzeit der weiterfihrenden Veranstaltung das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet und ihren standigen Wohnsitz in Deutschland haben.

e Auslander nicht startberechtigt. Dies gilt nicht flr Ausldnder, die bisher noch fir keinen
auslandischen Verein/Verband eine Spielberechtigung besessen (gleichgestellter Auslander
= gA) oder am 1. Januar der Spielzeit der weiterflihrenden Veranstaltung das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet und ihren standigen Wohnsitz in Deutschland haben (gleichgestellter
Auslander = gA).

A 15.3 Einsatzberechtigung

An weiterfihrenden Veranstaltungen fir Vereinsmannschaften gemaR WO A 11.2 dirfen in

click-TT erfasste Spieler mit Spielberechtigung fur einen deutschen Verein fir die entsprechende

Altersklasse teilnehmen. Zusatzlich ist die Einsatzberechtigung fir die jeweilige Mannschaft so-

wie ggf. die Zahlung eines Startgeldes notig.

Die Vorschriften zur Einsatzberechtigung ergeben sich aus dieser WO, der flr die Spielklasse

geltenden Spielordnung bzw. Durchfliihrungsbestimmung und bei Veranstaltungen in Turnier-

form aus der Ausschreibung der Veranstaltung.

Bei allen weiterfihrenden Veranstaltungen fir Vereinsmannschaften ist die Einsatzberechti-

gung auf einen Auslander pro Mannschaft beschrankt. Die Mitgliedsverbande dirfen in den

unteren Spielklassen gemaR WO A 1 den gleichzeitigen Einsatz von mehr als nur einem Auslan-

der zulassen.

Spieler ohne deutsche Staatsangehorigkeit gelten in allen Spielklassen hinsichtlich ihrer Einsatz-

berechtigung dann nicht als Auslander, wenn sie

¢ bisher noch fiir keinen auslandischen Verein/Verband eine Spielberechtigung besessen haben
(gleichgestellter Auslander = gA),
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e am 1. Januar der Spielzeit der weiterflihrenden Veranstaltung das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet und ihren stdndigen Wohnsitz in Deutschland haben (gleichgestellter Auslander =
gA) oder

e die Staatsangehorigkeit eines Vollmitglieds der EU oder eines assoziierten Staates der EU
oder eines Staates besitzen, dessen Tischtennis-Verband Mitglied der ETTU ist (europaischer
Auslander = eA).

Flr die Einsatzberechtigung in den Bundesspielklassen ist auferdem zur Vorrunde die zum
1. Juli einer Spielzeit und zur Rickrunde die zum 1. Januar einer Spielzeit glltige Spielberech-
tigung Voraussetzung.

A 15.4 Teilnahme an nicht weiterfiihrenden Veranstaltungen

An nicht weiterflihrenden Veranstaltungen gema WO A 11.3 durfen in click-TT erfasste Spie-
ler mit Spielberechtigung fur einen deutschen Verein fir die entsprechende Altersklasse oder
mit Spielberechtigung im Ausland teilnehmen. Zusatzlich ist die Startberechtigung fir die je-
weilige Altersklasse bzw. Turnierklasse und bei Wettbewerben fir Auswahlmannschaften die
Nominierung durch das daftir zustandige Gremium des DTTB, seines Verbandes bzw. dessen
zustandiger Gliederung sowie ggf. die Zahlung eines Startgeldes nétig.

Die Vorschriften zur Startberechtigung und Nominierung ergeben sich aus dieser WO, der
fur die Veranstaltung geltenden Durchfiihrungsbestimmung, ihrer Ausschreibung sowie den
Regelungen des entsendenden Verbandes bzw. dessen zustandiger Gliederung, bei Freund-
schaftsspielen zusatzlich durch vorherige Vereinbarung.

Bei Spielern mit Spielberechtigungen flir zwei Vereine ist flr seine Startberechtigung in Aus-
wahlmannschaften grundsatzlich der Verein malgeblich, fir den der Spieler die Spielberech-
tigung fur den Individualspielbetrieb der Altersgruppe besitzt, zu der die Altersklasse der Aus-
wahlmannschaft gehort.

Spieler der Altersgruppe Nachwuchs kdnnen in Auswahlmannschaften der Altersklasse Damen/
Herren auch ohne Erteilung einer SBEM berufen werden.

A 15.5 Teilnahme von Mannschaften an weiterfiihrenden Veranstaltungen

An weiterfihrenden Veranstaltungen gemall WO A 11.2 (Punktspiele, Mannschaftsmeister-
schaften und Pokalmeisterschaften) durfen ausschlieBlich Vereinsmannschaften und ggf.
Spielgemeinschaften teilnehmen.

A 15.6 Teilnahme von Mannschaften an nicht weiterflihrenden Veranstaltungen

An nicht weiterfihrenden Veranstaltungen gemaR WO A 11.3 (offene Turniere und Einla-
dungsturniere) dirfen neben Vereinsmannschaften und ggf. Spielgemeinschaften auch ver-
einstbergreifende Mannschaften (insbesondere flir Zweier-Mannschaftsturniere) — hier star-
ten die Spieler fUr die Kombination ihrer Vereine — und Auswahlmannschaften (insbesondere
Einladungsturniere) — hier starten die Spieler flr den DTTB, ihren Verband oder dessen Glie-
derung — teilnehmen.
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A 15.7 Startgenehmigung

Genehmigungspflichtig sind

¢ im Inland der Start von Bundesangehorigen (§ 16 der Satzung des DTTB) und Lizenzspielern
bei nicht offiziellen Veranstaltungen, die nicht vom DTTB, von einem Verband bzw. einem
seiner Vereine veranstaltet werden; bei Werbeveranstaltungen gilt die Genehmigungspflicht
nur, wenn diese in Form von Turnieren oder Mannschaftskampfen durchgefihrt werden.

¢ im Ausland der Start von Bundesangehdrigen und Lizenzspielern bei internationalen Meis-
terschaften, sofern eine Nominierung durch den zustandigen Nationalverband nicht vorge-
nommen worden ist.

Der Antrag auf Genehmigung ist von dem Bundesangehorigen/Lizenzspieler unter Beachtung

von WO B 1.3 Uber den zustandigen Mitgliedsverband an das Generalsekretariat des DTTB zu

richten.

Hierflr gilt die Beitrags- und Gebilhrenordnung des DTTB.

A 16 .. Datenverwaltung

Von den Mitgliedsverbanden und dem DTTB werden die aktuellen Stammdaten

* Vereinsname, Vereinsnummer (aller Mitgliedsvereine des Mitgliedsverbandes)

* Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalitat, Auslanderstatus (gA, eA, A; nur
bei Auslandern), Vereinsname, im Mitgliedsverband eindeutige Spielernummer (aller Spiel-
berechtigten des Mitgliedsverbandes)

in click-TT verwaltet.

Die beiden Personenstammdaten Geburtsdatum und Nationalitdt werden in dieser Form aus-

schliefRlich zur internen Nutzung flr die eindeutige Identifikation der Spieler bzw. fir die

Unterscheidung nach Deutschen/gleichgestellten Auslandern und sonstigen Spielern verwendet

und nicht veroffentlicht.

A 17 .. Ranglisten
A 17.1 Der DTTB und die Mitgliedsverbande erstellen und veroffentlichen Ranglisten.

A 17.2 Tischtennis-Rangliste und Quartals-Tischtennis-Rangliste

Die in click-TT berechnete und auf myTischtennis veroffentlichte Tischtennis-Rangliste (TTRL)
sortiert die in ihr enthaltenen Spieler nach deren Tischtennis-Rating-Wert (TTR-Wert). Die de-
taillierten Regelungen fur die Berechnung der TTR-Werte sind in einer gesonderten Ranglis-
tenbeschreibung enthalten. Der DTTB erkennt die dortigen Regelungen und die in click-TT
hinterlegten Parameter zur Ermittlung der TTR-Werte als fur sich verbindlich an.

Viermal jahrlich wird jeweils mit den Stichtagen 11. Februar, 11. Mai, 11. August und 11.
Dezember eine Quartals-Tischtennis-Rangliste (Q-TTRL) als offizielle Referenz-Rangliste mit
den Quartals-TTR-Werten (Q-TTR-Werten) veroffentlicht. In deren Berechnung flieRen alle Er-
gebnisse von Mannschaftskampfen TTR-relevanter Spielklassen und Pokalmeisterschaften und
von TTR-relevanten Konkurrenzen ein, wenn der Mannschaftskampf bzw. das Turnier, zu dem
die Konkurrenz gehort, vor dem Stichtag beendet und die Ergebnisse vor dem Berechnungs-
beginn (ein Tag nach dem Stichtag) in click-TT enthalten sind.

Bei der Verwendung von click-TT als Online-Plattform fir einen vollstdndig TTR-bezogenen
offiziellen Spielbetrieb ist die Erstellung von weiteren Ranglisten, die nicht den TTR- bzw. den
Q-TTR-Wert als Grundlage haben, untersagt.
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A 17.3 TTR-Relevanz

Die folgenden Spielklassen und Pokalmeisterschaften sind TTR-relevant:

e die TTBL und alle Bundesspielklassen der Damen und Herren (Hauptrunden- und Entschei-
dungsspiele)

* die Deutschen Pokalmeisterschaft der Damen und die der Herren einschlielich eventueller
Vorrunden

e alle in click-TT geflihrten Spielklassen (Hauptrunden- und Entscheidungsspiele) und Pokal-
meisterschaften aller Altersklassen der Verbande, sofern dabei keine Vorgabesysteme zum
Einsatz kommen

Die folgenden Konkurrenzen sind TTR-relevant:

e alle Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen von Veranstaltungen gemaf Ziffer 17 von Teil A
der Durchfliihrungsbestimmungen fiir Veranstaltungen des DTTB

¢ alle in click-TT eingegebenen Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen aller Altersklassen von
Ranglistenturnieren, Individual-/Einzelmeisterschaften, Mannschaftsmeisterschaften, Aus-
wahlspielen und offenen Turnieren der Verbdnde, ihrer Gliederungen und der ihnen ange-
schlossenen Vereine, sofern dabei keine Abweichungen von den ITTR zugelassen sind

Die Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen weiterer Veranstaltungen und Spielklassen durfen

vom DTTB-Ressort Rangliste als TTR-relevant erklart werden, sofern dabei keine Abweichun-

gen von den ITTR zugelassen sind. Bei internationalen Veranstaltungen darf der betroffene

Teilnehmerkreis deutscher Spieler vom DTTB-Ressort Rangliste eingeschrankt werden.

A 18 .. Gebuhren

Spielberechtigung, Einsatzberechtigung, Startberechtigung, Meldung von Mannschaften und
Teilnahme an Veranstaltungen/am Spielbetrieb kdnnen kostenpflichtig sein. Die Zahlung oder
die Verpflichtung zur Zahlung der GebUhren kann Voraussetzung fir die Teilnahme an Veran-
staltungen/am Spielbetrieb sein.

VerstoRe gegen die WO oder gegen zusatzliche Bestimmungen (z. B. Zurlickziehung, Strei-
chung, Nichtteilnahme an Spielplanbesprechungen) sowie Fristversaumnisse kdnnen kosten-
pflichtig sein.

Die Bestimmungen des zustandigen DTTB oder Verbandes sind jeweils mafRgeblich.

A 19 .. Rechtliches

A 19.1 Proteste

Proteste Uber Vorgange, die sich unmittelbar auf das Spielgeschehen beziehen, sind sofort
nach Bekanntwerden des Protestgrundes bei der daflir zustandigen Stelle einzulegen. Pro-
teste, die sich auf die allgemeinen Spielbedingungen und die Spielmaterialien erstrecken,
kdnnen nur berlcksichtigt werden, wenn sie vor Beginn eines einzelnen Spiels oder des
Mannschaftskampfes bei der daflir zustandigen Stelle eingelegt wurden. Proteste bei Mann-
schaftsspielen sind von den protestierenden Mannschaftsfihrern sofort bei Bekanntwerden
des Protestgrundes unter Angabe der Uhrzeit sowie der Spielstande des Mannschaftskampfes
und aller zum Zeitpunkt des Protestes laufenden Spiele auf dem Spielbericht einzutragen und
zu unterschreiben. Ohne diese Eintragung werden Proteste nicht berucksichtigt.

Handbuch 2021 /2022 | www.httv.de



Wettspielordnung 104

A 19.2 Ahndung von VerstoBen

VerstoRe gegen die Bestimmungen der WO und/oder ggf. zusatzliche Bestimmungen sowie

unsportliches Verhalten werden von den zustandigen Stellen des DTTB oder der Verbande bzw.

deren Gliederungen geahndet. Die zustandigen Stellen sind verpflichtet, ihrerseits VerstoRle

gegen die bestehenden Bestimmungen zu ahnden, auch ohne einen Protest abzuwarten.

Der DTTB und die Verbédnde dirfen die Sanktionen bei VerstoRen gegen einzelne Bestimmun-

gen der WO nach eigenen Bestimmungen festlegen und auf diese wie folgt verweisen:

« Direkt bei der jeweiligen Bestimmung wird die Sanktion genannt.

e Direkt bei der jeweiligen Bestimmung erfolgt der Verweis auf die Fundstelle der Sanktion
(ggf. auch aullerhalb der WO).

¢ Alle Sanktionen werden an einer Stelle innerhalb der WO mit Verweis auf die jeweilige
Bestimmung zusammengefasst. Fur die BSK werden die Sanktionen in der Beitrags- und
Gebuhrenordnung des DTTB zusammengefasst.

Mogliche weitere Sanktionen auf der Grundlage anderer Bestimmungen bleiben hiervon un-
berlhrt.

VerstéfSe gegen die Vorschriften der WO mlissen von der zustdndigen Stelle mit ei-
ner Ordnungsstrafe (siehe HTTV-Strafordnung (5tO) 2.3.4) geahndet werden.

A 19.3 Rechtsweg

Das Ahnden von VerstoRen sowie sémtliche Festlegungen im Spielbetrieb (z. B. Terminpléne,
Genehmigung von Mannschaftsmeldungen und Spielberichten, Abschlusstabellen) durch die
zustdandigen Stellen sind Entscheidungen, gegen die innerhalb von 14 Tagen nach Veroffentli-
chung bzw. nach Bekanntwerden der Rechtsweg beschritten werden kann.

Dabei sind die Bestimmungen des DTTB bzw. des Verbandes, dessen zustandige Stelle die
Entscheidung getroffen hat, maRgeblich.

Es gilt die HTTV-Rechtsordnung (RO).

B....... Spielberechtigung
B1... Erfordernis und Inhalt einer Spielberechtigung

B1.1 Allgemeines

Die Startberechtigung bei weiterfihrenden Veranstaltungen mit Individualwettbewerben
(WO A 11.1, s. auch A 15.2), die Einsatzberechtigung bei weiterfihrenden Veranstaltungen
fdr Vereinsmannschaften (WO A 11.2, s. auch A 15.3) und die Teilnahme an nicht weiterfih-
renden Veranstaltungen (WO A 11.3, s. auch A 15.4) erfordert die in click-TT hinterlegte Spiel-
berechtigung eines Mitgliedsverbandes, sofern in der WO keine abweichenden Regelungen
definiert sind.
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Die Spielberechtigung darf nur unter Beachtung der einschldagigen Bestimmungen dieser WO
erteilt werden.
Flr Spieler der Bundesligen sind Ausnahmen gemaR BSO C 3.6 zuldssig.

Die Spielberechtigung eines Spielers (Stammspielberechtigung) darf immer nur fir ei-
nen einzigen Verein (Stammverein) zur Teilnahme am Spielbetrieb des DTTB und seiner
Mitgliedsverbande erteilt werden. Die zusdtzliche Spielberechtigung fir den Erwachse-
nen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM fir die Altersgruppe Nachwuchs) oder die fur den Seni-
oren-Mannschaftsspielbetrieb (SBSM fiir die Altersgruppe Senioren) darf fir einen anderen
Verein (Zweitverein) erteilt werden. Voraussetzung fur die Erteilung jeder Spielberechtigung
ist die Mitgliedschaft des Spielers in diesem Verein.

Dem Spieler steht es frei, Mitglied weiterer Vereine zu sein, fir die er aber keine Spielberech-
tigung besitzt.

Spieler dirfen grundsatzlich nur fir den Verein starten, fir den sie eine Spielberechtigung
besitzen, es sei denn, der Start erfolgt flr eine Spielgemeinschaft gemalk WO A 14. Bei Freund-
schaftsspielen (Mannschaften) darf ein Spieler im Einvernehmen mit seinem Stammverein
bzw. Zweitverein und dem Gegner auch fir einen anderen Verein starten.

Nur in diesem Abschnitt schliel$t der Begriff ,Bundesspielklassen (BSK)“ die TTBL mit ein.

B 1.2 Voraussetzung einer Spielberechtigung

Voraussetzung fur jede Spielberechtigung, deren Erteilung oder deren Wechsel sind folgende

Angaben, die der antragstellende Verein durch Absenden in click-TT oder (in allen anderen

Fallen) durch rechtsverbindliche Unterschrift bestatigt:

¢ Name und Mitgliedsverband des antragstellenden Vereins

e VVor- und Zuname, Geschlecht, Nationalitat sowie Geburtsdatum des Spielers

e Bestatigung des antragstellenden Vereins und des Spielers, dass eine Mitgliedschaft des
Spielers im Verein besteht

e Bestatigung des antragstellenden Vereins, dass ihm die schriftliche Einverstandniserkldrung
des Spielers (bei Minderjahrigen die der gesetzlichen Vertreter) zum Antrag vorliegt, die
jederzeit auf Anforderung eingereicht werden muss

e Antragsdatum

Dem zustandigen Mitgliedsverband ist auf Verlangen der Nachweis Uber die Mitgliedschaft

sowie ein ldentitatsnachweis vorzulegen.

Voraussetzung sind auferdem Erklarungen des Spielers zu folgenden Punkten. Der Spieler

erklart

e die Datenschutzhinweise bezlglich der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Verwaltung von Spielberechtigungen sowie zur Organisation und Verwaltung
des Spielbetriebs einschlieBlich der Veroffentlichung von Spielergebnissen und spielbe-
triebsrelevanten Inhalten zur Kenntnis genommen zu haben,

e sein Einverstdndnis, dass Fotos bzw. Filmaufnahmen von ihm bei offiziellen Veranstaltungen
gemall WO A 11 im Zusammenhang mit der Berichterstattung tber diese Veranstaltungen
veroffentlicht werden,
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e dass er die Vorgaben der ADO des DTTB und die Zustandigkeit der Rechtsorgane der Ver-
bande anerkennt,

e sein Einverstandnis, dass das Einlegen von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen, die einen
VerstoRR gegen Anti-Doping-Bestimmungen zum Gegenstand haben, nur beim DTTB-Sport-
gericht mdglich ist, soweit nicht bereits das Deutsche Sportschiedsgericht kraft Anwendung
der ADO (siehe § 8 der Satzung des DTTB) zustdndig ist,

¢ im Falle einer auslandischen Staatsangehorigkeit, dass er sich legal in Deutschland aufhalt.

Ein Nachweis des legalen Aufenthalts ist jederzeit auf Anforderung des Verbandes, der eine
Spielberechtigung erteilt, vorzulegen, soweit ein solcher aufgrund gesetzlicher Bestimmun-
gen ausgestellt wird.

Der Spieler, der nicht Berufsspieler im Sinne von § 22, Ziffer 4, Beschaftigungsverordnung ist,
nicht unter die Regelung gemdR WO A 15.2 fallt oder flir den Zeitraum der Spielberechtigung
keine uneingeschrankt glltige Arbeitserlaubnis besitzt, hat zudem zu erklaren, dass er seitens
des antragstellenden Vereins bzw. von Dritten kein Entgelt oder entgeltgleiche Leistungen als
Tischtennis-Sportler erhalt. Ggf. ist die Arbeitserlaubnis vorzulegen.

Der Verein bestatigt mit der Beantragung einer Spielberechtigung (auch Wechsel) sowie mit
Erhalt der Bescheinigung einer Spielberechtigung die Erkldarungen des Spielers und —im Falle
von Spielberechtigten auslandischer Staatsangehorigkeit — dartiber hinaus, dass er die ent-
sprechenden gesetzlichen Vorgaben und die Beschrankungen von Entgeltzahlungen an aus-
landische Spieler kennt und einhalt.

Vor jeder Beantragung einer Spielberechtigung (auch Wechsel) durch einen Verein hat dieser
den betroffenen Spieler Uber die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Verwaltung von Spielberechtigungen sowie zur Organisation und Verwaltung des Spielbe-
triebs einschlieBlich der Veroffentlichung von Spielergebnissen und spielbetriebsrelevanten
Inhalten zu informieren. Eine entsprechende Musterinformation wird vom Mitgliedsverband
zur Verfligung gestellt.

Der Verein muss das Vorliegen der schriftlichen Erklarungen des Spielers (bei Minderjdhrigen
das der gesetzlichen Vertreter) in Bezug auf den Inhalt von WO B 1.2 jederzeit auf Anforde-
rung des zustandigen Mitgliedsverbandes nachweisen kdnnen.

B 1.3 Widerruf einer Spielberechtigung

Jede Spielberechtigung ist durch den zustdndigen Mitgliedsverband sofort zu widerrufen, so-
bald er verbindlich Kenntnis davon erhdlt, dass der Spieler auch dieselbe Spielberechtigung fur
mindestens einen anderen Verein im Inland und/oder eine Spielberechtigung fir mindestens
einen anderen Verein im Ausland besitzt und aktiv ausibt; im Ausland gilt dies zusatzlich auch
fur die Teilnahme an einem unter dem Dach des jeweiligen Nationalverbandes organisierten
oder veranstalteten regelméRigen Mannschaftsspielbetriebes. Besteht dieselbe andere Spiel-
berechtigung im Inland, ist auch jede andere Spielberechtigung durch den fir ihre Erteilung
zustandigen Mitgliedsverband sofort zu widerrufen.
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Eine Spielberechtigung ist ebenfalls sofort zu widerrufen, wenn im Zusammenhang mit der Er-
teilung oder dem Wechsel einer Spielberechtigung falsche Angaben gemacht wurden oder das
Vorliegen der gemdaR WO B 1.2 geforderten schriftlichen Erklarungen des Spielers (bei Minder-
jahrigen die der gesetzlichen Vertreter), Identitats- oder Mitgliedschaftsnachweise vom Verein
auf Anforderung des zustandigen Mitgliedsverbandes nicht nachgewiesen werden kann.

Mit der Zustellung des Widerrufs an dessen Verein erlischt eine Spielberechtigung des Spie-
lers und seine entsprechende Einsatzberechtigung flr alle Mannschaften des Vereins fur die
Zukunft. Eine widerrufene Spielberechtigung darf auf Antrag frihestens zum 1. Juli der auf
den Widerruf folgenden Spielzeit gemaR WO B wieder erteilt werden.

Die Moglichkeit der Anfechtung des Widerrufs regelt der zustdndige Mitgliedsverband.

B 1.4 Altersbezogene Spielberechtigung

Spielern der Altersgruppe Nachwuchs darf auf Antrag des Stammvereins und nach MaRgabe
des Mitgliedsverbandes zusatzlich eine Spielberechtigung fur den Erwachsenen-Individual-
spielbetrieb (SBEI) und fir den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM) erteilt werden.
Mit der jeweiligen Spielberechtigung fir den Erwachsenenspielbetrieb werden die betreffen-
den Spieler bzgl. Start- und Einsatzberechtigung in der Altersgruppe Erwachsene spielberech-
tigten Erwachsenen gleichgestellt.

B2.... Zustandigkeit fiir die Erteilung einer Spielberechtigung

B 2.1 Eine Spielberechtigung eines Spielers fir einen Verein erteilt der Mitgliedsverband,
dem dieser Verein angeschlossen ist, durch Eintragung in click-TT. Die jeweilige Spielberechti-
gung beginnt mit dem Datum, an dem der Verein diese in click-TT beantragt. Der Verein muss
das schriftliche Einverstandnis des Spielers (bei Minderjahrigen zusatzlich das der gesetzli-
chen Vertreter) nachweisen konnen.

B 2.2 Der Wechsel einer Spielberechtigung innerhalb Deutschlands wird ausschlieRlich Gber
click-TT abgewickelt. Flr einen Wechsel aus dem Ausland, der nicht online abgewickelt wer-
den kann, ist ein schriftlicher Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung an die Geschaftsstelle
des aufnehmenden Mitgliedsverbandes zu richten.

B 2.3 Die Erteilung einer Spielberechtigung an Auslander bzw. deutsche Spieler, die bislang
die Spielberechtigung fir einen auslandischen Verein oder Verband besessen haben, bedarf
der Genehmigung durch das Generalsekretariat des DTTB. Der Antrag ist vom zustandigen
Mitgliedsverband einzureichen. Die Genehmigung darf nur dann erteilt werden, wenn dies
unter Beachtung der internationalen Bestimmungen maoglich ist. Die Beschrankungen gemaR
WO A 15. 2 und 15.3 bleiben hiervon unberdhrt.

B 2.4 Wird eine beantragte Spielberechtigung wegen fehlender Voraussetzungen und/oder
Fristversaumnis nicht erteilt oder eine bestehende Spielberechtigung entzogen oder widerru-
fen, soist der antragstellende bzw. betroffene Verein durch den Mitgliedsverband Uber diesen
Umstand zu informieren. DarUber hinaus ist dieser Verein verpflichtet, die Information an den
betreffenden Spieler weiterzuleiten.
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B3... Ersterteilung einer Spielberechtigung

B 3.1 Fur Spieler, die bisher noch keinem Tischtennisverein oder keiner Tischtennis-Abtei-
lung angehdrten, oder aber fur Spieler, fir die trotz bereits bestehender Mitgliedschaft noch
nie eine Spielberechtigung beantragt wurde, darf die Spielberechtigung jederzeit auf Antrag
mit sofortiger Wirkung in click-TT erteilt werden.

Bg.... Wechsel einer Spielberechtigung

B 4.1 Jede Spielberechtigung gemaR WO B 1.2 darf bei Einreichen eines Antrags auf Wech-
sel der jeweiligen Spielberechtigung zweimal jahrlich flir einen anderen Verein erteilt werden.
Der Zeitpunkt der Antragstellung ist wie folgt geregelt:

B 4.1.1 Bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung bis zum 31. Mai des
Jahres bleibt diese fur den bisherigen Verein bis zum darauffolgenden 30. Juni bestehen. Die
jeweilige Spielberechtigung flr den neuen Verein wird zum 1. Juli erteilt.

B 4.1.2 Bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung in der Zeit vom 1.
Juni bis 30. November bleibt diese flr den bisherigen Verein bis zum darauffolgenden 31.
Dezember bestehen. Die jeweilige Spielberechtigung fur den neuen Verein wird zum darauf-
folgenden 1. Januar erteilt.

B 4.1.3 Der bisherige Verein ist verpflichtet, einen Spieler auf dessen Wunsch hin zu Veranstal-
tungen mit Individualwettbewerben zu melden, soweit der Spieler startberechtigt ist und die
jeweilige Spielberechtigung flir den bisherigen Verein noch besteht.

B 4.2 Die Ricknahme oder Anderung eines Antrags zum gleichen Wechseltermin ist grund-
satzlich nicht moglich. Bei einem schriftlichen Einverstandnis aller Beteiligten (Spieler, abge-
bender und aufnehmender Verein) darf ein Antrag auf Wechsel einer Spielberechtigung nur
in der Zeit vom 1. bis 30. Juni (bei Wechselantragen zum 1. Juli) und vom 1. bis 31. Dezember
(bei Wechselantragen zum 1. Januar) zuriickgenommen werden. Die Ricknahme ist an den
zustandigen Mitgliedsverband zu senden.

MaRgebend fir das fristgerechte Absenden sind das Datum des Poststempels oder des Einlie-
ferungsscheins/Ubergabebestatigung oder des Telefax-Empfangsjournals.

Weitere Antrage zum gleichen Wechseltermin und verspatet gestellte Antrage sind zurlckzu-
weisen und gelten als nicht gestellt.

B 4.3 Wird ein Verein oder dessen Tischtennis-Abteilung aufgeldst, so darf eine Spielberech-
tigung flr die bisher flr diesen Verein spielberechtigten Spieler ab dem Datum der Auflésung
jederzeit auf Antrag erteilt werden. Die Auflosung einer Tischtennis-Abteilung bzw. der Aus-
tritt aus dem Mitgliedsverband muss vom Verein schriftlich bestatigt werden.

Handbuch 2021 /2022 | www.httv.de



Wettspielordnung 109

B5.... Formvorschriften bei der Einreichung eines Antrags auf Wechsel einer Spielberech-
tigung

B5.1 Ein Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung oder einer vorhandenen Spielberechti-
gung fur den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM fir die Altersgruppe Nachwuchs)
oder einer Spielberechtigung fur den Senioren-Mannschaftsspielbetrieb (SBSM fir die Alters-
gruppe Senioren) ist vom neuen Verein bzw. nach MalRgabe des aufnehmenden Mitglieds-
verbandes auch durch ihn im Auftrag des neuen Vereins termingerecht Uber click-TT abzu-
wickeln.

Wird der Wechsel der Spielberechtigung von einem auslandischen Verband zu einem deut-
schen Verein beantragt, so informiert der Mitgliedsverband das Generalsekretariat des DTTB
umgehend zur Einleitung des Genehmigungsverfahrens.

B 5.2 Voraussetzung fur einen Wechsel der Spielberechtigung sind zusatzlich zu den Anga-

ben aus WO B 1.2 folgende Angaben:

¢ Name und Mitgliedsverband des Vereins, flir den der Spieler bisher spielberechtigt war,

e Termin, zu dem der Wechsel der Spielberechtigung wirksam werden soll (1. Juli oder
1. Januar).

B 5.3 MaRgebend fir das fristgerechte Absenden sind das Datum des Poststempels oder
des Einlieferungsscheins/Ubergabebestatigung oder des Telefax-Empfangsjournals des An-
trags oder das Datum der Eingabe in click-TT. In Zweifelsfallen ist der antragstellende Verein
beweispflichtig. Die Erteilung einer Spielberechtigung ist zu versagen, wenn der Antrag nicht
unter Beachtung der in WO B 4.1 genannten Termine abgesandt/gestellt wird.

B5.4 Die Erteilung einer Spielberechtigung darf nur verweigert werden, wenn gegen die
Bestimmungen des Abschnitts B verstofRen worden ist. Ein solcher VerstoR ist dem fur die
Erteilung einer Spielberechtigung zustandigen Mitgliedsverband mitzuteilen. Ist bei Eingang
eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung durch den bisher zustandigen Mitglieds-
verband gegen den Spieler eine Verbandssperre verhangt, so behalt diese Sperre auch nach
dem Wechsel einer Spielberechtigung uneingeschrankt Gultigkeit. Bei einem Wechsel einer
Spielberechtigung von Verband zu Verband ist die Sperre jedoch vom bisherigen Mitglieds-
verband dem fir die Erteilung einer Spielberechtigung zustandigen neuen Mitgliedsverband
anzuzeigen. Unabhangig von einem sich fir den Spieler daraus ergebenden grundsatzlichen
Startverbot bis zum Ablauf der Sperre wird jedoch der Wechsel einer Spielberechtigung im
Sinne von WO B 4 nicht verhindert.

B6.... Kostenerstattung an den bisherigen Verein bzw. Mitgliedsverband

Eine Kostenerstattung im Zusammenhang mit dem Wechsel einer Spielberechtigung findet
grundsatzlich nicht statt.

Den Mitgliedsverbdanden ist es jedoch freigestellt, bei Wechseln innerhalb des Verbandsgebie-
tes eigene Regelungen zu treffen.
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Beim Wechsel einer Spielberechtigung eines Nachwuchsspielers bzw. Spielers Junio-
ren 22 hat der aufnehmende Verein auf Antrag des abgebenden Vereins eine Kosten-
erstattung zu entrichten.

Dies gilt nicht, wenn der Vereinswechsel mit einem Wohnsitzwechsel verbunden ist und der neue
Wohnsitz aufSerhalb des Einzugsbereiches des bisherigen Vereines liegt. Die Entscheidung hierzu
trifft der HTTV.

FHR:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Mafsgeblich fiir die Hohe der Kostenerstattung ist der Q-TTR-Wert:

e flir Spieler Junioren 22 gilt der der Q-TTR-Wert vom 11. Februar des letzten Jugendjahres

e bei einem Wechsel zum 1. Juli gilt der der Q-TTR-Wert und die Altersklasse vom 11. Februar

e bei einem Wechsel zum 1. Januar gilt der Q-TTR-Wert und die Altersklasse vom 11.8. des Vor-
jahres

Basis fir die Berechnung ist die Dauer der Spielberechtigung im abgebenden Verein. Fiir Spieler

Junioren 22 verringert sich die Kostenerstattung pro Jahr der Zugehdrigkeit Junioren 22 um ein

Viertel des Ausgangsbetrages. Die Betrdge der Kostenerstattung sind im Rahmen der gliltigen

Ordnungen des HTTV festgelegt, unterliegen daher der Vermdgensverwaltung und sind somit um-

satzsteuerfrei.

Pro vollendetem Jahr (maximal finf Jahre) der Spielberechtigung im abgebenden Verein gelten

folgende Betrdge:

Madchen 18 Jungen 18 Betrag

Q-TTR-Wert 1650 und hoher Q-TTR-Wert 2000 und héher 250,00 €
Q-TTR-Wert 1500-1649 Q-TTR-Wert 1850-1999 175,00 €
Q-TTR-Wert 1350-1499 Q-TTR-Wert 1700-1849 100,00 £
Madchen 15 Jungen 15 Betrag

Q-TTR-Wert 1475 und hoher Q-TTR-Wert 1800 und hoher 150,00 €
Q-TTR-Wert 1325-1474 Q-TTR-Wert 1650-1799 100,00 €
Q-TTR-Wert 1175-1324 Q-TTR-Wert 1500-1649 50,00 €
Madchen 13 + 11 Jungen 13 + 11 Betrag

Q-TTR-Wert 1200 und hoher Q-TTR-Wert 1425 und hoher 50,00 €
Q-TTR-Wert 1050-1199 Q-TTR-Wert 1275-1424 25,00 €

Der abgebende Verein hat innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Wechselantrages, friihestens
mit Verdffentlichung des mafigebenden Q-TTR-Wertes, eine entsprechende Rechnung (Ubergabe-
einschreiben) an den aufnehmenden Verein zu stellen. Nach Ablauf der Frist verfdllt der Anspruch.
Der aufnehmende Verein hat den Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung an
den abgebenden Verein zu zahlen. Ist die Zahlung bei Ablauf der Frist nicht erfolgt, kann der
abgebende Verein eine Sperre fiir den Mannschaftsspielbetrieb fiir die folgende Vor- oder Riick-
runde beantragen. Er hat dies bis spdtestens 30. Juni bzw. 31. Dezember der HTTV-Geschdftsstelle
schriftlich mitzuteilen.
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B7 ... Verlust, Loschung, Wiederaufleben oder sofortiger Wechsel einer Spielberechtigung

7.1 Verlust

Ein Spieler verliert automatisch die jeweilige Spielberechtigung zum Zeitpunkt des Austritts
oder Ausschlusses aus dem Verein, flr den er bisher diese Spielberechtigung besessen hat.
Eine Spielberechtigung erlischt auch mit dem Ablauf einer Aufenthaltsgenehmigung, wenn
diese Voraussetzung fiir diese Spielberechtigung gemaR WO B 1.2 ist.

In diesen Fallen ist der Verein verpflichtet, dies innerhalb von 8 Tagen nach Inkrafttreten des
Entschlusses bzw. Beschlusses seinem Mitgliedsverband mitzuteilen.

7.2 Loschung

Eine Spielberechtigung erlischt dartber hinaus zum Ende der laufenden Halbserie (30. Juni
bzw. 31. Dezember), wenn der Verein die Léschung dieser Spielberechtigung beantragt. Der
bisherige Verein ist verpflichtet, den betreffenden Spieler auf dessen Wunsch hin zu Veranstal-
tungen mit Individualwettbewerben zu melden, soweit die Veranstaltungen in der laufenden
Halbserie stattfinden und der Spieler dort startberechtigt ist.

Flr Spieler der Altersgruppe Nachwuchs gilt:

¢ Beider Loschung einer zusatzlichen SBEM durch den Zweitverein bleibt die eigentliche Spiel-
berechtigung und die eventuell bestehende SBEI flir den Stammuverein bestehen.

e Bei der Loschung der Spielberechtigung durch den Stammverein erléschen auch eventuell
bestehende SBEI und SBEM im Stammverein.

e Bei der Loschung der Spielberechtigung oder der SBEI durch den Stammverein bleibt eine
zusatzliche SBEM bei einem Zweitverein bestehen.

¢ Mit dem Ausscheiden aus der Altersgruppe Nachwuchs erléschen SBNI und SBNM automa-
tisch. Die Spielberechtigung wird beim bisherigen Stammverein als SBEI und SBEM weiterge-
fuhrt. Falls jedoch zu diesem Zeitpunkt eine SBEM bei einem Zweitverein besteht, wechselt
die SBEI automatisch zu diesem Zweitverein, der damit zum Stammverein wird.

Flr Spieler der Altersgruppe Senioren gilt:

¢ Bei der Loschung einer SBSM durch den Zweitverein bleibt die eigentliche Spielberechtigung
und die Spielberechtigung fur den Senioren-Individualspielbetrieb (SBSI) fir den Stammver-
ein bestehen.

¢ Bei der Loschung der Spielberechtigung durch den Stammverein bleibt eine erteilte SBSM
bei einem Zweitverein bestehen.

Samtliche Vorgange bzgl. der Ldschung von Spielberechtigungen sind in click-TT vorzunehmen.

7.3 Wiederaufleben

Ein Antrag auf Wiederaufleben einer geldschten Spielberechtigung (flr den bisherigen Ver-
ein) wird analog zum Antrag auf Erstspielberechtigung von dem fir diesen Verein zustandi-
gen Mitgliedsverband entschieden.

Bei einem Wiederaufleben einer Spielberechtigung aufgrund einer erneut erteilten Aufent-
haltsgenehmigung gemafl WO B 1.2 ist der Spieler sofort einsatzberechtigt.
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Soll eine geldschte Spielberechtigung flir einen anderen Verein erteilt werden, so ist ein An-
trag auf Wechsel dieser Spielberechtigung geméafl den Regelungen und Terminen von WO
B 4 und B 5 erforderlich.

7.4 Sofortiger Wechsel

Abweichend von den Regelungen und Terminen von WO B 4 und B 5 ist ein sofortiger Wechsel

der Spielberechtigung zulassig, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung

e diese Spielberechtigung mindestens ein Jahr lang erloschen ist, oder

e diese Spielberechtigung noch nicht mindestens ein Jahr lang erloschen ist, der Spieler aber
nicht mehr in der Mannschaftsmeldung seines bisherigen Vereins (auf der Grundlage der
entsprechenden Spielberechtigung) enthalten ist und sein letzter Einsatz im Mannschafts-
spielbetrieb langer als ein Jahr zurlickliegt, oder

e diese Spielberechtigung gegen den Willen des Spielers noch nicht erloschen ist, dieser Sach-
verhalt vom bisherigen Verein gegentber seinem Mitgliedsverband bestatigt wird und der
letzte Einsatz des Spielers im Mannschaftsspielbetrieb (auf der Grundlage der entsprechen-
den Spielberechtigung) langer als ein Jahr zurdckliegt.

BS... Rechtsmittel und DisziplinarmaBnahmen
Gegen die Entscheidung eines Mitgliedsverbandes zur
1. Erteilung und Gltigkeit einer Spielberechtigung

2. Nichterteilung einer Spielberechtigung

3. Verweigerung der Genehmigung gemaR WO B 2.3
kann der Rechtsweg beschritten werden.

Den Rechtsweg beschreiten

a) durfen zu 1.

e innerhalb des Mitgliedsverbandes dessen Vereine,
e innerhalb der BSK die jeweils betroffenen Vereine,

b) dirfen zu 2. und 3.
e die eine Spielberechtigung beantragenden Vereine,

¢) dirfen zu 1. bis 3. dartber hinaus
e die jeweils betroffenen Mitgliedsverbande,
e die zustandigen Spielleiter.

Die Vereine und Mitgliedsverbande sind in begriindeten Fallen verpflichtet, die Interessen
ihrer Mitglieder wahrzunehmen.

Im Rechtsweg trifft die erstinstanzliche Entscheidung der zustandige Mitgliedsverband gemaR
WO B sowie seinen eigenen Bestimmungen mit einer Begriindung und einer Rechtsmittel-
belehrung. Nur im Fall von Bundesangelegenheiten sind die Rechtsinstanzen des DTTB als
nachste Instanz zustandig.
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Bundesangelegenheiten sind Entscheidungen im Zusammenhang mit Abschnitt B der WO,
soweit Mannschaften oder Spieler verbandstbergreifender Spielklassen betroffen sind, Streit-
falle im Zusammenhang mit einem Wechsel einer Spielberechtigung von Verband zu Verband
oder, wenn es sich um die Frage einer Spielberechtigung im Zusammenhang mit WO B 2.3
oder B 5.4 handelt.

Cueeee Altersgruppe Nachwuchs

C1... Vereinszugehérigkeit/Spielberechtigung

Ein Spieler der Altersgruppe Nachwuchs darf nur mit Genehmigung der/des gesetzlichen Ver-
treter/s einem Verein beitreten, eine Spielberechtigung beantragen oder diese wechseln.

Er darf an Veranstaltungen der Altersklasse Damen/Herren nur teilnehmen, wenn er die
entsprechende Spielberechtigung flir den Erwachsenen-Spielbetrieb besitzt.

Der Verein ist fur die Erflllung der gesetzlichen Vorgaben zur Aufsichtspflicht verantwortlich.
Cc2... Vorschriften zur uneingeschrankten Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb

C2.1 FUrdie uneingeschrankte Teilnahme von Spielern der Altersgruppe Nachwuchs an offi-
ziellen Veranstaltungen gemdl WO A 11 in der Altersklasse Damen/Herren mussen folgende
Voraussetzungen erfullt sein:

a) Erlaubnis der/des gesetzlichen Vertreter/s, die auf Verlangen des Mitgliedsverbandes vor-
zulegen ist,

b) Erteilung einer Spielberechtigung fir den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM)
und/oder den Erwachsenen-Individualspielbetrieb (SBEI) durch die zustdndige Instanz des
jeweiligen Mitgliedsverbandes; mit der Erteilung einer SBEM ist immer die Erteilung einer
SBEI verbunden,

c) Die Mitgliedsverbande durfen bei der Ersterteilung zusatzliche Voraussetzungen (z.B. drztli-
che Unbedenklichkeitsbescheinigung) nach eigenen Vorgaben festlegen.

Grundsdtzlich kann flir Nachwuchsspieler die SBEM unter folgenden Voraussetzun-

/@o gen erteilt werden:

* Jugend 18: ohne Einschrdnkung

e Jungen 15 und jinger: Q-TTR-Wert (11.02. bzw. 11.08. des Jahres) mindestens 1.400 Punkte

e Mddchen 15 und jiinger: Q-TTR-Wert (11.02. bzw. 11.08. des Jahres) mindestens 1.200 Punkte

e Flir Mddchen und Jungen 11 wird keine SBEM erteilt, es sei denn, sie sind dem HTTV-Perspek-
tivkader zum Zeitpunkt der Antragstellung angehdrig.

Der Antrag (s. HTTV-Homepage) auf Erteilung der SBEM muss bis zum 10. Juni, bzw. bei Antrdgen
zur Riickrunde zum 01. Dezember, bei der HTTV-Geschdiftsstelle eingereicht werden. Fiir die Ertei-
lung der SBEM wird eine Geblihr berechnet, deren Héhe vom Verbandsvorstand festgesetzt wird.
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Abweichend darf eine SBEM erteilt werden:

e wenn der betreffende Verein nicht liber mindestens vier mdnnliche bzw. weibliche Nachwuchs-
spieler mit Spielberechtigung verftigt

e zur Rickrunde, wenn der Verein nicht tber eine Nachwuchsmannschaft verflgt, in der der
Spieler eingesetzt werden kann.

C2.2 Spieler der Altersgruppe Nachwuchs mit einer Spielberechtigung fir den Erwachse-
nenspielbetrieb behalten uneingeschrankt die Teilnahmeberechtigung fir offizielle Veranstal-
tungen in der Altersgruppe Nachwuchs.

C2.3 Abweichend von C 3.2 dirfen die Mitgliedsverbande flir weiterflhrende Veranstal-

tungen flr Vereinsmannschaften gemaR WO A 11.2 in den Altersklassen der Altersgruppe

Nachwuchs fur ihre Spielklassen die folgende Alternative verbandseinheitlich festlegen:

e Verbot der Meldung und des Einsatzes fir Mannschaftskampfe der Vereinsmannschaften in
den Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs bei Punktspielen und Pokalmeisterschaften

Nachwuchsspieler mit SBEM verlieren das Recht der Meldung und der Einsatzberech-
tigung fir Mannschaftskimpfe der Vereinsmannschaften in den Altersklassen der
Altersgruppe Nachwuchs bei Punktspielen und Pokalmeisterschaften.

C2.4 Eine Spielberechtigung fur den Erwachsenenspielbetrieb bleibt grundsatzlich bis zum
Ausscheiden aus der Altersgruppe Nachwuchs bestehen; sie darf vom Verein geldscht und im
Einzelfall von der zustdndigen Instanz widerrufen werden.

Die Léschung der SBEM kann auf Antrag (s. HTTV-Homepage) des Vereins erfolgen.
Antrdge sind an die Geschdftsstelle zu senden. Die Antragstellung in der Zeit vom
01.01. bis zum 31.05. ist nicht zuldssig.

C3.... Vorschriften zur eingeschrankten Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb

C3.1 Die Mitgliedsverbande dirfen fur weiterfihrende Veranstaltungen fir Vereinsmann-
schaften gemaR WO A 11.2 in den unteren Spielklassen gemaR WO A 1 eine eingeschrankte
Teilnahme von Spielern einzelner Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs als Jugend-Er-
ganzungsspieler (JES) zulassen. Naheres siehe WO H 1.4.2 und | 4.1.

Spieler der Altersgruppe Nachwuchs ohne SBEM sind im Bereich des HTTV als JES
einsatzberechtigt. Voraussetzung ist die Erlaubnis der/des gesetzlichen Vertreter/s
(Formular auf der HTTV-Homepage), die auf Verlangen beim Mannschaftskampf
vorgelegt werden muss.

Miomnic Uk
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C3.2 Die Mitgliedsverbande durfen flr weiterfihrende Veranstaltungen mit Individualwett-
bewerben gemall WO A 11.1 und flr nicht weiterfiihrende Veranstaltungen gemal WO A 11.3
Spielern einzelner Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs die SBEI nach eigenen Vorgaben
erteilen.

R

Mit Ersterteilung einer Spielberechtigung erhdlt jeder Spieler der Altersgruppe Nach-
wuchs ohne weitere Antrags- und Genehmigungsverfahren die Spielberechtigungen
fir den Erwachsenen-Individualspielbetrieb (SBEI).

Die Vorschrift gemdfs WO C 2.1 a) bleibt davon unberlihrt.

D ... Bestimmungen fiir Veranstaltungen in Turnierform
D 1..... Turniergenehmigungen/Allgemeines

D 1.1 Offene Turniere mit TTR-relevanten Konkurrenzen gemaR WO A 11.3.1 beddrfen einer
vorherigen Genehmigung des flr die Veranstaltung zustdndigen Verbandes. Fir offene Tur-
niere ohne TTR-relevante Konkurrenzen und Einladungsturniere darf der zustandige Verband
eine Genehmigungspflicht vorschreiben. Einladungsturniere und offene Turniere mit einem
Preisgeld und/oder Sachwerten von mindestens insgesamt 10.000,00 Euro beddrfen der (ggf.
zusatzlichen) Genehmigung durch das Generalsekretariat des DTTB.

Fur weiterfihrende Veranstaltungen gemaR WO A 11.1 dirfen der DTTB und die Verbdnde fir
ihren Zustandigkeitsbereich eine Genehmigungspflicht beschlieRen.

os -

Fiir die Turnierserie des HTTV gelten die Bestimmungen der WO nur insoweit, wie
die verdffentlichten Turnierbestimmungen (Durchfiihrungsbestimmungen der Tur-
nierserie) keine anderslautenden Regelungen enthalten.

Die Vorschriften der WO gelten fir Turniere im Rahmen einer Turnierserie nur insoweit, wie
die hierzu veroéffentlichten Durchflihrungsbestimmungen keine anderslautenden Regelungen
enthalten.

D 1.2 In Konkurrenzen der Altersgruppe Nachwuchs sind Preisgelder und Sachpreise in Form
von alkoholischen Getranken verboten.

D 1.3 Der Veranstalter darf die Teilnehmerzahl von Konkurrenzen begrenzen.
Mehrfachmeldungen in verschiedenen Alters- oder Leistungsklassen bei einer Veranstaltung
sind grundsatzlich nicht zugelassen.

Die Verbande durfen flir ihren Zustandigkeitsbereich beschlieRen, dass die Veranstalter Mehr-
fachmeldungen in verschiedenen Alters- oder Leistungsklassen zulassen dirfen. Sie missen
die Voraussetzungen dafur in der Ausschreibung regeln.
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Bei Turnieren sind Mehrfachstarts im HTTV erlaubt. Zeitgleich ist der Start jeweils nur
in einer Alters- oder Leistungsklasse zuldssig.

Bei Einladungs- und offenen Turnieren sind nur Austragungssysteme gestattet, die vom fir die
Genehmigung zustandigen Mitgliedsverband zugelassen sind.

Bei Mannschaftswettbewerben von offenen Turnieren gemaR WO A 11.3 durfen die Veran-
stalter auch andere als die in WO E 6 definierten Spielsysteme anwenden, wenn diese in der
Ausschreibung detailliert beschrieben sind.

D 1.4 Fur alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen muss eine Ausschreibung heraus-
gegeben werden.

Mit Genehmigung der Veranstaltung gilt der in click-TT erfasste Turnierantrag als Ausschrei-
bung. Der Veranstalter darf zusatzliche Informationen zum Turnier veroffentlichen; bei Abwei-
chungen gilt ausschlieRlich die Ausschreibung in click-TT.

Turnierantrdge fir nicht weiterfiihrende Veranstaltungen gemdyfs WO A 11.3 miissen
mo Uber click-TT spdtestens bis zum:
e 01. Juli fiir Turniere im Zeitraum 01. Januar bis 30. April des Folgejahres
e 01. Oktober fiir Turniere im Zeitraum 01. Mai bis 31. Dezember des Folgejahres
eingereicht werden.

Die Verbande durfen fur ihren Zustandigkeitsbereich ein anderes Genehmigungsverfahren fur

die Ausschreibung vorschreiben.

Die genehmigende Stelle darf fiir offene Turniere gemalk WO A 11.3.2 Abweichungen von den

ITTR oder von den ITTR und der WO zulassen. Die Abweichungen sind in der Ausschreibung

exakt zu beschreiben.

Bei allen genehmigten Turnieren sind alle Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen grundsatz-

lich TTR-relevant. Nur wenn bei einer Einzel- oder Mannschaftskonkurrenz von genehmigten

Turnieren Abweichungen von den ITTR zugelassen sind (z. B. Hardbat-Turniere, Vorgabe-Tur-

niere oder Turniere mit anderen Satzlangen als 11), so ist diese Konkurrenz nicht TTR-relevant.

Doppel- und Mixedkonkurrenzen sind nicht TTR-relevant.

Bei allen TTR-bezogenen Konkurrenzen muss der Stichtag der flr die Turnierklasseneinteilung

verwendeten Q-TTRL in der Ausschreibung bekanntgegeben werden. Dieser Stichtag ist

e der 11. Februar fUr Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. Marz bis zum 31. Mai beginnen,

e der 11. Mai fur Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August beginnen,

e der 11. August flr Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Dezember
beginnen,

e der 11. Dezember fir Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis zum letzten Tag
im Februar beginnen.

Grundsatzlich wird derselbe Stichtag auch fir Setzungen und Auslosungen verwendet. Der

DTTB und die Verbande drfen die Verwendung einer Q-TTRL mit einem spateren Stichtag fur

Setzungen und Auslosungen zulassen. Darauf ist in der Ausschreibung des jeweiligen Turniers

hinzuweisen.
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Flr die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen und alle dort hinfihrenden Qualifi-
kationsveranstaltungen wird als einheitlicher Stichtag fur die Turnierklasseneinteilung der 11.
August der entsprechenden Spielzeit verwendet.

D 1.5 Alle weiterfihrenden Veranstaltungen des DTTB sowie der Mitgliedsverbande auf de-
ren Verbandsebene gemaR WO A 11.1 werden mit allen fUr die Ausschreibung erforderlichen
Inhalten im Turnierkalender von click-TT veroffentlicht.

Fur die Eingabe ist der jeweilige Veranstalter (Verband/DTTB) verantwortlich.

Fur weiterfihrende Veranstaltungen gemdR WO A 11.1 unterhalb ihrer Verbandsebene und/
oder nicht weiterflihrende Veranstaltungen gemal WO A 11.3.1 und A 11.3.2 durfen die Ver-
bande sowohl eine Verdffentlichung im Turnierkalender als auch eine Ergebniserfassung ge-
maRk WO D 1.6 in click-TT festlegen.

Fir weiterflihrende Veranstaltungen gemdfs WO A 11.1 der Bezirks- und Kreisebene,
sowie nicht weiterfiihrende Veranstaltungen gemdfs WO A11.3.1 und A 11.3.2, ist
die Veréffentlichung im Turnierkalender und die Ergebniserfassung gemdfs WO D 1.6
vom HTTV vorgeschrieben.

D 1.6 Von allen weiterfiihrenden Veranstaltungen des DTTB sowie der Mitgliedsverbande
auf deren Verbandsebene gemall WO A 11.1 werden spatestens 48 Stunden nach Ende der
Veranstaltung die Ergebnisse samtlicher Spiele mit Name der Veranstaltung gemaf Bezeich-
nung im Turnierkalender, Turnierrunde, Spieler 1 und Spieler 2 gemaf der in WO A 16 defi-
nierten Angaben und Satzergebnisse in click-TT erfasst und in click-TT und/oder auf myTisch-
tennis veroffentlicht.

Fur die Ergebniserfassung ist der jeweilige Veranstalter (Verband/DTTB) verantwortlich.

D 1.7 Spieler mit einer Spielberechtigung im Ausland, die noch nicht in click-TT erfasst sind,
mussen sich vor der Meldung zu einem offenen Turnier gemafl WO A 11.3 beim DTTB-Ge-
neralsekretariat bis zu einem jeweils in der Ausschreibung festgelegten Zeitpunkt in click-TT
registrieren lassen.

D 1.8 Bedingungen fiir Austragungsstatten
Nachfolgende Bestimmungen gelten flr Bundesveranstaltungen und weiterfiihrende Veran-
staltungen gemalR WO A 11.1 und A 11.2 in Turnierform.

1.8.1 GroBe des Spielraums
Die MindestmafRe flr den Spielraum (Box) pro Tisch betragen 6 m x 12 m.

1.8.2 Begrenzung des Spielraumes
Die Begrenzung jedes Spielraumes (Box) durch Umrandungen ist vorgeschrieben.

1.8.3 Hohe des Spielraumes
Die Mindesthohe des Spielraumes (Box) betrdagt 5 m.
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1.8.4 Beleuchtungsstarke
Die Mindeststarke der Beleuchtung flr den gesamten Spielraum (Box) betrdgt 600 Lux (emp-
fohlen 1000 Lux).

1.8.5 Beleuchtung

Die Beleuchtungsstarke muss Gber dem gesamten Spielraum (Box) gleichmafig sein. Die Licht-
quellen mussen mindestens 4 m Uber dem Boden angebracht sein. Blendendes Licht und
Tageslichteinfall sind zu vermeiden.

1.8.6 Temperatur im Spielraum
Die Temperatur im Spielraum (Box) muss mindestens +15° Celsius betragen.

1.8.7 Ausnahmen
Der DTTB und die Verbdnde durfen fir ihren Zustandigkeitsbereich abweichende Bedingun-
gen fir WO D 1.8.1, D 1.8.2 und D 1.8.4 beschlielRen.

* Die MindestmapSe flir den Spielraum (Box) pro Tisch betragen 10 m Ldnge und 5 m
Breite (empfohlen 12 * 6).

* Die Begrenzung jedes Spielraumes (Box) durch Umrandungen ist fiir alle Veranstal-
tungen der Bezirks- und Kreisebene sowie fiir Mannschaftsturniere auf Verbands-
ebene nicht vorgeschrieben. Die Abgrenzung des Spielraumes zu Durchgingen
und Zuschauerraum ist immer vorgeschrieben.

e Die Mindeststdrke der Beleuchtung flir den gesamten Spielraum (Box) betrdgt mindestens 250
Lux (empfohlen 600 Lux)

...........................

D 2 .... Ausschreibung

Die Ausschreibung muss mindestens folgende Punkte beinhalten:

e Veranstalter, Ausrichter und Durchfihrer

e Turnierbezeichnung

¢ Turnierklassen und Konkurrenzen sowie deren TTR-Relevanz

¢ Ort, Datum und Anfangszeit fir die einzelnen Turnierklassen und Konkurrenzen
e Abgrenzung des Teilnehmerkreises (offen fir...)

e Startberechtigung

* Austragungssystem

¢ Anzahl der Gewinnsatze

e Materialien

¢ Anzahl der Tische

¢ Oberschiedsrichter, Schiedsrichter

e Schiedsgericht

e Turnierleitung

¢ Hinweis auf die ITTR, die WO und ggf. die Durchfiihrungsbestimmungen
¢ Anschrift, Meldeschluss und Nachmeldungen

e Startgeld

e Zeit und Ort der Auslosung
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e Siegerehrung, Preise und ggf. Bedingungen fiir Wanderpreise
e Erste Hilfe
¢ Hinweis zum Haftungsausschluss

D 3 .... Altersklassen

Ein Teilnehmer darf nur in einer Turnierklasse starten, in der er gemaR Altersklasse (siehe WO
A 8) startberechtigt ist.

Der DTTB und die Verbdnde durfen flr weiterfihrende Veranstaltungen gemaR WO A 11.1 die
Startberechtigung in einer alteren Altersklasse der Altersgruppe Nachwuchs und in jingeren
Altersklassen der Altersgruppe Senioren in den Durchflihrungsbestimmungen bzw. in den
Ausschreibungen einschranken.

Bei einer Veranstaltung in Turnierform ist eine Doppelpaarung oder eine Mannschaft aus
Spielern verschiedener Altersklassen nur in der Altersklasse des altesten Spielers (Altersgrup-
pe Nachwuchs) bzw. des jlingsten Spielers (Altersgruppe Senioren) startberechtigt.

D 4 .... Leistungsklassen

D 4.1 Allgemeines

Bei Turnieren dirfen die einzelnen Altersklassen in verschiedene Leistungsklassen unterteilt
werden.

Als Einteilungskriterium von Individualwettbewerben durfen dabei ausschlieBlich die
Q-TTR-Werte verwendet werden. Jede Leistungsklasse wird durch eine Q-TTR-Obergrenze ein-
deutig definiert.

Als Einteilungskriterium von Mannschaftswettbewerben dirfen entweder die Q-TTR-Werte
oder die Spielklassen des Punktspielbetriebes verwendet werden.

Spieler ohne vergleichbaren Q-TTR-Wert bzw. ohne Mannschaftszugehorigkeit werden vom
jeweiligen Turnier-Veranstalter nach dessen Ermessen in die Leistungsklassen seines Turniers
eingestuft.

Bei einer Veranstaltung in Turnierform ist eine Doppelpaarung oder eine Mannschaft aus
Spielern verschiedener Leistungsklassen nur in der Leistungsklasse des am hochsten einge-
stuften Spielers startberechtigt.

D 4.2 Weiterfiihrende Veranstaltungen gema WO A 11.1

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen definieren fir ihren Zustandigkeitsbe-
reich die Anzahl und die Einteilung der Leistungsklassen.

Sie durfen fur weiterfihrende Veranstaltungen gemaR WO A 11.1 die Startberechtigung in
verschiedenen Leistungsklassen in den Durchfliihrungsbestimmungen bzw. in den Ausschrei-
bungen einschranken.

Die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen und deren Qualifikationsveranstaltun-
gen werden bei den Damen und bei den Herren in je drei Turnierklassen ausgetragen. Deren
Q-TTR-Obergrenzen sind durch folgende Q-TTR-Werte (jeweils einschliefRlich der Obergrenze)
definiert:

* Herren A: 2000 e Damen A: 1700
e Herren B: 1800 e Damen B: 1500
e Herren C: 1600 e Damen C: 1300
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Spieler ohne vergleichbaren Q-TTR-Wert vom 11. August der entsprechenden Spielzeit sind
bei den Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen nicht startberechtigt.

Die Verbande durfen fir ihre Qualifikationen zu den Deutschen Meisterschaften der Leis-
tungsklassen flr diese sechs Turnierklassen geringere Q-TTR-Obergrenzen festlegen.

Die Hessischen-, Bezirks- und Kreis-Einzelmeisterschaften der Leistungsklassen wer-
/@o den in folgenden Turnierklassen ausgetragen:

Herren A: 2000 Damen A: 1700
Herren B: 1800 Damen B: 1500
Herren C: 1600 Damen C: 1300
Herren D: 1400 Damen D: 1100*
Herren E: 1200

* (Damen D nur bei Bezirks- und Kreis-Einzelmeisterschaften)

D 4.3 Nicht weiterfiihrende Veranstaltungen gemaR WO A 11.3
Die Verbdnde beschlieRen fir ihren Zustdndigkeitsbereich Regelungen zur Leistungsklasse-
neinteilung.

Bei nicht weiterflihrenden Veranstaltungen gemdfs WO A 11.3 gilt grundsdtzlich die
HTTV-Leistungsklasseneinteilung WO D 4.2. Alternativ kann eine verbindliche Eintei-
lung der Leistungsklassen in der Turnierausschreibung in click-TT erfolgen.

D5 ... Setzung

D 5.1 Bei allen offiziellen Veranstaltungen in Turnierform sind die besten Spieler, Paare bzw.
Mannschaften anhand einer hierflr zu erstellenden Setzliste so zu setzen, dass sie im Turnier-
verlauf so spat wie moglich aufeinander treffen.

Es muss mindestens ein Viertel des Teilnehmerfeldes einer Konkurrenz gesetzt werden.

D 5.2 Die Reihenfolge der Setzliste ergibt sich nach den vergleichbaren Q-TTR-Werten des
fur die Veranstaltung geltenden Stichtags (siehe WO D 1.4). In Doppel- und Mannschaftswett-
bewerben ist die Summe der vergleichbaren Q-TTR-Werte mafRgeblich, wobei bei Mann-
schaftswettbewerben fur die Summenbildung nur die Spieler mit den héchsten Q-TTR-Werten
bis zum Erreichen der Sollstarke bertcksichtigt werden, die gemal WO A 15.3 in einem Mann-
schaftskampf gleichzeitig einsatzberechtigt sind.

Uber die Reihenfolge in der Setzliste bei zwei oder mehr punktgleichen Spielern, Paaren oder
Mannschaften entscheidet das Los.

Spieler ohne vergleichbaren Q-TTR-Wert dirfen vom Veranstalter nach eigenem Ermessen in
die oben genannte Reihenfolge integriert werden.
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Fur weiterflihrende Veranstaltungen mit Individualwettbewerben auf der Ebene des DTTB und
der Ebene der Mitgliedsverbande dirfen die zustandigen Gremien in den Altersklassen der Alters-
gruppe Nachwuchs in begriindeten Ausnahmefallen eine davon abweichende Setzliste aufstellen.
Fir weiterfihrende Veranstaltungen mit Individualwettbewerben auf der Ebene des DTTB
durfen die zustandigen Gremien in den Altersklassen der Senioren eine an der Spitze wie folgt
vom oben genannten Grundsatz abweichende Setzliste aufstellen: In jeder Altersklasse erge-
ben sich die maximal ersten acht Platze der Setzliste, indem die ersten vier des Vorjahres in
dieser Altersklasse, die ersten vier des Vorjahres in der nachstjlingeren Altersklasse — jeweils
sofern qualifiziert — und die vier Qualifizierten mit den hochsten Q-TTR-Werten absteigend
nach Q-TTR-Werten sortiert werden.

D 5.3 Setzungen in K.-0.-Systemen sind fiir die erste Turnierstufe wie folgt vorzunehmen:
Die Nr. 1 und Nr. 2 der Setzliste sind auf den obersten bzw. untersten Rasterplatz zu setzen.
Die weiteren Gesetzten sind nach folgendem Schema (bei groReren Feldern oder bei Setzung
von mehr als einem Viertel des Teilnehmerfeldes analog) einzulosen:

Setzliste Nr. 1 und 2 Nr.3und 4 Nr. 5 bis 8 Nr. 9 bis 16

Turnierliste werden gesetzt =~ werden gelost auf die Platze

8 lauf1;2auf8 - - -

16 l1auf1;2auf16 8und9g - -

32 1auf1;2auf32 16und 1y 8,9,24und 25 —

64 1auf1;2auf64 32und33 16, 17, 48 und 8, 9, 24, 25, 40,
49 41,56 und 57

D 5.4 Setzungen in Gruppen-Systemen sind fur die erste Turnierstufe wie folgt vorzunehmen:
Es mUssen mindestens so viele Spieler gesetzt werden, wie es Gruppen gibt.

a) Entspricht die Anzahl der zu setzenden Spieler genau der Anzahl der Gruppen, muss in
jeder der Gruppen ein gesetzter Spieler enthalten sein. Dabei kann eine Zuordnung oder
Auslosung vorgenommen werden.

b) Ist die Anzahl der zu setzenden Spieler groRer als die Anzahl der Gruppen, werden im
ersten Schritt analog a) die besten zu setzenden Spieler auf die Gruppen verteilt, danach
werden die restlichen Spieler der Setzliste in der Reihenfolge der Setzliste so in die Gruppen
gelost, dass die Gruppen dabei gleichmaRig gefillt werden, wobei D 6.2 Satz 1 zu berlck-
sichtigen ist.

D 5.5 Die Namen der Gesetzten der ersten Turnierstufe mussen in den Turnierlisten gekenn-
zeichnet werden.

D 5.6 Zur Setzung von nachfolgenden Turnierstufen werden zunéachst die von vorangegan-
genen Turnierstufen freigestellten Spieler berdcksichtigt und danach die Ergebnisse der direkt
vorangegangenen Turnierstufe verwendet.
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D6 .... Auslosung
D 6.1 Die Auslosung ist 6ffentlich.

D 6.2 Bei der Auslosung zumindest der ersten Turnierstufe ist darauf zu achten, dass Spie-
ler, Paare bzw. Mannschaften desselben Vereins, Kreises, Bezirks oder Mitgliedsverbandes
so spat wie moglich aufeinander treffen. Dies gilt nicht fur die in der Setzliste aufgefiihrten
Teilnehmer untereinander, sofern sie laut Setzliste zum besten Viertel des Teilnehmerfeldes
der Konkurrenz gehoren.

Die Ressorts Erwachsenensport, Jugendsport und Seniorensport und die Verbande dirfen
fdr ihren Zustandigkeitsbereich bei der Auslosung nachfolgender Turnierstufen hiervon ab-
weichende Regelungen beschliefen. Diese mussen spatestens mit der Ausschreibung ver-
offentlicht werden.

D 6.3 Bei der Auslosung nachfolgender Turnierstufen ist darauf zu achten, dass Spieler aus
derselben Gruppe der direkt vorangegangenen Turnierstufe so spat wie moglich aufeinander-
treffen.

D 7 .... Austragungssysteme/Wertung

D 7.1 Eine Konkurrenz (Einzel-, Doppel-, Mixed- oder Mannschaftskonkurrenz) wird im Nor-
malfall an einem, ggf. aber auch an bis zu vier aufeinanderfolgenden Turniertagen in einer
oder mehreren Turnierstufen ausgetragen. Jede einzelne Turnierstufe wird in einem der unter
WO D 7.2 bis D 7.8 definierten Austragungssysteme durchgefihrt. Eine nachfolgende Turnier-
stufe darf in einem anderen dieser Austragungssysteme durchgeflihrt werden. Die Austra-
gungssysteme der einzelnen Turnierstufen sind in der Ausschreibung zu benennen.

Sofern Turniere in verschiedenen Runden Uber mehrere Wochen(enden) hinweg ausgetragen
werden (z. B. Kreisranglistenturniere mit Vorrunde, Zwischenrunde und Endrunde; DTTB Top 48,
Top 24 und Top 12 der Jugend), handelt es sich bei den einzelnen Runden dieser Turniere nicht
um Turnierstufen im Sinne dieser Vorschrift, sondern jeweils um eine neue Konkurrenz mit
ggf. anderen Teilnehmern.

D 7.2 Einfaches K.-0.-System

Der Gewinner eines Spiels bzw. Mannschaftskampfes kommt in die nachste Runde und der
Verlierer scheidet aus. Als Ausgangsstellung ist je nach Teilnehmerzahl eine 4er-, 8er-, 16er-,
32er-, 64er-, 128er-Turnierliste usw. zu wahlen. Nicht belegte Rasterplatze der Turnierliste
sind durch Freilose in der ersten Runde auszufillen. Dabei sind zuerst den Gesetzten Frei-
lose zuzuteilen.

D 7.3 Fortgesetztes K.-o.-System

Wie Einfaches K.-o.-System, allerdings scheiden die Verlierer bestimmter Runden nicht aus,
sondern spielen gegen die in der gleichen Runde unterlegenen Spieler/Paare/Mannschaften
um die entsprechenden Platzierungen des Gesamtfeldes (z. B. die Verlierer der Halbfinalspiele
um Platz 3 und 4; die Verlierer der Viertelfinalspiele um die Pldtze 5 bis 8, usw.). Im Extremfall
werden auf diese Weise alle Platzierungen des Gesamtfeldes ermittelt.
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D 7.4 Doppeltes K.-0.-System

Ein Spieler/ein Paar/eine Mannschaft scheidet erst nach der zweiten Niederlage aus. Dieser
Grundsatz ist bis zum Endspiel einschlieRlich anzuwenden. Beim zweimaligen Aufeinander-
treffen zweier Spieler/Paare/Mannschaften wird die Begegnung trotzdem ausgetragen. Dies
wird jedoch durch sogenanntes ,Kreuzen® der Verlierer in der Trostrunde weitgehend ver-
hindert. Haben die beiden Gegner des Endspiels nach dessen Austragung je eine Niederlage
aufzuweisen, so muss ein nochmaliger Stichkampf die Entscheidung bringen. Turnierliste und
Freilose siehe WO D 7.2.

D 7.5 Gruppensystem ,Jeder gegen jeden”

In Rundenform tritt jeder Spieler, jedes Paar bzw. jede Mannschaft gegen jeden anderen bzw.
jede andere an.

Wertung bei Individualwettbewerben: Der Gewinner eines Spiels erhalt einen Pluspunkt und
der Verlierer einen Minuspunkt. Die Pluspunkte und die Minuspunkte sowie die gewonnenen
und verlorenen Satze und Balle jedes einzelnen Spielers werden jeweils addiert. Uber die
Platzierung entscheidet die groRere Anzahl der Pluspunkte. Ist diese gleich, entscheidet die
kleinere Anzahl der Minuspunkte. Unter Spielern mit gleicher Anzahl von Pluspunkten und
von Minuspunkten entscheidet die groRere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen
Satzen (und bei deren Gleichheit die groRere Differenz zwischen gewonnenen und verlore-
nen Ballen) aus allen ausgetragenen Spielen. Ist auch die Differenz der Bélle bei zwei oder
mehreren Spielern/Paaren gleich, so entscheiden deren Spiele untereinander (Spielpunkt-,
Satz- und ggf. Balldifferenz in dieser Reihenfolge). Ist auch dabei die Differenz der Balle gleich,
entscheidet das Los Uber die Reihenfolge der betroffenen Spieler/Paare.

Wertung bei Mannschaftswettbewerben: Der Gewinner eines Mannschaftskampfes erhalt
zwei Pluspunkte und der Verlierer zwei Minuspunkte. Bei unentschiedenem Spielausgang er-
halt jede Mannschaft einen Pluspunkt und einen Minuspunkt. Die Pluspunkte und die Minus-
punkte sowie die gewonnenen und verlorenen Spielpunkte, Satze und Bélle jeder einzelnen
Mannschaft werden jeweils addiert. Uber die Platzierung entscheidet die groRere Anzahl der
Pluspunkte. Ist diese gleich, entscheidet die kleinere Anzahl der Minuspunkte. Unter Mann-
schaften mit gleicher Anzahl von Pluspunkten und von Minuspunkten entscheidet die gréRere
Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielpunkten (und bei deren Gleichheit die
groRere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Satzen und bei deren Gleichheit
die groRere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Ballen) aus allen ausgetragenen
Mannschaftskampfen. Ist auch die Differenz der Balle bei zwei oder mehreren Mannschaften
gleich, so entscheiden deren Mannschaftskdmpfe untereinander (Tabellenpunkt-, Spielpunkt-,
Satz- und ggf. Balldifferenz in dieser Reihenfolge). Ist auch dabei die Differenz der Balle gleich,
entscheidet das Los Uber die Reihenfolge der betroffenen Mannschaften.

D 7.6 Schweizer System

Ahnlich dem Gruppensystem ,Jeder gegen jeden®, wobei jedoch nicht alle Runden ausgetra-
gen werden. Die Anzahl der Runden entspricht mindestens der Anzahl der Runden eines K.-o.-
Systems der entsprechenden Teilnehmerzahl, ist im Idealfall allerdings um zwei gréRer. Jeder
Spieler (analoge Anwendung im Folgenden auch fir Paare und Mannschaften) spielt in jeder
Runde gegen einen anderen Gegner. Bei einer ungeraden Teilnehmerzahl hat in jeder Runde
ein anderer Spieler ein Freilos, das als gewonnenes Spiel gewertet wird. Somit sind immer alle
Spieler mit gleich vielen Spielen in der Wertung. Die Spielpaarungen in jeder Runde werden so

Handbuch 2021 /2022 | www.httv.de



Wettspielordnung 124

gebildet, dass moglichst jeweils Spieler mit gleich vielen Siegen gegeneinander antreten mdus-
sen. So werden jeweils unter allen Spielern mit der héchsten Anzahl von Siegen so viele noch
nicht ausgetragene Paarungen wie moglich gebildet. Die Spieler mit der hochsten Anzahl von
Siegen, fur die danach noch keine Paarung gebildet werden konnte, erhalten einen Gegner mit
der nachsttieferen Anzahl von Siegen, gegen den sie noch nicht gespielt haben. Nach diesem
Modus werden alle Spieler einer Paarung zugeordnet, wobei zuletzt die sieglosen Spieler ge-
geneinander angesetzt werden und ggf. zuallerletzt ein Spieler ein Freilos erhalt.

Bei der Auslosung der Paarungen der ersten Runde sollten moéglichst die starksten Spieler
wie beim K.-0.-System gesetzt werden. Vor der Auslosung der Paarungen der jeweils nachsten
Runde ist der aktuelle Zwischenstand zu berechnen und die Spieler nach Anzahl der Siege zu
sortieren. Spieler mit gleicher Anzahl von Siegen kdnnen untereinander durch die Anzahl der
Siege ihrer bisherigen Gegner (Buchholzzahl) feinsortiert werden, wobei Freilosspiele mit der
Sieganzahl des Tabellenletzten gewertet werden.

Nach der letzten Runde hat der Spieler mit den meisten Siegen das Turnier gewonnen; bei
gleicher Anzahl an Siegen ist die Buchholzzahl malRgeblich. Ist auch diese gleich, entscheidet
der direkte Vergleich und andernfalls das Los.

Gibt ein Spieler eines seiner Gruppenspiele kampflos ab oder beendet er eines dieser Grup-
penspiele vorzeitig, darf er nicht weiter am Turnier teilnehmen. Er wird jedoch mit den erziel-
ten Siegen weiter in der Spieler-Rangliste des Turniers geflihrt, und fur jede Runde, in der er
nicht antritt, wird ihm eine kampflose Niederlage zugeschrieben.

D 7.7 Fur Bundesveranstaltungen in Turnierform sind weitere Austragungssysteme zulassig,
wenn sie in den Durchfihrungsbestimmungen flr Veranstaltungen des DTTB beschrieben
worden sind.

D 7.8 Die Verbande durfen fir Individual- bzw. Mannschaftsturniere ihres Zustandigkeitsbe-
reiches weitere Austragungssysteme zulassen.

D 7.9 Nichtantreten eines Spielers, Paares oder einer Mannschaft ist die fehlende Spielbereit-
schaft finf Minuten nach der festgelegten Anfangszeit laut Zeitplan bzw. zwei Minuten nach
dem dritten Aufruf, wobei zwischen den einzelnen Aufrufen mindestens zwei Minuten liegen
mussen.

Tritt ein Spieler oder ein Paar in einer Turnierstufe einer Konkurrenz eines Individualwettbe-
werbs zu einem seiner Spiele nicht an oder beendet er/es eines seiner Spiele vorzeitig, darf
der Spieler oder das Paar an den weiteren Spielen dieser und folgender Turnierstufen dieser
Konkurrenz nicht mehr teilnehmen und die vom Spieler oder dem Paar ausgetragenen Spie-
le dieser Turnierstufe werden fir die Wertung dieser Turnierstufe — auler beim Schweizer
System — annulliert. Dieser/s Spieler/Paar wird auf den letzten in dieser Turnierstufe von ihm
zu erreichenden Platz gesetzt. Ergibt sich aus dieser Platzierung die Zugehorigkeit zu einer
nachfolgenden Turnierstufe, so wird er/es auch dort auf den letzten in dieser Turnierstufe von
ihm noch zu erreichenden Platz gesetzt.

Tritt eine Mannschaft in einer Turnierstufe einer Konkurrenz eines Mannschaftswettbewerbs,
der in Turnierform durchgefihrt wird, zu einem ihrer Mannschaftskampfe nicht an oder been-
det sie einen ihrer Mannschaftskampfe vorzeitig, darf die Mannschaft an den weiteren Mann-
schaftskampfen dieser und folgender Turnierstufen dieser Konkurrenz nicht mehr teilnehmen
und die von der Mannschaft ausgetragenen Mannschaftskampfe dieser Turnierstufe werden
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fur die Wertung dieser Turnierstufe — aulRer beim Schweizer System — annulliert. Diese Mann-
schaft wird auf den letzten in dieser Turnierstufe von ihr zu erreichenden Platz gesetzt. Ergibt
sich aus dieser Platzierung die Zugehorigkeit zu einer nachfolgenden Turnierstufe, so wird sie
auch dort auf den letzten in dieser Turnierstufe von ihr noch zu erreichenden Platz gesetzt.

D 7.10 Gibt ein Spieler oder ein Paar ein Spiel vorzeitig auf oder wird er/es disqualifiziert, so
werden ungeachtet der Wertung flr die Turnierstufe alle Satze und Bélle bis zur Beendigung
des Spiels erfasst. Der nicht beendete Satz wird mit X:11 (X entspricht der Anzahl Balle, die
der aufgebende Spieler/das aufgebende Paar bis zur Aufgabe erzielt hat, wobei der Sieger des
Satzes mind. X+2 Balle erhalt) und die ggf. noch erforderlichen Satze werden mit 0:11 erfasst.
Ein kampflos abgegebenes Spiel wird mit 0:11 fur jeden erforderlichen Satz erfasst.

D 7.11 Alle bei TTR-relevanten Konkurrenzen gespielten oder begonnenen Einzel flieen in
die Berechnung der Tischtennis-Rangliste ein. Das gilt auch, wenn der Spieler die Konkurrenz
vorzeitig beendet (z. B. durch Aufgabe, Disqualifikation).

D 7.12 Bei TTR-relevanten Konkurrenzen werden auBerplanmaliig verlaufene Einzel im Indivi-

dualspielbetrieb flr die Berechnung der Tischtennis-Rangliste wie folgt behandelt:

¢ Begonnene Einzel (auch, wenn danach die Konkurrenz aufgegeben wird): werden ber(ck-
sichtigt.

¢ Nicht begonnene Einzel vor einer Aufgabe der Konkurrenz (z. B. bei Nichtantreten): werden
berlcksichtigt.

¢ Nicht begonnene Einzel nach einer Aufgabe der Konkurrenz: werden nicht berUcksichtigt.

e Gespielte Einzel, die wegen RegelverstofRes in dem Einzel umgewertet worden sind (z. B.
unzuldssiger Belag): werden wie gewertet berlcksichtigt.

¢ Gespielte Einzel von Spielern, die spater wegen fehlender Startberechtigung fir die Turnier-
klasse aus der Wertung genommen werden: werden wie gespielt berlcksichtigt.

D 7.13 Die Berticksichtigung von Einzeln aus auRerplanmafiig verlaufenen Mannschaftskamp-
fen bei TTR-relevanten Konkurrenzen fir die Berechnung der Tischtennis-Rangliste erfolgt ge-
mak WO E 3.1.

D 8 .... Oberschiedsrichter

Bei jeder offiziellen Veranstaltung in Turnierform gemal WO A 11.1, A 11.2 und A 11.3.1
(sowie nach MaRgabe des zustandigen Mitgliedsverbandes auch bei Veranstaltungen geman
WO A 11.3.2) ist ein lizenzierter Schiedsrichter als Oberschiedsrichter (OSR) einzusetzen.

Die Verbénde durfen fir ihre Gliederungen Abweichungen beschlieRen.

Der OSR Uberwacht die Auslosung und achtet auf die Einhaltung der ITTR, der betreffenden
Satzungen, Ordnungen, Durchfiihrungsbestimmungen und der Ausschreibung. Er entschei-
det in allen Fragen in Bezug auf die ITTR als letzte Instanz.
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D9 .... Schiedsgericht

Bei jeder offiziellen Veranstaltung in Turnierform gema WO A 11.1, A 11.2 und A 11.3.1 (so-
wie nach Malgabe des zustandigen Mitgliedsverbandes auch bei Veranstaltungen gemaR A
11.3.2) ist ein Schiedsgericht einzusetzen, bei dessen Zusammenstellung auf groRtmaogliche
Neutralitat zu achten ist. Es entscheidet in allen Fragen in Bezug auf die Satzungen, Ordnun-
gen, Durchflhrungsbestimmungen und die Ausschreibung als letzte Instanz.

Das Schiedsgericht muss aus drei vom OSR unabhangigen Personen bestehen. Vom Durchfiih-
rer darf nur ein Mitglied flr das Schiedsgericht gestellt werden.

D 10 .. Pflichten der Turnierteilnehmer

D 10.1 Jeder Spieler ist verpflichtet, sich durch ein amtliches Dokument mit Bild (z. B. Perso-
nalausweis, Fihrerschein) auf Aufforderung der Turnierleitung oder des OSR auszuweisen.
Wenn ein Spieler der Aufforderung sich auszuweisen nicht nachkommt, darf er von der Teil-
nahme am Turnier ausgeschlossen werden.

D 10.2 Die Meldung verpflichtet auch bei Nichtantreten zur Zahlung des Startgeldes.

D 10.3 Jeder Spieler ist verpflichtet, das Amt eines Schiedsrichters zu ibernehmen. Bei Weige-
rung darf der Spieler von der weiteren Teilnahme am Turnier ausgeschlossen werden.

D 10.4 Jeder nicht aus einem Turnier ausgeschiedene Spieler darf nicht ohne wichtigen Grund
und ohne Abmeldung bei der Turnierleitung das Turnier verlassen.

Das Gleiche gilt auch fir alle Spieler, die eine Auszeichnung errungen haben, in Bezug auf die
Siegerehrung.

D 11 .. Turnierunterlagen

D 11.1 Alle Teilnehmer mussen den Verlauf eines Turniers anhand von Ergebnisibersichten
verfolgen kénnen. Diese missen laufend aktualisiert und so veroffentlicht werden, dass sie fir
alle Teilnehmer sichtbar sind.

D 11.2 Die Meldelisten, Turnierbdgen und Schiedsrichterzettel bzw. Spielberichtsb6gen mus-
sen vom Veranstalter (Verein, Verband und ggf. dessen Gliederung, DTTB) bis mindestens 365
Tage nach Beendigung des Turniers aufbewahrt werden und sind jederzeit dem zustandigen
DTTB oder Verband auf Verlangen vorzulegen.

E.... Grundlagen fiir Mannschaftskampfe

E1l... Allgemeines

Flr weiterfihrende Veranstaltungen gemall WO A 11.2 sind zusatzlich zu WO E folgende
Bestimmungen zu beachten:

¢ zu Punktspielen: WO F, G, H und |

* zu Mannschaftsmeisterschaften: WO )

¢ zu Pokalmeisterschaften: WO K
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E2... Allgemeine Vorschriften fiir Mannschaftskampfe

E2.1 Bezeichnung der Mannschaften

Vor Beginn des Mannschaftskampfes muss feststehen, welche Mannschaft mit A und welche
mit B bezeichnet wird.

Bei offiziellen Veranstaltungen, die in Hin- und Rickspiel ausgetragen werden, ist die Heim-
mannschaft stets als Mannschaft A und die Gastmannschaft stets als Mannschaft B zu bezeichnen.
Vor Beginn eines Mannschaftskampfes einer Veranstaltung, die nicht in Hin- und Rickspiel
ausgetragen wird und deren Austragungsreihenfolge nicht festgelegt ist, wird durch Los ent-
schieden, welche Mannschaft die Wahl zwischen A und B hat. Findet der Mannschaftskampf
an neutralem Ort statt, legt der Oberschiedsrichter bzw. der jeweilige Durchflhrer die Reihen-
folge der Wahl fest; ansonsten zieht die Gastmannschaft das erste Los. Anschliefend stellen
die Mannschaftsflihrer ohne Kenntnis der Mannschaftsaufstellung des Gegners ihre Mann-
schaft auf.

E 2.2 Reihenfolge der Spiele

Die Reihenfolge der Spiele gemaR Spielsystem ist bindend und muss eingehalten werden.
Die Verbande diirfen flir ihren Zustdndigkeitsbereich verbandseinheitliche Abweichungen be-
schlieRen, und zwar

¢ zu Punktspielen: siehe WO 1 5.8

e zu Mannschaftsmeisterschaften: siehe WO J 6

e zu Pokalmeisterschaften: siehe WO K 10

E 2.3 Beginn falscher Spiele

Werden versehentlich falsche Einzel- oder Doppelspiele begonnen, so missen sie zu Ende
gespielt werden, sofern sie zum betreffenden System gehéren; die Wertung — soweit sie noch
fur das Endergebnis benotigt wird — erfolgt dann nach der vorgeschriebenen Reihenfolge.

E 2.4 Spielpunkt
Jedes beendete Spiel eines Mannschaftskampfes ist mit dem genauen Ergebnis zu erfassen und
wird mit einem Spielpunkt und den erzielten Satzen und Ballen fir das Gesamtergebnis gewertet.

E 2.5 Ende des Mannschaftskampfes

Jeder Mannschaftskampf ist beendet, wenn der zum Sieg notwendige Spielpunkt erreicht ist
oder alle zum System gehdrenden Spiele ausgetragen sind.

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen fur ihren Zustdndigkeitsbereich
fur Spielklassen bzw. Gruppen beschlieRen, alle zum Spielsystem gehérenden Spiele auszu-
tragen.

Ein Spiel, das mit einem Schlager bestritten wird, dessen Zuldssigkeit gemaf ITTR beanstandet
wird, darf bis zu einer Entscheidung durch die zustandige Stelle fir das Gesamtergebnis des
Mannschaftskampfes und damit zur Ermittlung des Siegpunktes nicht gewertet werden.

Zum Gesamtergebnis des Mannschaftskampfes tragen nur die systemkonform ausgetragenen
Doppel und Einzel bei. Das so zustande gekommene Mannschaftsergebnis wird auch flr den
Fall, dass der Siegpunkt nicht erreicht worden ist, wie ausgetragen gewertet.

Alle zum Gesamtergebnis beitragenden Einzel und Doppel werden fir die Berechnung der
Bilanzen und ggf. Bilanzwerte bertcksichtigt.
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Grundsdtzlich gilt: In allen Spielklassen bzw. Gruppen mit Dreiermannschaften, die
mo nach dem Braunschweiger System WO E 6.4.1 spielen, werden alle zum System ge-
hérenden Spiele ausgetragen.
Bezirke und Kreise dirfen fir ihren Zustdandigkeitsbereich auch fiir Spielklassen bzw. Gruppen, die
nicht nach dem Braunschweiger System WO E 6.4.1 spielen, beschliefsen, alle zum Spielsystem
gehdrenden Spiele auszutragen.

E 2.6 Tabellenpunkte

Flr einen Sieg erhélt die Mannschaft zwei Pluspunkte, die unterlegene Mannschaft zwei Mi-
nuspunkte. Bei unentschiedenem Ausgang erhélt jede Mannschaft einen Plus- und einen Mi-
nuspunkt. Die Anzahl der Tabellenpunkte ist fiir die Reihenfolge in einer Tabelle maRgeblich.
Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen fir ihren Zustandigkeitsbereich
Abweichungen beschlieRen.

In K.-o.-Runden entscheidet bei einem Unentschieden (ggf. ausgeldst durch eine mogliche
Unterbesetzung beider Mannschaften) die Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen
Satzen und ggf. Ballen Uber den Sieger. Ist auch die Differenz der Bélle gleich, entscheidet das
Los.

E 2.7 Abbruch eines Mannschaftskampfes

Bricht eine Mannschaft einen Mannschaftskampf vorzeitig ab, so werden alle Spiele, Satze
und Bélle bis zum Abbruch des Mannschaftskampfes erfasst. Die Wertung erfolgt gemaR WO
E3.2.

Erfolgt der Spielabbruch durch Mangel an der Austragungsstatte, die eine Fortsetzung des
Mannschaftskampfes unmoglich machen, fallt das in die Verantwortung der Heimmannschaft.
Der Heimmannschaft muss jedoch eine Frist von 30 Minuten eingeraumt werden, den aufge-
tretenen Mangel beseitigen zu konnen. Andernfalls werden die bis zum Abbruch des Mann-
schaftskampfes erfassten Spiele, Satze und Balle wie ausgetragen und alle nicht beendeten
bzw. nicht ausgetragenen Spiele, Satze und Bélle bis zum Ende des Mannschaftskampfes fir
die Gastmannschaft als gewonnen gewertet.

E 2.8 Aufgabe eines Spieles

Jedes durch Aufgabe eines Spielers oder Paares beendete Spiel innerhalb eines Mannschafts-
kampfes (dazu gehdren auch kampflos abgegebene Spiele mitwirkender Spieler) ist mit dem
genauen Ergebnis der beendeten Satze sowie X:11 flir den nicht beendeten Satz (X entspricht
der Anzahl Balle, die der aufgebende Spieler bzw. das aufgebende Paar vor der Aufgabe er-
zZielt hat, wobei der Sieger des Satzes mindestens X+2 Balle erhdlt) und 0:11 fur alle ggf. noch
erforderlichen Satze in das Spielberichtsformular einzutragen und wird mit einem Spielpunkt
und den eingetragenen Satzen und Ballen flr das Gesamtergebnis gewertet.

Ein kampflos abgegebenes Spiel wegen Nichtantretens oder fehlender Spielbereitschaft zwei
Minuten nach dem Aufruf wird mit 0:33 Ballen, 0:3 Sdtzen und 0:1 Spielpunkten fir den Geg-
ner als gewonnen gewertet.

Zu spateren Spielen darf der Spieler/das Paar auch bei vorherigem Nichtantreten oder Aufga-
be antreten.
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Treten beide Spieler oder Paare nicht an oder kann ein Spiel durch unvollstandiges Antreten
beider Mannschaften nicht angesetzt werden, wird das Ergebnis dieses Spiels nicht flr das
Gesamtergebnis bertcksichtigt.

E3 ... Wertung

E3.1 Wertung einzelner Spiele

Ein einzelnes Spiel wird fur einen Spieler bzw. ein Paar als verloren gewertet, wenn

e er/es nicht antritt,

« festgestellt wird, dass ein Spieler mit einem Schlager antritt, der nicht den ITTF-Regeln ent-
spricht, und sich weigert, unverziglich Abhilfe zu schaffen,

¢ vor dem Spiel vom OSR oder Schlagertester festgestellt wird, dass Kleber oder andere Mittel
mit schadlichen flichtigen Losungsmitteln verwendet worden sind und sich geweigert wird,
unverzlglich Abhilfe zu schaffen,

¢ nach einem Spiel vom OSR oder Schlagertester festgestellt wird, dass Kleber oder andere
Mittel mit schadlichen flichtigen Losungsmitteln verwendet worden sind, oder

e beim Schldgertest nach dem Spiel festgestellt wird, dass einer der im Spiel eingesetzten
Schlager eines Spielers nicht den ITTF-Regeln entsprochen hat.

Bei TTR-relevanten Spielklassen und Konkurrenzen werden Einzel aus auRerplanmafiig verlau-

fenen Mannschaftskdmpfen bzw. Spielen im Mannschaftsspielbetrieb fiir die Berechnung der

TTR-Werte wie auch der Bilanzen und ggf. Bilanzwerte wie folgt behandelt:

e Einzel aus Mannschaftskdmpfen abgebrochener Spielzeiten: werden bertcksichtigt.

e Einzel aus Mannschaftskdmpfen fir ungultig erklarter Spielzeiten: werden bertcksichtigt.

e Einzel aus Mannschaftskdmpfen zurlickgezogener Mannschaften: werden bertcksichtigt.

e Einzel aus Mannschaftskdmpfen gestrichener Mannschaften: werden bertcksichtigt.

e Einzel aus wegen Nichtantretens kampflos gewerteten Mannschaftskdampfen: werden nicht
bericksichtigt.

e Einzel aus wegen RegelverstolRes umgewerteten Mannschaftskampfen: werden wie gespielt
bericksichtigt.

e Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich benannt) aufgegeben hat: werden berticksichtigt.

e Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich benannt) auf das Spiel verzichtet hat: werden
bericksichtigt.

e Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich nicht benannt) nicht angetreten ist: werden nicht
bericksichtigt.

* Einzel, die wegen Regelverstolles umgewertet worden sind: werden wie gewertet berlicksichtigt.

E 3.2 Wertung von Mannschaftskimpfen

Der gesamte Mannschaftskampf wird durch die zustandige Stelle flir die Mannschaft nur dann

als verloren gewertet, die

e nicht einsatzberechtigte Spieler mitwirken lasst,

* gegen Vorschriften gemaR WO E 2, E 4 und/oder E 5 (falsche Einzel- und/oder Doppelaufstel-
lung usw.) oder WO | 5.3 (falsche Eintragung von Spielern im Spielberichtsformular) verstoRt,

¢ eine Manipulation des Spielberichtsformulars vornimmt oder duldet,

e diesen Mannschaftskampf eigenmachtig verlegt hat (betrifft beide Mannschaften; siehe WO
G 6.1.7 und WO G 6.2.3),
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¢ nicht rechtzeitig zum festgesetzten Zeitpunkt antritt (Ausnahmen siehe WO | 5.10 und | 5.11),

¢ nicht oder nicht in der erforderlichen Mindeststarke antritt,

* als Heimmannschaft gegen die festgelegten Bedingungen fiir die Austragungsstdtte gemafd
WO | 1.1 bis | 1.5 (unter Berlcksichtigung von WO | 1.6) verstofRt, so dass ein Mannschafts-
kampf nicht oder nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt werden konnte,

e schuldhaft einen Spielabbruch verursacht,

e als Gastgeber nicht gemalk WO A 7 zugelassene Tische, Netzgarnituren oder Balle stellt,

e als Gastgeber bei Mannschaftskampfen gemal WO A 11.2 Tische, Netzgarnituren oder Balle
stellt, die nicht von jeweils gleicher Farbe, Marke (Fabrikat) und Beschaffenheit sind oder
diese Materialien wahrend des Mannschaftskampfes andert,

¢ am festgesetzten Spieltermin gesperrt ist oder wissentlich gegen eine gesperrte Mannschaft
antritt,

e sich als Gastmannschaft weigert, bei entsprechender Regelung gemat WO | 5.8 an dem vom
Heimverein zusatzlich zur Verfligung gestellten Tisch zu spielen.

Die Wertung eines Mannschaftskampfes, der fir eine Mannschaft als verloren gewertet wird,

erfolgt mit der hochstmadglichen Anzahl von Punkten und der im jeweiligen Spielsystem er-

reichbaren Spielpunkte, Satze und Balle flr die gegnerische Mannschaft.

VerstoRen beide Mannschaften gegen die einschlagigen Bestimmungen, ist der Mannschafts-

kampf fir beide als verloren zu werten. Dabei hat die Wertung mit jeweils der hochstmogli-

chen Anzahl von Punkten und der im jeweiligen Spielsystem erreichbaren Spielpunkte, Satze
und Balle gegen beide Mannschaften zu erfolgen.

Eq... Einzelaufstellung

E 4.1 Ein Spieler hat an einem Mannschaftskampf mitgewirkt, wenn er zu mindestens einem
Einzel oder Doppel antritt und dieses auch in die Wertung eingeht. Eine Mitwirkung ist schon
dann gegeben, wenn der aufgestellte Spieler bei der Begriifung anwesend ist.

Die einzelnen Spieler missen in den Spielsystemen gemdl WO E 6.2, E 6.3.1, E 6.3.2 und E
6.4.1 entsprechend der Reihenfolge der Mannschaftsmeldung aufgestellt werden.

Fallen Spieler aus, so haben die tbrigen Spieler geschlossen aufzurlicken und die Ersatzspieler
treten an die letzten Platze. Ein Spieler gilt als ausgefallen, wenn er bis zum Ende des Mann-
schaftskampfes iberhaupt nicht mitgewirkt hat.

Im Corbillon-Cup-System und im Modifizierten Swaythling-Cup-System muss nicht entspre-
chend der Reihenfolge der Mannschaftsmeldung aufgestellt werden.

E 4.2 Die endglltige Einzelaufstellung erfolgt spatestens nach Beendigung des letzten Ein-
gangsdoppels (bei Spielsystemen, die mit Doppel beginnen) und vor Beginn des ersten Einzels.
Die Anderung einer vorher abgegebenen Einzelaufstellung ist bei allen Spielsystemen, die mit
Doppeln beginnen, noch maoglich.

Nach Beginn der Einzel ist ein Austausch von Spielern nicht mehr moglich. Unvollstandig,
aber in Mindeststarke angetretene Mannschaften dirfen ihre letzten freien Platze noch be-
setzen, wenn dies nicht im Widerspruch zu anderen Bestimmungen (z. B. festgelegte Spiel-
reihenfolge) steht.
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E5.... Doppelaufstellung

E5.1 Inden Doppeln dirfen andere Spieler als in den Einzeln eingesetzt werden. Die Zusam-
mensetzung und die Aufstellungsreihenfolge der Doppel sind frei wahlbar.

E5.2 Lediglich im Paarkreuz-System (WO E 6.2) erfolgt die Aufstellung der Doppelpaare
nach Platzziffern. Diese errechnen sich aus der Summe der Platze der an den Doppeln betei-
ligten Spieler, nachdem diese entsprechend der Reihenfolge der Mannschaftsmeldung den
Platzen 1-6 zugeordnet worden sind. Dabei ist das Doppel 1 frei wahlbar; bei den restlichen
Doppeln erhalt das Doppel mit der geringeren Platzziffer den Platz 2. Bei gleichen Platzziffern
wird das Doppel, dessen Spieler am hdochsten eingestuft ist, auf Platz 2 gesetzt.

Nach erfolgter Aufstellung der Doppelpaare darf die Reihenfolge der Doppel 2 und 3 nur noch
gedndert werden, um eine irrtimlich falsche Reihenfolge zu korrigieren. Dies ist nur bis zum
Beginn der Doppelspiele zulassig.

E5.3 Konnen wegen unvollstindigen Antretens von Mannschaften oder verspateten Er-
scheinens von Spielern im Paarkreuzsystem (WO E 6.2) nicht alle drei Doppel gebildet wer-
den, so werden die moglichen zwei Doppel unabhéngig von der Platzziffer auf Platz 1 und
2 gesetzt; Platz 3 bleibt frei. MaRRgeblich ist hierbei die Spielbereitschaft zwei Minuten nach
Aufruf des jeweiligen Doppels.

E5.4 Konnen wegen unvollstandigen Antretens von Mannschaften oder verspateten Er-
scheinens von Spielern beide Mannschaften beim Bundessystem oder beim Werner-Scheff-
ler-System bzw. bei der Variante ,Vierermannschaft gegen Vierermannschaft“ des Braun-
schweiger Systems nur jeweils ein Doppel bilden, so wird das mogliche Doppel jeweils auf
Platz 1 gesetzt; Platz 2 bleibt frei. MaRgeblich ist hierbei die Spielbereitschaft zwei Minuten
nach Aufruf des jeweiligen Doppels.

E 5.5 Jeder Mannschaftsfihrer muss vor Beginn des ersten Doppelspiels und ohne Kenntnis
der Doppelaufstellungen des Gegners seine Doppelaufstellung bekanntgeben. Die endgiltige
Doppelaufstellung erfolgt spatestens nach Beendigung des letzten Einzels (bei Spielsystemen,
die mit Einzel beginnen) und vor Beginn des ersten Doppels. Die Anderung einer vorher ab-
gegebenen Doppelaufstellung ist bei allen Spielsystemen, die mit Einzeln beginnen, noch
moglich. Jedes Doppel muss seine Spiele in derselben Zusammensetzung bestreiten, und kein
Spieler darf in mehreren Paaren aufgestellt werden. Tritt ein Spieler, der bei der Abgabe der
Doppelaufstellung anwesend war, zu seinem Doppel nicht an, so ist dieses Doppel kampflos
fur die gegnerische Mannschaft gewonnen. Tritt ein Spieler, der zuvor nicht anwesend war, zu
seinem Doppel nicht an, so erfolgt die Wertung des Mannschaftskampfes entsprechend den
Bestimmungen fir eine falsche Mannschaftsaufstellung.
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EG6..... Spielsysteme

E6.1 Allgemeines

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen bei offiziellen Veranstaltungen
gemalR WO A 11.2 nur die unter WO E 6 definierten Spielsysteme anwenden.

Der DTTB und die Verbande durfen fiir die Anwendung in ihrem Zustéandigkeitsbereich ein ein-
ziges weiteres, frei wahlbares Spielsystem flr Vierer- und ein einziges weiteres, frei wahlbares
Spielsystem fur Dreiermannschaften verbandseinheitlich festlegen, welches in ihren Bestim-
mungen genau definiert werden muss.

Veranstalter von nicht weiterflhrenden Veranstaltungen gemalR WO A 11.3 durfen zusatzlich
zu den in WO E 6 aufgeflihrten Spielsystemen weitere Spielsysteme anwenden, die frei wahl-
bar sind und in der Ausschreibung genau definiert werden mussen.

E6.2 Sechsermannschaften (Sollstarke 6, Mindeststarke 4 Spieler)
Paarkreuz-System (4 Doppel, 12 Einzel)

1. DA1-DB2 9. A6-B5
2. DA2-DB1 10. A1-Bz1
3. DA3-DB3 11. A2-B2
4. A1-B2 12. A3-B3
5. A2-B1 13. A4-B4
6. A3-B4 14. A5-Bs5
7. A4-B3 15. A6-B6
8. A5-B6 16. DA1-DB1

E 6.3 Vierermannschaften (Sollstarke 4, Mindeststarke 3 Spieler)

E 6.3.1 Bundessystem (2 Doppel, 8 Einzel)

1. DA1-DB1 6. A4-B3
2. DA2-DB2 7. A1-B1
3. A1-B2 8. A2-B2
4. A2-B1 9. A3-B3
5. A3-B4 10. A4-B4
E 6.3.2 Werner-Scheffler-System (2 Doppel, 12 Einzel)
1. DA1-DB1 8. A2-B2
2. DA2-DB2 9. A3-B3
3. A1-B2 10. A4-B4
4. A2-B1 11. A3-B1
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A3 -B4 12. A1-B3
A4 —B3 13. A2-B4
7. A1-B1 14. A4-B2

E6.4 Dreiermannschaften (Sollstdrke 3, Mindeststarke 2 Spieler)

E 6.4.1 Braunschweiger System (Dreier-, /V1erermannschaften)

1. DA1-DB1 6. A4-B4 1. DA1-DB1 6. A1-B1
2. DA2-DB2 7. A1-B2 2. A3-B3 7. A4-B3
3. A1-B1 8. A2-B1 3. A1-B2 8. A2-B2
4. A2-B2 9. A3-B4 4. A2-B1 9. A1-B3
5. A3-B3 10. A4-B3 5. A4-B2 10. A3-B1

1. DA1-DB1 6. A1-B1 1. DA1-DB1 6. A1-B1
2. A3-B3 7. A3-B4 2. A1-B2 7. A3-B3
3. A2-B1 8. A2-B2 3. A2-B1 8. A2-B2
4. A1-B2 9. A3-B1 4. A3-B2 9. A3-B1
5. A2-B4 10. A1-B3 5. A2-B3 10. A1-B3

Jede Mannschaft entscheidet vor jedem Mannschaftskampf durch die Angabe der Anzahl an
Einzelspielern, ob sie als Dreier- oder Vierermannschaft antritt. Daraus ergibt sich, welche der

vier Varianten des Spielsystems verwendet wird.

E 6.4.2 Modifiziertes Swaythling-Cup-System (1 Doppel, 6 Einzel)

1. A1-B2 5. A1-B1
2. A2-B1 6. A3-B2
3. A3-B3 7. A2-B3
4. DA-DB

E 6.5 Zweiermannschaften (Sollstarke 2, Mindeststarke 2 Spieler)

Corbillon-Cup-System (1 Doppel, 4 Einzel)

1. A1-B1 4. A1-B2
2. A2-B2 A2 —-B1
3. DA-DB
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Fo.. Grundlagen und Aufbau des Punktspielbetriebes

F1... Grundlagen

Der Punktspielbetrieb wird in verschiedenen Spielklassen durchgefiihrt. In jeder Spielklasse
dirfen mehrere parallele Gruppen eingerichtet werden. Eine Gruppe wird im Normalfall fur
eine gesamte Spielzeit, ggf. aber auch nur flr eine Halbserie gebildet (z. B. bei Spielklassen
mit halbjahrlichem Auf- und Abstieg oder neuer Einteilung).

Mannschaftsmeisterschaften der Altersgruppen Nachwuchs und Senioren unterliegen geson-
derten Durchfihrungsbestimmungen und gehoren nicht zum Punktspielbetrieb.

F2... Voraussetzungen fiir die Teilnahme am Punktspielbetrieb

F2.1 Allgemeines

Fir die Reihenfolge bei der Auswahl der fir die Teilnahme am Punktspielbetrieb der einzel-
nen Spielklassen in Frage kommenden Mannschaften gelten — unter Beachtung der Auf- und
Abstiegsregelungen — ausschlieBlich sportliche Gesichtspunkte.

Dariber hinaus mussen die Vereine die rechtlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Vorausset-
zungen fir die Teilnahme am Spielbetrieb erfillen.

F2.2 Sportliche Voraussetzungen

F 2.2.1 Sportliche Qualifikation
Die Mannschaft muss die in WO F 3.4 festgelegten sportlichen Qualifikationen erfullen.

F 2.2.2 Ubertrag von Spielklassenrechten

Die Spielklassenrechte aller oder einzelner Mannschaften eines Vereins dirfen nur nach Frei-
gabe durch den Hauptverein an einen anderen Verein libertragen werden:

a) bei Anschluss eines Vereins oder seiner Tischtennisabteilung an einen anderen Verein,

b) beim Zusammenschluss mehrerer Vereine zu einem neuen Verein,

c) ggf. bei Anschluss einzelner Mannschaften an einen anderen Verein.

Der DTTB und die Verbande regeln fir ihren Zustandigkeitsbereich die Bedingungen, Grund-
satze und Fristen fir den Ubertrag von Spielklassenrechten.

Der Ubertrag der Spielklassenrechte bedarf in jedem Einzelfall der Zustimmung des jeweiligen
Mitgliedsverbandes und — soweit eine Bundesspielklasse betroffen ist - auch der des DTTB.
Voraussetzung ist, dass die betroffenen Vereine zuvor ihre gesamten finanziellen Verpflich-
tungen gegentber dem DTTB, dem Verband und dessen Gliederungen erfiillt haben.

Die Ubertragung von Spielklassenrechten gemdyfs WO F 2.2.2 ¢ kann nur unter fol-
mo genden Bedingungen erfolgen:

o Alle Spieler der betreffenden Mannschaft (Mannschaftsmeldung der laufenden Riickrunde) ha-
ben einen Wechselantrag gestellt oder die Léschung der Spielberechtigung beantragt.

e Das Spielklassenrecht einer Mannschaft kann von einem Verein nur dann iibernommen wer-
den, wenn von der betreffenden Mannschaft mehr als 50% der Stammspieler zu diesem Verein
gewechselt sind.
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Allgemeines Genehmigungsverfahren:

Antrage auf die Ubertragung von Spielklassenrechten sind an den Spielausschuss zu richten und
bis spdtestens 20. Mai eines Jahres (iber die Geschdftsstelle einzureichen. Folgende Unterlagen
sind dem Antrag beizufiigen:

e Mannschaftsmeldung der Riickrunde

e Zustimmung des bisherigen Vereins mit Unterschrift gemdyfs § 26 BGB

F 2.3 Rechtliche Voraussetzungen
Die Teilnahme eines Vereins am Punktspielbetrieb setzt die Erflllung der satzungsgemalien
Vorgaben des DTTB und des zustandigen Verbandes voraus.

F 2.4 Wirtschaftliche Voraussetzungen
Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen fir Mannschaften in ihrem Zu-
standigkeitsbereich Mannschaftsmeldegelder pro Spielzeit beschlielRen.

F 2.5 Sonstige Voraussetzungen

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen ihre Vereine verpflichten, fir
die Teilnahme am Punktspielbetrieb weitere Voraussetzungen zu erfillen, z. B. Meldung von
Schiedsrichtern oder anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Grundsatze und Bedingungen
hierfir regeln DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen in eigener Zustandigkeit.

Vereine, die mit mindestens einer Erwachsenenmannschaft am Spielbetrieb teilneh-
mg . men, sind verpflichtet, abhdngig von der hdchsten Spielklasse, Schiedsrichter mit akti-
"""""""""""""""" ver HTTV-Schiedsrichterlizenz zu melden:

» TTBL, Bundesliga Regionalliga oder Oberliga mindestens zwei Schiedsrichter

» Hessenliga, Verbandsliga, Bezirksoberliga, Bezirksliga, Bezirksklasse oder Kreisliga mindestens
einen Schiedsrichter

Stichtag fur die Uberprifung durch den Schiedsrichterausschuss ist der 31. Dezember der betref-

fenden Spielzeit. Wechselt ein Schiedsrichter wéhrend der Spielzeit den Verein, so kann er dem

neuen Verein erst zur néchsten Spielzeit zugerechnet werden. Vereine, die diese Auflage nicht

erfillen, werden mit einer Ordnungsstrafe belegt.

F2.6 Meldung der am Punktspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften (Vereinsmeldung)

F 2.6.1 Im Rahmen der Vereinsmeldung melden die Vereine in der Online-Plattform ihres Ver-
bandes jahrlich die Mannschaften, die am Punktspielbetrieb der folgenden Spielzeit teilneh-
men sollen. Dabei ist die gewlinschte Spielklasse genauso mit anzugeben wie die eventuelle
Bereitschaft, in einer hoheren als der sportlich erreichten Spielklasse antreten zu wollen. Diese
Vereinsangaben sind verbindlich einschlieflich aller Konsequenzen fir die Einteilung.

F 2.6.2 Die Vereinsmeldung fir die folgende Spielzeit endet am 10. Juni. Der DTTB und die
Verbande durfen flr ihren Zustandigkeitsbereich einen friiheren Endtermin festlegen. Die Ver-
bande durfen fir Spielklassen mit freier Meldung auch einen spateren Endtermin festlegen.
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F 2.6.3 Die Vereinsmeldung fir Mannschaften in den Bundesspielklassen ist in der Bundes-
spielordnung (BSO) geregelt.

F 2.6.4 Neu gemeldete Mannschaften werden grundsatzlich der untersten Spielklasse zuge-
ordnet. Die Verbande durfen in ihrem Zustandigkeitsbereich neu gemeldete Mannschaften in
anderen als der untersten Spielklasse zulassen (siehe WO F 3.4.5).

In der Altersgruppe Nachwuchs kann jeder Verein beliebig viele Mannschaften in
mo . den verschiedenen Spielklassen melden.

"""""""""""""""" Die Meldung zu den Hessenligen hat bis zum 03. Juni, die zu den Bezirksspielklassen
bis 10. Juni ausschliefSlich mit dem offiziellen Meldeformular (Formular auf HTTV-Homepage) zu
erfolgen. Auf dem Formular ist die voraussichtliche Mannschaftsmeldung mit dem Q-TTR-Wert
vom 15. Mai anzugeben.

Die Meldung zu den Kreisspielklassen erfolgt (ber die click-TT-Vereinsmeldung bis zum 10. Juni.
Vereine sind fiir die Spielklasseneinteilung verpflichtet, eine voraussichtliche Mannschaftsmel-
dung mit dem Q-TTR-Wert vom 15. Mai anzugeben.

In Kreisen, in denen vor Saisonbeginn beschlossen wurde, dass in den Nachwuchsspielklassen zur
Riickrunde neu eingeteilt oder neue Spielklassen erstellt werden, konnen bis zum 10. Dezember
zusdtzliche Mannschaften in die unterste Spielklasse, liber den Kreisjugendausschuss gemeldet
und genehmigt oder von einer jlingeren Altersgruppe in eine dltere umgewandelt werden. Dabei
darf es sich nicht um eine zuvor zurtickgezogene/gestrichenen Mannschaft (WO H 4) oder Spie-
ler*innen daraus handeln.

Die Nachmeldung der Mannschaft ist der Geschdftsstelle des HTTV zur Kostenabrechnung gemdys
Geblihrenordnung 1.2.5.4 durch den Kreisjungendausschuss zu melden.

F3 ... Verwaltung des Punktspielbetriebes
F 3.1 Organisation

F 3.1.1 Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen legen die Verantwortlichkeit
(zustandige Stelle/Spielleiter) fur die Einteilung und Durchfiihrung des Punktspielbetriebes
ihrer Spielklassen fest.

F 3.1.2 Die zustandige Stelle ist verpflichtet, eine sportlich einwandfreie, keinen Verein be-
nachteiligende Organisation des Spielbetriebes zu gewahrleisten. Die Durchflihrung des
Spielbetriebes einer Gruppe Gbernimmt der Spielleiter.

F 3.1.3 Die Planung, Durchfiihrung und Kontrolle des Spielbetriebes erfolgt durch die zustdn-
dige Stelle bzw. den Spielleiter mit Hilfe der vom DTTB bzw. der Verbdnde bestimmten offi-
ziellen Online-Plattform, in der auch die Meldung der Mannschaften und die Erfassung der
Spielberichte durch die Vereine vorzunehmen ist.

F 3.1.4 Die Online-Plattform dient als vorrangiges Kommunikationsmittel zwischen der zu-
stdndigen Stelle bzw. dem Spielleiter und den Vereinen sowie zur Offentlichkeitsarbeit. Die
dort bzw. auf myTischtennis dargestellten Termine, Mannschaftsmeldungen, Ergebnisse, Ta-
bellenstdnde, Statistiken und sonstigen Informationen gelten als offiziell bekanntgemacht.
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F3.2 Aufgaben

Die zustandige Stelle bzw. der Spielleiter haben insbesondere folgende Aufgaben:

e Prifung, Korrektur und Genehmigung der Mannschaftsmeldungen einschlielich der Ertei-
lung von Sperrvermerken

« Veroffentlichung der genehmigten Mannschaftsmeldungen

e ggf. Veroffentlichung der zum Einsatz kommenden Tische, Netzgarnituren, Balle, Tisch-,
Ball- und Trikotfarben

* Aufstellung und Anderung des Spielplanes

¢ ggf. Kontakt mit der Schiedsrichterorganisation in Fragen des OSR-Einsatzes und Bekannt-
gabe ihres Einsatzplanes

« Uberprifung und Genehmigung der auf der Online-Plattform erfassten Spielberichte

¢ ggf. Entgegennahme der OSR-Berichte

 Uberwachung der Einhaltung der WO und die mdglichst umgehende Ahndung von VerstéRen

¢ Entgegennahme von und Entscheidung Uber Proteste gemaR WO A 19.1

¢ Entgegennahme von und Entscheidung Gber Hinweise auf weitere Verstofie

¢ ggf. Weiterleitung von Protesten gemall WO A 19.1 und Hinweisen auf weitere Verstolle an
die zustandigen Rechtsinstanzen

e Kommunikation mit den Vereinen in allen Fragen des Punktspielbetriebes

F 3.3 Anzahl und Umfang der Spielklassen
F 3.3.1 Der DTTB und die Verbande legen die Bezeichnungen ihrer Spielklassen, die Grundsat-

ze fur die Bezeichnungen der Gruppen und die Anzahl der in jede Gruppe planmaRig einzutei-
lenden Mannschaften (Sollstarke) fest.

Im HTTV werden im Erwachsenenbereich in folgende Spielklassen (in Klammer die
mo Anzahl der planmdfSigen vorgesehenen Gruppen) Punktspiele durchgefiihrt:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Zustandig Damen Herren
HTTV-Spielausschuss Hessenliga (2) Hessenliga (2)
Verbandsliga (4) Verbandsliga (4)
Bezirkssportausschuss Bezirksoberliga (1 oder 2) Bezirksoberliga (2)
Bezirksliga (2) Bezirksliga (4)
Bezirksklassen (8)
Kreistag Kreisliga Kreisliga
1. Kreisklasse 1. Kreisklasse
2. Kreisklasse 2. Kreisklasse

3. Kreisklasse
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Im HTTV werden im Nachwuchsbereich in folgende Spielklassen (in Klammer die Anzahl der
planmdfsigen vorgesehenen Gruppen) Punktspiele durchgefiihrt:

Zustandig Madchen 18, Jungen 18, Madchen 13, Jungen 13,
Madchen 15, Jungen 15 Madchen 11, Jungen 11
HTTV-Jugendausschuss Hessenliga (1)

Verbandsliga (2)

Bezirksjugendausschuss

Bezirksoberliga (1)

Bezirksliga

Bezirksklassen

Kreisjugendausschuss

Kreisliga (1)

Kreisliga (1)

1. Kreisklasse

1. Kreisklasse

2. Kreisklasse

2. Kreisklasse

3. Kreisklasse

3. Kreisklasse

Die Bezeichnung der einzelnen Spielgruppen erfolgt entweder nach Nummern oder geogra-
fischer Angabe.

Die planmadfSige Sollstirke der Gruppen umfasst 10 Mannschaften. Bezirke und Kreise kénnen in
ihrem Zustdndigkeitsbereich eine planmdfSige Sollstérke bis zu 12 Mannschaften festlegen.

F 3.3.2 Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen entscheiden Uber die Anzahl
ihrer Spielklassen und der darin gebildeten parallelen Gruppen (ggf. einschlieRlich ihrer regio-
nalen Zuordnung).

In der Hessenliga Gruppe Nord-Mitte spielen Mannschaften aus den Bezirken Nord
und Mitte, in der Gruppe Stid-West Mannschaften aus den Bezirken West und Std.
In den Verbandsliga Gruppen Nord, Mitte, West und Siid spielen Mannschaften der
gleichnamigen Bezirke.

In der Hessenliga Nachwuchs spielen Mannschaften aus allen Bezirken.

In der Verbandsliga Nachwuchs Gruppe Nord-Mitte spielen Mannschaften aus den Bezirken Nord
und Mitte, in der Gruppe Stid-West Mannschaften aus den Bezirken West und Siid.

In den Nachwuchsspielklassen erfolgt die Einteilung der Mannschaften grundsdtzlich entspre-
chend der Vereinsmeldung.

Gehen fiir eine Nachwuchsspielklasse mehr oder weniger Meldungen ein, als freie Pldtze zur
Verfligung stehen, kann eine Mannschaft abweichend von der Meldung in einer héheren oder
tieferen Nachwuchsspielklasse eingeteilt werden. Die Einteilung erfolgt dann entsprechend der
Mannschafts-Spielstdrke der gemeldeten Mannschaften.
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Die Mannschafts-Spielstdrke ist Summe der Q-TTR-Werte der Spieler der voraussichtlichen Mann-
schaftsmeldung, die zur Sollstdrke beitragen und mindestens zwei Einsdtze in der vorhergehen-
den Halbrunde hatten.

Fir die Nachwuchs-Verbandsligen werden Mannschaften entsprechend der Mannschafts-Spiel-
stdrke berlicksichtigt, die

e nicht in der Hessenliga eingeteilt wurden
e zur Bezirksoberliga gemeldet wurden

Die Einteilung erfolgt durch den HTTV-Jugendausschuss in Absprache mit den Bezirksjugendwarten.

Der HTTV-Spielausschuss bzw. der HTTV-Jugendausschuss ist fir die alljghrliche Einteilung der
Verbandsspielklassen (Hessenliga und Verbandsliga) nach den geltenden Bestimmungen zustdndig.

Jeder Bezirk ist fir die Spielklassen (Bezirksoberliga, Bezirksliga und Bezirksklasse) in seinem Zu-
standigkeitsbereich verantwortlich. Dies gilt fiir deren Sollstdrke und der alljdhrlichen Einteilung
nach den geltenden Bestimmungen.

Jeder Kreis ist flir die Spielklassen (Kreisliga, 1. bis 3. Kreisklasse) in seinem Zustdndigkeitsbereich
verantwortlich. Die gilt fiir die Zahl jeweiligen Spielgruppen, deren Sollstdrke und der alljihrlichen

Einteilung nach den geltenden Bestimmungen.

Kreise kénnen auf Beschluss des Kreisvorstandes eine der beiden alternativen Sonderreglungen
fiir den Damenmannschaftsspielbetrieb wéhlen.

e den Damenspielbetrieb mit einem anderen Kreis gemeinsamen organisieren
e die 3. Kreisklasse als gemischte Spielklasse

Die Entscheidung muss bis zum 20. Juni eines Jahres verdffentlicht werden.
Die Klasseneinteilung ist in click-TT zu folgenden Terminen frei zu schalten:
 VVerbandsebene 12. Juni

e Bezirksebene 17. Juni
* Kreisebene 20. Juni

F 3.3.3 Die Sollstarke darf Gberschritten werden, wenn ansonsten nicht alle auf eine hohere
Spielklasse verzichtenden bzw. dort gestrichenen Mannschaften sowie alle Absteiger, Direkt-
aufsteiger und Relegationssieger aufgenommen werden kénnen.

Der DTTB und die Verbdnde dirfen zusatzlich die Uberschreitung der Sollstérke im Rahmen
einer Veranderung der Spielklassenstruktur zulassen oder, wenn beim Auffillen einer Gruppe
mehr gleichberechtigte Nachriicker vorhanden sind, als freie Platze.

In diesen Fallen spielt die betroffene Gruppe mit einem entsprechenden Uberhang, und am
Ende der Spielzeit erhoht sich die Anzahl der Absteiger aus dieser Gruppe entsprechend.
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F 3.4 Zusammensetzung der Spielklassen

F 3.4.1 Allgemeine Regelungen

Die Zusammensetzung der Spielklassen und Gruppen einer Spielzeit wird Einteilung genannt
und ausschlieBlich durch

¢ Abstieg

¢ Recht auf Spielklassenverbleib

« Direktaufstieg

e Sonderstartrecht

* Relegationsaufstieg

« Spielklassenverzicht/Abmeldung

e Auffillung

geregelt. MaRgebend fir die Zusammensetzung sind die Abschlusstabellen und ggf. die Er-
gebnisse der Entscheidungsspiele der vorangehenden Spielzeit.

Es ist zulassig, dass mehrere Mannschaften eines Vereins in dieselbe Spielklasse und auch in
dieselbe Gruppe eingeteilt werden.

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen mussen ihre Auf- und Abstiegsregelun-
gen spatestens am 30. Juni flr die nachfolgende Spielzeit veroffentlichen.

Allgemeine Auf- und Abstiegsregelung im Erwachsenenbereich:

Bemerkung Gruppensollstarke

10 Mannschaften 12 Mannschaften
Direktaufstieg Platz 1 Platz 1
Berechtigt zu den Entscheidungsspielen Platz 2 Platz 2
Aufstieg in die hohere Spielklasse
Klassenerhalt Platz 3 Platz 3
Klassenerhalt Platz 4 bis Platz 7 Platz 4 bis Platz 9
Abstieg mit Berechtigung zu den Entschei- Platz 8 Platz 10

dungsspielen zum Klassenerhalt.

Abstieg, alle Mannschaften ab Platz 9 Platz 11

Das Recht auf Direktaufstieg oder Teilnahme an den Entscheidungsspielen ist auf den jeweiligen
Tabellenplatz, der fiir die Spielklassen jeweils gliltigen Auf- und Abstiegsregelung, beschrénkt.

Abweichende Auf- und Abstiegsregelungen der Verbands-, Bezirks- oder Kreisebene mussen bis
zum 30. Juni fiir die nachfolgende Spielzeit veréffentlicht werden.

In den Nachwuchsspielklassen wird ohne Auf- /Abstieg gespielt, einzig der Meister einer Spiel-
klasse hat das Recht zur Meldung und zur Einteilung der Mannschaft in der ndchsthéheren Spiel-
klasse.
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F 3.4.2 Abstieg

Aus der veroffentlichten Abstiegsregelung muss eindeutig hervorgehen,

¢ ab welchem Tabellenplatz eine Mannschaft absteigt,

¢ welche Tabellenplatze davon zur Teilnahme an Relegationsspielen zu dieser Spielklasse be-
rechtigen.

F 3.4.3 Recht auf Spielklassenverbleib
Aus der veroffentlichten Auf- und Abstiegsregelung muss eindeutig hervorgehen, welche Ta-
bellenpldtze zum Verbleib in der betreffenden Spielklasse berechtigen.

F 3.4.4 Direktaufstieg

Grundsatzlich hat jeder Gruppensieger in der Altersgruppe Erwachsene das Recht auf den
Direktaufstieg in die ndchsthohere Spielklasse.

Aus der veroffentlichten Aufstiegsregelung muss eindeutig hervorgehen, welche weiteren Ta-
bellenplatze zum Direktaufstieg berechtigen.

Die Verbande durfen innerhalb der unteren Spielklassen gemal WO A 1 verbandseinheitlich
eine Pflicht auf den Direktaufstieg vorschreiben.

Die Mannschaften einer Spielklasse mit Recht auf den Direktaufstieg, sind zum Direkt-
aufstieg verpflichtet.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dies gilt nicht, wenn mit dem Direktaufstieq in die héhere Spielklasse eine Anderung der Mann-
schaftssollstirke verbunden ist.

F 3.4.5 Sonderstartrecht

Die Verbande dirfen in ihrem Zustandigkeitsbereich verbandseinheitliche Regelungen be-

schliefen, in denen das Startrecht neu gemeldeter Mannschaften geregelt ist.

/f\ . teilnehmende Mannschaften Jugend 15 und junger in dieser Spielklasse) bzw. ber

den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend auf Antrag ein Sonderstart-

recht in der nachfolgend aufgefiihrten Spielklasse oder einer tieferen Spielklasse:

o Hessenmeister der Mddchen 18 und Platz 1 bis 3 bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaf-
ten (DMM) in der Damen-Hessenliga, sonst in der Damen-Verbandsliga

e Platz 2 der Mddchen 18 in der Damen-Verbandsliga

e Platz 3 der Mddchen 18 in der Damen-Bezirksoberliga

e Hessenmeister der Jungen 18 und Platz 1 bis 3 bei den DMM in der Herren-Bezirksoberliga,
sonst in der Herren-Bezirksliga

e Platz 2 der Jungen 18 in der Herren-Bezirksliga

e Platz 3 der Jungen 18 in der Herren-Bezirksklasse

Der Antrag muss bis zum 10. Juni, der Anderungsantrag unmittelbar nach den DMM gestellt

werden. Mindestens zwei der eingesetzten Spieler miissen in der folgenden Spielzeit in einer
Erwachsenmannschaft des Vereins als Stammspieler gemeldet werden.

Vereine erhalten abhdngig von ihrer Platzierung in der Hessenliga Jugend 18 (ohne
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F 3.4.6 Relegationsaufstieg

Aus der veroffentlichten Auf- und Abstiegsregelung muss eindeutig hervorgehen, ob ein Rele-
gationsaufstieg stattfindet und welche Tabellenplatze zur Teilnahme an den daflr erforderli-
chen Mannschaftskampfen berechtigen.

Die Relegationsspiele werden im Spielsystem der Spielklasse ausgetragen, in die der Rele-
gationssieger aufsteigt. Sind jedoch nur Mannschaften flr die Relegationsspiele qualifiziert,
deren Hauptrundenspiele in einem anderen einheitlichen Spielsystem ausgetragen wurden,
so werden die Relegationsspiele in diesem Spielsystem ausgetragen.

Jeder Sieger einer Relegationsgruppe erwirbt das Recht auf den Relegationsaufstieg.
Mannschaften, die auf die Teilnahme an der Relegationsrunde verzichtet haben oder dort
nicht zu allen Mannschaftskampfen angetreten sind, werden fir den Relegationsaufstieg
nicht berdcksichtigt.

F 3.4.7 Spielklassenverzicht/Abmeldung

Spielklassenverzicht einer Mannschaft liegt vor, wenn ein Verein fir eine seiner Mannschaf-
ten im Rahmen der Vereinsmeldung auf das sportlich erreichte Startrecht flr eine bestimmte
Spielklasse im Spielbetrieb der nachsten Spielzeit verzichtet. Dabei darf der Verein die Mann-
schaft in einer tieferen Spielklasse melden oder vom Spielbetrieb abmelden.

Die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen das Recht auf Spielklassenverzicht ein-
schranken.

Die Mannschaften, die zum Direktaufstieg verpflichtet sind, verlieren das Recht auf

/@o Spielklassenverzicht.

F 3.4.8 Auffiillregelung

Sofern eine Spielklasse bzw. eine Gruppe nach Durchfihrung der folgenden sieben Malnah-

men

* Abstieg,

e Direktaufstieg,

e Erteilung eines Sonderstartrechts,

e ggf. Relegationsaufstieg,

e Einreihen der Mannschaften, die termingerecht auf den Verbleib in einer hoheren Spielklas-
se verzichtet haben,

e Ausscheiden der Mannschaften, die termingerecht auf den Verbleib in dieser Spielklasse
verzichtet haben, und

e Aufflillen der dartber liegenden Gruppe

noch nicht die Sollstdrke erreicht hat, werden die freien Platze nach der Reihenfolge verge-

ben, die vom DTTB, den Verbdanden und ggf. deren Gliederungen spatestens am 30. Juni fur

die nachfolgende Spielzeit zu veroffentlichen ist.

Mannschaften, die auf die Teilnahme an Relegations- oder Anwartschaftsspielen verzichtet
haben oder dort nicht zu allen Mannschaftskampfen angetreten sind, werden fir das Auffil-
len einer Spielklasse bzw. einer Gruppe ebenso wenig bertcksichtigt wie gestrichene oder
zurlckgezogene Mannschaften.
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Auffiillreihenfolge:
mo 1. Teilnehmer an den Entscheidungsspielen entsprechend der Platzierungsreihen-
folge

2. verminderter Abstieg mit Ausnahme des Tabellenletzten

3. vermehrter Aufstieg der Tabellendritten, gemdfs der allgemeinen Auf- und Abstiegsregelung
(oder der entsprechende Platz der flir die Spielklasse gliltigen Auf- und Abstiegsregelung)

4. verminderter Abstieg des Tabellenletzten

5. vermehrter Aufstieg bis Platz fiinf

Durch vermehrten Aufstieg gemdf3 3 oder 5 der Auffiillreihenfolge kann es zu einer Uberschrei-
tung der Sollstirke kommen. In diesen Fillen spielt die betroffene Gruppe mit einem entsprechen-
den Uberhang, und am Ende der Spielzeit erhéht sich die Anzahl der Absteiger aus dieser Gruppe
entsprechend.

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen flr ihren Zustandigkeitsbereich
festlegen, ab welchem Termin kein weiteres Auffillen mehr zuldssig ist.

Mit Verdffentlichung der Klasseneinteilung (Termin WO F 3.3.2) ist ein weiteres Auf-

/@o fillen nicht mehr zuldssig.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

G .t Organisation des Punktspielbetriebes
G 1 .... Mannschaftsstarke

G 1.1 |In allen Spielklassen der Herren mit Ausnahme der TTBL und der Bundesspielklassen
wird mit Sechsermannschaften gespielt.

G 1.2 In allen anderen Spielklassen wird mit Vierermannschaften gespielt.

G 1.3 Abweichende Regelungen von WO G 1.1 und G 1.2 dlrfen die Verbadnde fur alle Spiel-
klassen in ihrem Zustandigkeitsbereich beschlieRen.

In allen Damenspielklassen unterhalb der Bezirksliga wird mit Dreiermannschaften

mo gespielt.

Kreise kénnen in ihrem Zustdndigkeitsbereich (mit Kreistagsbeschluss) folgende abweichende
Mannschaftssollstdrken beschliefsen.

e Herren 1. Kreisklasse und / oder nur 2. Kreisklasse Vierermannschaft

e Herren 3. Kreisklasse Sechser- und / oder Vier- oder Dreiermannschaft

e Damenspielklassen Vierermannschaft
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Im Nachwuchsbereich kénnen Bezirke (Bezirksjugendausschuss) oder Kreise (Kreisjugend-

ausschuss) fiir ihren Zustdndigkeitsbereich folgende abweichende Mannschaftssollstdrke be-

schliefien:

e Jungen 18 und Jungen 15 Dreiermannschaft

e Mddchen 18, Mddchen 15, Mddchen 13 und Jungen 13, Mddchen 11 und Jungen 11 Dreier-
oder Zweiermannschaft

G 2..... Spielsysteme
Der DTTB und die Verbande entscheiden fur alle Spielklassen in ihrem Zustandigkeitsbereich
Uber die Verwendung von Spielsystemen gemafl WO E 6.

m:; Im HTTV sind folgende Spielsysteme zuldssig:
e Herren (Sollstdrke Sechsermannschaft) Paarkreuzsystem (E 6.2)

e Damen/Herren/Nachwuchs/Senioren (Vierermannschaft) Bundessystem (E 6.3.1)

e Damen/Herren/Nachwuchs/Senioren (Dreier-/Vierermannschaft) Braunschweiger System (E 6.4.1)
e Nachwuchs (Zweiermannschaft) Corbillon-Cup-System (E 6.5)

G 3..... Spiele der Hauptrunde

G 3.1 Austragungssystem

Im Normalfall werden die Spiele der Hauptrunde in Form von Rundenspielen so organisiert,
dass sowohl in der Vor- als auch in der Rickrunde jede Mannschaft je einmal gegen jede an-
dere anzutreten hat und dabei einmal Heim- und einmal Gastrecht hat.

Bei allen anderen Austragungssystemen (z. B. in Turnierform oder in einer einfachen Runde)
kann die gleichmaRige Verteilung von Heim- und Gastrecht nicht garantiert werden.

Die Meldung einer Mannschaft verpflichtet den Verein zur Teilnahme an allen Spielen der
Hauptrunde. Das Antreten zum Mannschaftskampf ist oberstes Gebot. Spielabsagen und
Spielverzicht sind unzulassig.

G 3.2 Tabellen

Die Reihenfolge der Mannschaften in den offiziellen Tabellen ergibt sich durch die groRRere
Anzahl der Pluspunkte. Bei Gleichheit der Pluspunkte entscheidet die kleinere Anzahl der
Minuspunkte. Alle von zurlickgezogenen oder gestrichenen Mannschaften ausgetragenen
Mannschaftskampfe werden nicht bertcksichtigt.

Bei Gleichheit von Plus- und Minuspunkten zweier oder mehrerer Mannschaften entscheidet
die groRere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielpunkten (ggf. Satzen, Ballen)
aus allen ausgetragenen Mannschaftskdmpfen der Vor- und Rickrunde. Hierzu zahlen auch
wegen Nichtantretens kampflos gewertete oder durch Entscheidungen von Rechtsinstanzen
umgewertete Mannschaftskampfe.

Ist auch die Differenz der Balle gleich, entscheidet der direkte Vergleich (Tabellenpunkte,
Spielpunkte, Satze und ggf. Balle aus der Addition der Ergebnisse der Mannschaftskampfe
der Vor- und Rlckrunde) zwischen den balldifferenzgleichen Mannschaften. Ist auch dann
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die Differenz der Bélle gleich, entscheidet das Los Uber die Reihenfolge der betroffenen
Mannschaften.

G 4 .... Entscheidungsspiele

G 4.1 Organisation

Termine flr eventuell erforderliche Entscheidungsspiele sind im jeweiligen Rahmentermin-
plan des DTTB, der Verbande und ggf. deren Gliederungen zu verdéffentlichen. Diese Spiele
werden von der zustandigen Stelle bzw. vom Spielleiter organisiert. Zu diesem Zweck wird ein
Termin festgelegt, bis zu dem ein Teilnahmeverzicht oder eine Teilnahmezusage (jeweils nach
MaRgabe des zustandigen DTTB bzw. Verbandes) von den mdglichen Teilnehmern schriftlich
bekanntzugeben ist.

Ein Teilnahmeverzicht an den Entscheidungsspielen ist bis zum 20. April dem Spielleiter
bekanntzugeben.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

G 4.2 Teilnehmer

Der DTTB, die Verbdnde und ggf. deren Gliederungen legen fir ihren Zustandigkeitsbereich
fest, welche Tabellenplatze zur Teilnahme an den Entscheidungsspielen berechtigen.

Die Teilnahme an diesen Spielen ist freiwillig. Der nicht bekanntgegebene Teilnahmeverzicht
bzw. die Teilnahmezusage einer Mannschaft verpflichtet zur Teilnahme an allen Entschei-
dungsspielen.

G 4.3 Austragungssysteme

G 4.3.1 Relegations- und Anwartschaftsspiele werden im System ,Jeder gegen jeden” in Tur-
nierform (ggf. in mehreren Stufen) durchgefihrt.

Mannschaften desselben Vereins oder aus dem Einzugsgebiet derselben Gruppe mdissen
moglichst frihzeitig gegeneinander spielen.

Die zustandige Stelle erstellt einen verbindlichen Spielplan unter Beachtung der nachfolgend
genannten Spielreihenfolge. Die jeweils erstgenannte Mannschaft wird als Mannschaft A im
Spielberichtsformular eingetragen.

Spielreihenfolge bei drei bzw. vier Mannschaften:

1. Runde: 1-3 2-4
2. Runde: 3-2 4-1
3. Runde: 2-1 3-4

Bei drei Mannschaften ist der Gegner von Mannschaft 4 jeweils spielfrei.
Spielreihenfolge bei fliinf bzw. sechs Mannschaften:

1. Runde: 2-5 3-4 1-6
2. Runde: 5-3 1-2 6-4
3. Runde: 3-1 4-5 6-2
4. Runde: 1-4 2-3 5-6
5. Runde: 4-2 5-1 3-6
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Bei flinf Mannschaften ist der Gegner von Mannschaft 6 jeweils spielfrei.

G 4.3.2 Play-off-Spiele werden im K.-o.-System nach festgelegtem Modus (z. B. ,,Best-of-Five“)
durchgefiihrt. Mannschaften, die nicht zu allen Play-off-Spielen antreten, scheiden aus den
Play-off-Spielen aus.

G 4.4 Tabellen

Fir die Ermittlung der Reihenfolge der Mannschaften in den offiziellen Tabellen von Rele-
gations- und Anwartschaftsspielen gelten dieselben Vorschriften wie flr die Spiele der
Hauptrunde.

Mannschaften, die nicht zu allen Relegations- oder Anwartschaftsspielen antreten, werden
aus der Tabelle dieser Entscheidungsspiele gestrichen.

G 5..... Terminplanung

G 5.1 Rahmenterminplan

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen weisen flr die Abwicklung der Punkt-
spiele in ihren Rahmenterminplanen eine ausreichende Anzahl von Punktspielterminen aus.
Dabei werden auch der erst- und der letztmdgliche Spieltag jeder Halbserie sowie die Termine
eventueller Entscheidungsspiele genannt.

Die Punktspieltermine des Rahmenterminplanes sind die Basis fir die Erstellung des Spielplanes
jeder einzelnen Gruppe durch die zustandige Stelle; hierin genannte Punktspielverbote sind zu
beachten.

G 5.2 Zugelassene Spieltage und Anfangszeiten

Als verbindliche Spieltage gelten Samstage und Sonntage. Bei Einverstandnis beider Mann-
schaften durfen die Punktspiele auch an anderen Wochentagen angesetzt werden.

Die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen flr ihren Zustandigkeitsbereich fir das
Spielen an anderen Wochentagen und Feiertagen hiervon abweichende Vorschriften erlassen
und z. B. einzelne Wochentage als verpflichtende Spieltage ansetzen.

Die Koppelung mehrerer Mannschaftskampfe an einem Tag oder einem Wochenende ist moglich.
Die Mannschaftskampfe beginnen in der Regel samstags zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr
sowie sonn- und feiertags zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr. Mannschaftskampfe an Wo-
chentagen beginnen in der Regel zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr.

Die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen fir ihren Zustandigkeitsbereich hiervon
abweichende friheste oder spateste Anfangszeiten festlegen.
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G5.3 Terminmeldung

Die Terminmeldung ist eine Funktion in der offiziellen Online-Plattform, mit deren Hilfe die
Vereine flr ihre Mannschaften deren Wunschheimspieltage, -termine bzw. -anfangszeiten
melden kdnnen.

Sofern der DTTB, die Verbdnde bzw. deren Gliederungen beschlossen haben, dass mit der
Funktion der Terminmeldung gearbeitet wird, mussen die Vereine die erforderlichen Angaben
bis zum Endtermin der Mannschaftsmeldung der Vorrunde in der offiziellen Online-Plattform
vornehmen.

Die Verbande durfen fur ihren Zustandigkeitsbereich einen friiheren Endtermin fir die Ter-
minmeldung festlegen.

G 5.4 Erstellung des Spielplanes

G 5.4.1 Allgemeines

Der DTTB, die Verbdnde und ggf. deren Gliederungen dirfen Vorgaben fir die Struktur des
Spielplanes machen (z. B. Pflichtspieltage, Vorgaben fiir den Termin des ersten bzw. letzten
Mannschaftskampfes jeder Mannschaft, fir den Endtermin vereinsinterner Mannschafts-
kampfe, fur die Anzahl zu absolvierender Mannschaftskdmpfe in bestimmten Teilbereichen
der Halbserie usw.).

Im HTTV gelten fiir die Spielplanerstellung folgende Grundsdtze:

e Bis zum zweiten Spieltag jeder Halbserie (dies ist der zweite Hauptrundenspieltag
der betreffenden Gruppe) ist fir alle Mannschaften ein Mannschaftskampf anzu-
setzen.

e Nach dem drittletzten Spieltag der Vorrunde ist fir alle Mannschaften ein Mannschaftskampf
anzusetzen.

e Der letzte Spieltag der Riickrunde (dies ist der letzte Hauptrundenspieltag der betreffenden
Gruppe) ist fir alle Mannschaften ein Pflichtspieltag.

e Die Anzahl der ausgetragenen Mannschaftskdmpfe der Mannschaften einer Gruppe darf sich
nach jedem Spieltag um héchstens drei Mannschaftskdmpfe unterscheiden.

e Flir die Nachwuchs-Spielklassen kénnen Doppel- und Blockspieltage vorgesehen werden.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Spielen zwei Mannschaften eines Vereins in derselben Gruppe einer Klasse, hat die Spielanset-
zung spdtestens bis zum zweiten Spieltag (gilt fiir Vor- und Riickrunde) zu erfolgen.

Der endgliltige Spielplan der Vorrunde ist spatestens vier Wochen und der der Riickrunde spates-
tens zwei Wochen vor dem erstméglichen im Rahmenterminplan ausgewiesenen Spieltermin auf
der Online-Plattform zu verdffentlichen.

Bei der Erstellung des Spielplanes hat eine sportlich einwandfreie, keine Mannschaft benach-
teiligende Abwicklung der Hauptrundenspiele Vorrang.
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G 5.4.2 Spielplanentwurf

Grundlage flr die Spielplanerstellung ist der fir die Gruppe glltige Rahmenterminplan.
Sofern der DTTB, die Verbdnde bzw. deren Gliederungen beschlossen haben, dass mit der
Funktion der Terminmeldung der offiziellen Online-Plattform gearbeitet wird, sind die dort
eingegebenen Daten ebenfalls Grundlage fiur die Spielplanerstellung. Andernfalls sollen nach
Méglichkeit die rechtzeitig vor Erstellung des Spielplanes vorgebrachten Terminwtnsche der
Mannschaften berlcksichtigt werden.

Mit diesen Daten erzeugt die zustdandige Stelle einen Spielplanentwurf mit Spielterminen,
Anfangszeiten und Spielorten.

G 5.4.3 Endgiiltiger Spielplan

Nach Bekanntgabe des Spielplanentwurfs erhalten die Mannschaften der Gruppe die Gele-
genheit, innerhalb einer vorgegebenen Frist einvernehmlich Anderungen der geplanten
Spieltermine vorzunehmen. Abweichungen von den Punktspielterminen des Rahmentermin-
planes sind dabei nur im Einvernehmen beider Vereine moglich.

Der DTTB, die Verbdnde und ggf. deren Gliederungen dirfen auch Spielplanbesprechungen
(ggf. vor jeder Halbserie) ansetzen, bei denen die Teilnahme von Vertretern aller Mannschaf-
ten der Gruppe Pflicht ist.

Der nach Ende der Frist bzw. nach Ende der Spielplanbesprechung erstellte Spielplan gilt nur
mit Zustimmung der zustandigen Stelle als endgultiger Spielplan und ist bindend fir die je-
weilige Gruppe. Danach durfen Spieltermine nur noch durch Spielabsetzungen (WO G 6.1)
oder einvernehmliche Spielverlegungen (WO G 6.2) verdndert werden.

G 5.5 Veroffentlichung des endgiiltigen Spielplanes

Der endgdltige Spielplan der Vorrunde ist spatestens vier Wochen und der der Rickrunde
spatestens zwei Wochen vor dem erstmoglichen im Rahmenterminplan ausgewiesenen Spiel-
termin auf der Online-Plattform bzw. auf myTischtennis zu verdoffentlichen.

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen fir ihren Zustandigkeitsbereich
auch andere Fristen fUr die Veroffentlichung des endglltigen Spielplanes festlegen.

G6..... Verlegung von Spielterminen
G 6.1 Spielabsetzungen

G 6.1.1 Der Spielleiter darf auf Antrag einen Mannschaftskampf der Hauptrunde absetzen
und auf einem anderen Termin ansetzen, wenn fir einen Stammspieler einer der folgenden
Griinde vorliegt:

e Nominierung als Spieler flr eine internationale Veranstaltung durch den DTTB

¢ Qualifikation oder Nominierung als Spieler flr eine Deutsche Meisterschaft

* Qualifikation oder Nominierung als Spieler fiir ein Ranglistenturnier des DTTB

G 6.1.2 Ebenso sollte dem Antrag eines Vereins fir einen behinderten Stammespieler, der fir
e einen A-Kader-Lehrgang,

* eine Nationale Deutsche Meisterschaft,

e einen Landerspieleinsatz oder

e einen sonstigen internationalen Einsatz

im Behindertensport nominiert worden ist, von der zustandigen Stelle entsprochen werden.
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G 6.1.3 Der DTTB und die Verbande durfen fir ihren Zustandigkeitsbereich auch die Qualifi-
kation oder die Nominierung als Spieler oder die Einladung als Schiedsrichter flir eine andere
offizielle Veranstaltung gemaR WO A 11.1 und A 11.2 oder einen europdischen Vereinswettbe-
werb als Grund fir eine Spielabsetzung festlegen. Das gleiche gilt fir die Einladung als Spieler
zu einem Lehrgang des DTTB, seines Verbandes oder dessen Gliederungen.

G 6.1.4 Der DTTB und die Verbdnde durfen fur ihren Zustandigkeitsbereich auch die Einla-
dung als Amtstrager des DTTB, der Verbande bzw. deren Gliederungen zu einer Veranstaltung
als Grund fur eine Spielabsetzung festlegen.

G 6.1.5 Der DTTB und die Verbande durfen fir ihren Zustandigkeitsbereich auch die Einladung
zu einem Aus- oder Fortbildungslehrgang fiir Trainer oder Schiedsrichter als Grund fir eine
Spielabsetzung festlegen.

Wenn fiir einen Stammspieler einer der folgenden Griinde vorliegt
mo . * Nominierung als Spieler durch den HTTV
"""""""""""""""" e Teilnahme an weiterfiihrenden Veranstaltungen gemdfs WO A 11.1. und A 11.2
e Wahrnehmung von Verbandsaufgaben im Rahmen einer ehrenamtlichen Tdtigkeit im ITTF,
ETTU, DTTB, HTTV, LSBH
e Schiedsrichtereinsatz bei offiziellen ITTF-, ETTU-Veranstaltungen, bei weiterflihrenden Veran-
staltungen nach WO A 11.1 und A 11.2 sowie bei offenen Turnieren nach WO A 11.3
kann einem Antrag auf Spielabsetzung eines Vereins von der zustdndigen Stelle (Spielleiter) ent-
sprochen werden.

G 6.1.6 Der Anspruch auf Spielabsetzung erlischt, wenn er nicht spatestens zwei Wochen
nach erfolgter Qualifikation, Nominierung oder Einladung und spatestens zwei Wochen vor
dem betreffenden Mannschaftskampf geltend gemacht wird. Uber Ausnahmen (z. B. bei Nach-
nominierungen) entscheidet die zustandige Stelle.

G 6.1.7 Bei Antragen auf Spielabsetzung ist stets die Entscheidung des Spielleiters abzuwarten.
Eigenmachtig verlegte Mannschaftskampfe werden fir beide Mannschaften als verloren gewertet.

G 6.1.8 Bei der Neuansetzung durch den Spielleiter darf der im jeweiligen Rahmenterminplan
festgesetzte letztmogliche Spieltag der Vor- bzw. Rickrunde nur mit Genehmigung des jeweils
zustdndigen DTTB, Verbandes bzw. dessen Gliederung Uberschritten werden.

G 6.1.9 Spielabsetzungen sind kostenfrei.

G 6.2 Einvernehmliche Spielverlegungen

G 6.2.1 Eine Verlegung von Spielterminen (auch der vereinbarten Anfangszeiten) ist grund-
satzlich nicht zuldssig. Als Ausnahme gelten Vorverlegungen mit Zustimmung des Spielleiters,
sofern diese einvernehmlich zwischen den beteiligten Vereinen erfolgt sind.

G 6.2.2 Der DTTB und die Verbande regeln dartber hinaus fir ihren Zustandigkeitsbereich, ob

und unter welchen Bedingungen einvernehmliche Nachverlegungen seitens des Spielleiters
genehmigt werden ddrfen.
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Zuldssig sind Vorverlegungen gemdfs WO 6.2.1 und Nachverlegungen gemdfs WO G
6.2.2, sofern die Austragung des Mannschaftskampfes bis zum Ende der jeweiligen
Spielwoche (Sonntag) erfolgt.

R

Im Nachwuchsbereich kénnen Mannschaftskimpfe in begriindeten Fdllen einvernehmlich bis zu
zwei Spielwochen nachverlegt werden.

G 6.2.3 Ohne Zustimmung des Spielleiters verlegte Mannschaftskampfe werden fir beide
Mannschaften als verloren gewertet.

Nach erfolgter Antragstellung lber die Online-Plattform (click-TT) auf Spielverlegung
mo . Innerhalb der Spielwoche und der Zustimmung der Gastmannschaft dirfen die betei-
T ligten Mannschaften von der Zustimmung des Spielleiters ausgehen, wenn die Verle-

gung nicht offensichtlich weiteren Bestimmungen der WO G 5.1 widerspricht. Die Beachtung
héherrangiger Regelungen (z. B. Hessisches Feiertagsgesetz) wird vorausgesetzt

G 6.2.4 Der DTTB und die Verbadnde durfen flr ihren Zustandigkeitsbereich eine Kostenpflicht
fur einvernehmliche Spielverlegungen beschliefRen.

G 6.3 Anderung oder Fehlen der Austragungsstitte

G 6.3.1 Fine Anderung der Austragungsstatte ist grundsatzlich nicht zuldssig. Als Ausnahme
gelten Anderungen innerhalb der vom Heimverein vor Saisonbeginn in der Online-Plattform
bekanntgegebenen Sporthallen oder in einem Umkreis von 10 km zur im Spielplan vorgese-
henen Austragungsstatte.

G 6.3.2 Flr eine sonstige Anderung der Austragungsstatte ist die Zustimmung der Gastmann-
schaft erforderlich.

G 6.3.3 Das Fehlen einer geeigneten Austragungsstdtte ist kein Grund fir eine Spielabset-
zung. Ggf. ist in eine andere Austragungsstatte auszuweichen, die sich in einer vom zustan-
digen DTTB oder Verband festgelegten zumutbaren Entfernung befindet, oder der Mann-
schaftskampf ist beim Gegner auszutragen. Ein Anspruch auf Fahrtkostenerstattung und ggf.
ein Heimspiel in der Rickrunde entsteht dadurch nicht.

G 6.3.4 Bei Anderung der Austragungsstatte ohne Zustimmung des Spielleiters wird der
Mannschaftskampf fir die Heimmannschaft als verloren gewertet.

Nach erfolgter Antragstellung tiber die Online-Plattform (click-TT) auf Anderung der

/@o . Austragungsstdtte mit Zustimmung der Gastmannschaft darf die Heimmannschaft

" von der Zustimmung des Spielleiters ausgehen, wenn die gednderte Austragungs-
statte den Vorgaben gemdfs WO | 1 entspricht.
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G 6.4 Bekanntgabe der Anderungen von Spieltermin bzw. Austragungsstitte

Bei Spielabsetzung und Neuansetzung, einvernehmlicher Spielverlegung und Anderung der
Austragungsstatte ist der Spielleiter verpflichtet, die Anderung in der Online-Plattform vorzu-
nehmen und beide Mannschaften und ggf. den OSR zu verstandigen.

G 7 .... Zuriickziehung und Streichung

G 7.1 Zuriickziehung

Eine Zurlickziehung liegt vor, wenn eine Mannschaft in der Zeit nach dem Ende der Vereinsmel-
dung und vor ihrem letzten Mannschaftskampf der Hauptrunde fir die jeweilige Spielzeit die
Nichtteilnahme am weiteren Spielbetrieb ihrer Gruppe erklart. Zu einem spateren Zeitpunkt
ist eine Zurlickziehung nicht zulassig.

G 7.2 Streichung

G 7.2.1 Eine Mannschaft wird aus der betreffenden Spielklasse gestrichen, wenn wahrend der
Hauptrunde einer Spielzeit insgesamt dreimal ein Mannschaftskampf wegen Nichtantretens
oder Sperre kampflos gegen sie gewertet worden ist.

G 7.2.2 Eine Mannschaft, die nachweislich das Ergebnis eines Mannschaftskampfes zum Zwe-
cke der Beglinstigung und/oder Benachteiligung anderer Mannschaften in nicht korrekter
Weise beeinflusst, darf von der zustandigen Stelle aus der Spielklasse gestrichen werden.

G 7.3 Folgen von Zuriickziehung und Streichung fiir die laufende Spielzeit

G 7.3.1 Alle von einer zurlickgezogenen oder gestrichenen Mannschaft ausgetragenen Mann-
schaftskampfe werden in der Tabelle weder fir sie selbst noch fir ihre Gegner berticksichtigt.
Die Einsatze und Spielergebnisse von in der zurlickgezogenen oder gestrichenen Mannschaft
zuvor eingesetzten Spielern wie auch die von deren Gegnern werden hinsichtlich der Einsatze
und der Berechnung von TTR-Werten und Bilanzen dagegen weiterhin bertcksichtigt.

G 7.3.2 Eine zurlickgezogene oder gestrichene Mannschaft belegt in dieser Spielzeit den letz-
ten noch zu vergebenden Tabellenplatz ihrer Gruppe. Bis zum Ende der Spielzeit erfolgt keine
Neunummerierung der Uibrigen Mannschaften des betreffenden Vereins.

G 7.3.3 Der Verein einer zurlickgezogenen oder gestrichenen Mannschaft darf durch Anord-
nung des Spielleiters zum Ausgleich der den anderen Mannschaften dieser Gruppe entstan-
denen finanziellen Nachteile (Erstattung von Fahrtkosten, wenn die anderen Mannschaften
im Hinspiel bei der gestrichenen oder zurlickgezogenen Mannschaft angetreten sind, das
Rickspiel jedoch nicht durchgefiihrt wird) verpflichtet werden. Dabei wird der Spielleiter nur
auf Antrag eines betroffenen Vereins, der innerhalb von 14 Tagen nach der in der Onlineplatt-
form erfassten Zurtickziehung oder Streichung an den Spielleiter zu richten ist, tatig und ent-
scheidet im Rahmen der Bestimmungen des zustdandigen DTTB bzw. Verbandes abschlieRend
bezliglich der Hohe der Forderung.
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G 7.4 Folgen von Zuriickziehung und Streichung fiir die folgende Spielzeit

G 7.4.1 Eine Mannschaft, die zurlickgezogen oder gestrichen worden ist, verliert nach der
laufenden Spielzeit das Recht auf Spielklassenzugehdrigkeit zu jeder Spielklasse. Die Ubrigen
Mannschaften des betreffenden Vereins sind zu Beginn der nachfolgenden Spielzeit entspre-
chend neu zu nummerieren.

G 7.4.2 Der DTTB und die Verbande durfen fir ihren Zustandigkeitsbereich alternativ festle-
gen, dass zurlickgezogene und gestrichene Mannschaften nach der laufenden Spielzeit in die
nachsttiefere Spielklasse absteigen. Erfolgt in einem solchen Fall der Abstieg einer zurlickge-
zogenen oder gestrichenen Mannschaft aus der Oberliga in die Spielklasse eines Verbandes,
so finden dessen einschldgige Bestimmungen Uber die Behandlung solcher Mannschaften
Anwendung.

Wird eine Mannschaft eines Vereins zurlickgezogen oder gestrichen, steigt diese
/@o Mannschaft in die ndchsttiefere Spielklasse ab.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

G 8..... Kontrolle der Punktspiele

Der Spielleiter hat den reibungslosen Ablauf der Punktspiele laut Spielplan und die fristge-
rechte Erfassung der Ergebnisse und der Spielberichte zu Uberwachen.

Die Ersatzgestellung ist zeitnah zu Gberwachen.

G9 ....Titel

G 9.1 Der Erstplatzierte der Schlusstabelle der 1. Bundesliga der Damen ist Deutscher Mann-
schaftsmeister der Damen.

G 9.2 Der Gewinner der TTBL ist Deutscher Mannschaftsmeister der Herren.

G 9.3 Die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen festlegen, dass mit dem Gruppen-
sieg bzw. mit dem Gewinn der Play-off-Runde in bestimmten Spielklassen der Gewinn eines
zusatzlichen Titels verbunden ist, z. B. der des Landesmannschaftsmeisters oder des Kreis-
mannschaftsmeisters.

Spielen im Nachwuchsbereich Mannschaften derselben Altersklasse in verschiedenen
mo Gruppen derselben Spielklasse, wird der Meister dieser Spielklasse durch Entschei-
" dungsspiele ermittelt. Der Austragungsmodus dieser Entscheidungspiele muss von der

zustdndigen Stelle spdtestens am 30. Juni fir die nachfolgende Spielzeit verdffentlichen werden.

Im Punktspielbetrieb der Mddchen 18, Jungen 18, Mddchen 15 und Jungen 15 ist der Gruppen-
sieg in den folgenden Spielklassen verbunden mit dem Titel der entsprechenden Altersklasse:

e Hessenliga -> Hessischer Mannschaftsmeister

e Bezirksoberliga -> Bezirksmannschaftsmeister

e Kreisliga -> Kreismannschaftsmeister
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Kann ein Hessischer Mannschaftsmeister der Mddchen 18, Jungen 18, Mddchen 15 oder Jungen
15 nicht im Punktspielbetrieb ermittelt werden, wird der Titel dieser Altersklasse in einem Turnier
der Hessischen Mannschaftsmeisterschaften gemdfs WO J ermittelt. Startberechtigt sind die Be-
zirksmannschaftsmeister der entsprechenden Altersklasse. Diese Regelung gilt analog auch fiir
die Bezirks- und Kreisebene.

Die Hessischen Mannschaftsmeister sind fir die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der ent-
sprechenden Altersklasse qualifiziert.

G 10 .. Ergebnisiibermittlung

Die Strukturen und Ergebnisse des Mannschaftsspielbetriebes aller Mitgliedsverbdande sind
mitsamt dem kompletten Spielklassenaufbau, aller Gruppeneinteilungen, aller Mannschafts-
meldungen, aller Spielpldne und aller Ergebnisse aller Mannschaftswettkampfe einschlielich
aller dazugehoérenden Spiele durch den Mitgliedsverband entweder auf eigene Kosten perma-
nent zeitnah in click-TT zu verwalten und dort und/oder auf myTischtennis zu veroffentlichen
oder kostenlos einmal jahrlich bis spatestens zum Ende einer Spielzeit (30. Juni) dem DTTB in
den daftir vom DTTB bekanntgegebenen Datenformaten gesammelt pro Mitgliedsverband zur
Verflgung zu stellen, der dann fir den Import in click-TT und die Veroffentlichung dort und/
oder auf myTischtennis verantwortlich ist.

H ... Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb
H1 .... Allgemeines
H1.1 Grundsdtze

H 1.1.1 Jeder Spieler darf in einer Mannschaftsmeldung nur einmal namentlich aufgenommen
werden.

H 1.1.2 Jeder Spieler darf innerhalb einer Altersgruppe entweder in einer mannlichen Mann-
schaft (gilt fir mannliche Spieler und ggf. auch fir weibliche Spieler) oder in einer weiblichen
Mannschaft (gilt nur fir weibliche Spieler) als Stammspieler gemeldet werden.

H 1.1.3 Jeder Mannschaftsspieler hat in einer Mannschaftsmeldung den Status eines Stamm-
spielers, Reservespielers (RES), weiblichen Ergdnzungsspielers (WES), Jugend-Ergdnzungsspie-
lers (JES), Nachwuchs-Erganzungsspieler (NES) oder Senioren-Erganzungsspielers (SES).

H 1.2 Stammspieler

In der Mannschaftsmeldung sind jeder Mannschaft mindestens so viele Stammspieler zuzu-
ordnen, wie es der Sollstarke des betreffenden Spielsystems entspricht.

Lediglich der untersten Mannschaft sind mindestens so viele Stamm- und Reservespieler zuzu-
ordnen, wie es der Sollstérke des betreffenden Spielsystems entspricht.
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Die Anzahl der Stammspieler einer Mannschaft, die nicht Ausldnder gemat WO A 15.3 sind,
muss mindestens der Sollstarke minus 1 entsprechen. Die Mitgliedsverbande sind berechtigt,
fur die unteren Spielklassen gemaR WO A 1 hiervon verbandseinheitlich abweichende Regelun-
gen zu beschlielRen.

Die Anzahl zusatzlicher Stamm-, Reserve- und Erganzungsspieler pro Mannschaft ist nicht be-
grenzt.

H 1.3 Reservespieler

H 1.3.1 Ein Stammspieler bei den Damen bzw. bei den Herren, der in der vorangegangenen
Halbserie in der Mannschaftsmeldung, in der er als Stammspieler gemeldet worden ist, an
weniger als drei Punktspielen seines Vereins im Einzel teilgenommen hat, wird mit Beginn der
darauffolgenden Halbserie zum Reservespieler.

Der Status als Reservespieler wird jedoch nicht erteilt, wenn dieser Spieler in der der Halbserie
mit den Mindereinsatzen unmittelbar vorangegangenen Halbserie im selben Verein an min-
destens drei Punktspielen in dieser Mannschaftsmeldung im Einzel teilgenommen hat.

Flr die Ermittlung des Reservevermerks im Dezember 2020 und Juni 2021 gilt:
Die Vorschriften der beiden vorgenannten Absdtze von WO H 1.3.1 kommen nicht zur Anwen-
dung. (Diese Vorschrift entfallt mit Wirkung vom 1.7.2021)

Spieler der jeweils untersten Damen- oder Herrenmannschaft eines Vereins erhalten keinen
Vermerk als Reservespieler.

Ein Antrag auf Loschung des neu erteilten Status als Reservespieler kann bei der zustandigen
Stelle des DTTB (fuir die BSK) und ansonsten bei der zustandigen Stelle des betreffenden Ver-
bandes gestellt werden. [hm ist nur dann zu entsprechen, wenn er mit einer arztlich beschei-
nigten Schwangerschaft begriindet wird.

H 1.3.2 Der Status als Reservespieler wird automatisch mit Wirkung vom Beginn der folgenden
Halbserie aufgehoben, wenn der Spieler in der vorangegangenen Halbserie an mindestens drei
Punktspielen seines Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen oder in der der
Herren im Einzel teilgenommen hat oder zum vorangegangenen Wechseltermin die Spielberech-
tigung fir den Erwachsenen-Spielbetrieb gewechselt hat. Der Status als Reservespieler wird nach
einem Wechsel der Spielberechtigung jedoch nicht automatisch aufgehoben, wenn der Spieler
wahrend der gesamten Dauer seiner letzten Spielberechtigung im bisherigen Verein nicht an
mindestens drei Punktspielen im Einzel teilgenommen hat.

Fur die Loschung des Reservevermerks im Dezember 2020 und im Juni 2021 gilt:

Der Status als Reservespieler wird automatisch mit Wirkung vom Beginn der folgenden Halbserie
aufgehoben, wenn der Spieler in der vorangegangenen Halbserie an mindestens einem Punkt-
spiel seines Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen oder in der der Herren im
Einzel teilgenommen hat oder ...

(Diese Vorschrift entfallt mit Wirkung vom 1.7.2021.)
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Der Status als Reservespieler wird im Zuge eines sofortigen Wechsels der Spielberechtigung fur
den Erwachsenen-Spielbetrieb gemaR WO B 7 automatisch aufgehoben, wenn der Spieler wah-
rend der gesamten Dauer seiner letzten Spielberechtigung im bisherigen Verein an mindestens
drei Punktspielen im Einzel teilgenommen hat.

Die zustdndige Stelle ist der HTTV-Spielausschuss.
m‘; Der Antrag wird in der click-TT Mannschaftsmeldung voreingeblendet und gilt da-
durch fiir alle Spieler als frist- und formgerecht gestellt.

H 1.3.3 Der Status als Reservespieler wird nur in der Altersklasse Damen/Herren erteilt bzw. aufge-
hoben. Er hat fir einen solchen Spieler keine Auswirkungen in Mannschaftsmeldungen anderer
Altersklassen.

H 1.4 Erganzungsspieler

Ein Ergdnzungsspieler muss in der betreffenden Mannschaftsmeldung seines Vereins unter
Beachtung der Spielstarke-Reihenfolge eingereiht werden und darf somit weder selbst einen
Sperrvermerk erhalten noch bei anderen Spielern, die ohne die Berlcksichtigung des Ergan-
zungsspielers keinen Sperrvermerk hatten, einen Sperrvermerk verursachen.

Die Meldung in der Altersgruppe Erwachsene ist auf die unteren Spielklassen gemals WO A 1
beschrankt.

Die Erganzungsspieler WES und JES gibt es nur in den Mitgliedsverbanden, die das aufgrund
entsprechender Optionen in WO A 13.2 bzw. C. 3.1 beschlossen haben.

H 1.4.1 Weibliche Erganzungsspieler (WES)

Eine Spielerin, die in der Mannschaftsmeldung eines Geschlechts einer Altersklasse als Stamm-
oder Reservespieler aufgeflihrt ist, darf in jeder Altersklasse derselben Altersgruppe in der
Mannschaftsmeldung des anderen Geschlechts als weiblicher Erganzungsspieler aufgefihrt
werden. Das gilt auch fir Spielerinnen, die in der betreffenden Altersklasse in keiner weibli-
chen Mannschaft gemeldet sind.

H 1.4.2 Jugend-Ergdnzungsspieler (JES)

Ein Spieler der Altersgruppe Nachwuchs, der keine Spielberechtigung flr den Erwachse-
nen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM) besitzt, darf in einer Mannschaft seines Geschlechts in
der Altersklasse Damen/Herren als Jugend-Erganzungsspieler gemeldet werden.

Abweichend davon dirfen die Mitgliedsverbande fir weibliche Spieler Regelungen fir die
Meldung in Herrenmannschaften beschlieRen.

Weibliche Jugend-Ergdnzungsspieler (JES) diirfen entweder in Herrenmannschaften
mo oder Damenmannschaften gemeldet werden.

............................
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H 1.4.3 Nachwuchs-Erganzungsspieler (NES)

Ein Spieler, der in einer Mannschaftsmeldung einer Nachwuchs-Altersklasse als Stammspieler
aufgefihrt ist, darf in jeder anderen fir ihn gemal WO A 8 zutreffenden Altersklasse der Al-
tersgruppe Nachwuchs entweder in einer mannlichen Mannschaft (gilt fir mannliche Spieler
und ggf. auch fur weibliche Spieler) oder in einer weiblichen Mannschaft (gilt nur fir weibli-
che Spieler) als Nachwuchs-Erganzungsspieler aufgefiihrt gemeldet werden.

H 1.4.4 Senioren-Ergdnzungsspieler (SES)

Ein Spieler, der in einer Mannschaftsmeldung einer Senioren-Altersklasse als Stammspieler
aufgefuhrt ist, darf in jeder anderen fur ihn gemaR WO A 8 zutreffenden Altersklasse der
Altersgruppe Senioren entweder in einer mannlichen Mannschaft (gilt fir mannliche Spieler
und ggf. auch fir weibliche Spieler) oder in einer weiblichen Mannschaft (gilt nur fir weibli-
che Spieler) als Senioren-Ergéanzungsspieler gemeldet werden.

H 2 .... Erstellen der Mannschaftsmeldung
Sofern der Punktspielbetrieb TTR-bezogen durchgefihrt wird, gilt fir die Mannschaftsmeldung:

H2.1 Erstellen der Mannschaftsmeldung

H 2.1.1 Die Zuordnung der spielberechtigten Spieler zu den Mannschaften eines Vereins (Er-
stellung der Mannschaftsmeldung) ist durch den Verein (bei Spielgemeinschaften durch den
flhrenden Verein) fur jede Halbserie termingerecht und vollstandig in click-TT vorzunehmen.
Fdr jede Altersklasse und jedes Geschlecht erfolgt eine getrennte Meldung. Dabei sind alle
Mannschaften mit allen Stamm-, Reserve- und Erganzungsspielern aufzufihren.

Sofern ein Mitgliedsverband Spielgemeinschaften zugelassen hat, werden die Spieler des
aufgenommenen Vereins in der Mannschaftsmeldung des fiihrenden Vereins aufgefiihrt. Ein
Spieler aus einem Verein, der an einer Spielgemeinschaft beteiligt ist, darf nur in dem Verein
als Ergdnzungsspieler gemeldet werden, flir den er die Spielberechtigung besitzt.

Die Reihenfolge derselben Spieler darf in verschiedenen Mannschaftsmeldungen unterschied-
lich sein.

H 2.1.2 Die Erstellung der Mannschaftsmeldung durch den Verein in click-TT entspricht einem
Antrag an die genehmigende Stelle. Bis zum Ablauf der jeweiligen Frist darf die Mannschafts-
meldung seitens des Vereins gedndert werden. Hat ein Verein bis zum Ablauf der Frist keine
Mannschaftsmeldung erstellt und reicht er auch danach seine Mannschaftsmeldung nicht in-
nerhalb von drei Tagen bei der zustandigen Stelle ein, wird die Mannschaftsmeldung durch
die zustandige Stelle gemaR der Q-TTR-Werte ohne BerUcksichtigung von Toleranzwerten vor-
genommen.

H 2.1.3 Das Zeitfenster flr die Mannschaftsmeldung der Vorrunde beginnt am 20. Juni und
endet am 1. Juli, das der Ruckrunde beginnt am 16. Dezember und endet am 22. Dezember.
Der DTTB und die Verbande duirfen fiir ihren Zustandigkeitsbereich einen friheren Start- und/
oder einen friheren Endtermin fir die Vorrundenmeldung festlegen, die beide nicht vor dem
4. Juni liegen durfen.
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H 2.1.4 Die Mannschaftsmeldung fir die jeweilige Halbserie ist fir alle Mannschaften vorzu-
nehmen, auch dann, wenn keine Anderungen gegeniber der vorangegangenen Halbserie
gewlinscht oder erforderlich sind.

H 2.1.5 Gesperrte Spieler durfen nur dann gemeldet werden, wenn die Sperre vor dem Ende
der Halbserie (30. Juni bzw. 31. Dezember) endet.

H 2.1.6 Nachmeldungen bisher nicht gemeldeter Spieler sind unter Beachtung der Spielstar-
ke-Reihenfolge jederzeit moglich. Ein nachgemeldeter Spieler darf somit weder selbst einen
Sperrvermerk erhalten noch bei anderen Spielern, die ohne die Berlcksichtigung des nach-
gemeldeten Spielers keinen Sperrvermerk hatten, einen Sperrvermerk verursachen. Solche
Anderungen der Mannschaftsmeldung nach dem Ende der jeweiligen Eingabefrist missen
durch den Verein bei der zustandigen Stelle beantragt werden. Sie haben keine Auswirkungen
auf die Mannschaftszugehdrigkeit aller anderen Spieler dieser Mannschaftsmeldung.

H 2.1.7 Anderungen der Mannschaftsmeldung durch die zustandige Stelle sind nach Ablauf
der Einspruchsfrist gemal WO A 19.3 mit Ausnahme von Nachmeldungen gemalt WO H 2.1.6
und Entscheidungen der Rechtsorgane nicht zulassig.

H 2.2 Spielstarke-Reihenfolge

Samtliche in den Punktspielen eventuell zum Einsatz kommenden Mannschaftsspieler mus-
sen entsprechend ihrer Spielstarke-Reihenfolge (Rangfolge vom starksten Spieler der ersten
Mannschaft bis zum schwachsten Spieler der untersten Mannschaft; Ausnahmen siehe WO H
2.4) in der Mannschaftsmeldung aufgeflhrt werden.

Dabei darf mit unten definierten Toleranzen von diesem Grundsatz abgewichen werden. Die
Toleranzen sind mannschaftsintern geringer als mannschaftsibergreifend.

Die Spielstarke-Reihenfolge wird mittels der vergleichbaren Quartals-TTR-Werte der jeweiligen
Quartals-Tischtennis-Rangliste ermittelt. Fir die Mannschaftsmeldung der Vorrunde werden
die Q-TTR-Werte vom 11. Mai und fur die der Rickrunde die Q-TTR-Werte vom 11. Dezember
verwendet. Hat ein Spieler keinen vergleichbaren Q-TTR-Wert, legt die zustandige Stelle die
Einstufung nach eigenem Ermessen fest.

H 2.3 Toleranzen fiir die Spielstarke-Reihenfolge

Die Toleranzwerte, innerhalb derer der Grundsatz der Mannschaftsmeldung nach Spielstar-

ke-Reihenfolge als erfllt gilt, sind wie folgt festgelegt:

Fdr Mannschaftsmeldungen der Altersgruppen Erwachsene und Senioren gilt:

Innerhalb der gesamten Mannschaftsmeldung einer Altersklasse darf kein Spieler hinter ei-

nem anderen gemeldet werden, dessen Q-TTR-Wert um mehr als 50 TTR-Punkte kleiner ist. Bei

einer groRReren Differenz als 50 TTR-Punkte liegt eine Abweichung von der Spielstarke-Reihen-

folge vor, die gemall WO H 2.4 zu behandeln ist.

Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen gemeldet werden, dessen

Q-TTR-Wert um mehr als 35 TTR-Punkte kleiner ist.

Flr Spieler der Altersgruppe Nachwuchs in Mannschaftsmeldungen der Erwachsenen gilt:

« Die beiden Toleranzwerte erh6hen sich um jeweils 35 auf 85 bzw. 70 TTR-Punkte.

e Die beiden Toleranzwerte erhohen sich fur Spieler des D-Kaders (oder hoher) um jeweils 70
auf 120 bzw. 105 TTR-Punkte.
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Fir Mannschaftsmeldungen der Altersgruppe Nachwuchs gilt:

Innerhalb der gesamten Mannschaftsmeldung einer Altersklasse darf kein Spieler hinter ei-
nem anderen gemeldet werden, dessen Q-TTR-Wert um mehr als 85 TTR-Punkte kleiner ist. Bei
einer groRReren Differenz als 85 TTR-Punkte liegt eine Abweichung von der Spielstarke-Reihen-
folge vor, die gemall WO H 2.4 zu behandeln ist.

Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen gemeldet werden, dessen
Q-TTR-Wert um mehr als 70 TTR-Punkte kleiner ist.

Spieler des D-Kaders (oder héher) im Sinne von WO H 2.3 sind alle Spieler, die alljghr-
/@o lich im Februar (mafsgebend fiir die Meldung zur Vorrunde) bzw. im Oktober (maf3-

gebend flir die Meldung zur Riickrunde) in der HTTV-Kaderliste aufgefiihrt sind. Ver-
Offentlicht auf der HTTV-Homepage.

H 2.4 Abweichungen von der Spielstarke-Reihenfolge

Abweichend von der tatsachlichen Spielstarke durfen Spieler nur

e zu Beginn der Vorrunde flr die gesamte Spielzeit oder

¢ zu Beginn der Rlckrunde, damit sie in ihrer bisherigen Mannschaft verbleiben kénnen,
wenn sie ansonsten aufgrund von Veranderungen in der Spielstarke oder zur Wiederher-
stellung der Sollstdrke in eine obere Mannschaft des Vereins aufriicken missten auf Wunsch
des Vereins in einer unteren Mannschaft des Vereins gemeldet werden.

Diese Spieler erhalten einen Sperrvermerk und verlieren das Recht, wahrend der Dauer des
Sperrvermerks in jeder einzelnen oberen Mannschaft des Vereins eingesetzt zu werden, auch
nicht als Ersatzspieler. Bei Fortbestehen des Sperrvermerks zur Rtckrunde ist die Meldung sol-
cher Spieler in einer anderen Mannschaft nicht erlaubt. Die Erteilung des Sperrvermerks wird
von der zustandigen Stelle durch entsprechende Kennzeichnung des Spielers in der Mann-
schaftsmeldung in click-TT dokumentiert.

Wenn in einer Mannschaft ein Spieler einen Sperrvermerk erhalten hat, erhalten auch alle
Uber ihm stehenden Spieler dieser Mannschaft einen Sperrvermerk.

Die Dauer eines Sperrvermerks reicht langstens bis zum Ende der Spielzeit.

Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird zu Beginn der Riickrunde auf Antrag des Vereins nur
dann geldscht, wenn der betreffende Spieler in der Rickrunde in der Mannschaft, in der er in
der Vorrunde mit Sperrvermerk gemeldet wurde, oder einer unteren Mannschaft ohne Sperr-
vermerk gemeldet werden darf. Ein solcher Spieler darf in der Ruckrunde in keiner oberen
Mannschaft des Vereins gemeldet werden.

Die Aufhebung eines Sperrvermerks aus anderen Griinden wdhrend einer Spielzeit ist nicht
zuldssig.

H 3 .... Genehmigung der Mannschaftsmeldung
H3.1 Zustandig fir die Uberprifung und Genehmigung der Mannschaftsmeldungen einer

jeden BSK-Mannschaft ist der Spielleiter der jeweiligen Gruppe. Fir Spielklassen unterhalb der
BSK regelt der jeweilige Verband die Zustandigkeit.
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H3.2 Bei der Uberprifung ist darauf zu achten, ob die Spielstarke-Reihenfolge innerhalb
der zu genehmigenden Mannschaften eingehalten wird und ob in oberen und unteren Mann-
schaften Spieler aufgefihrt sind, die nach der Spielstarke-Reihenfolge aller Spieler des Vereins
eigentlich zu der zu genehmigenden Mannschaft gehdren mussten.

H 3.3 Wird bei der Uberpriifung einer Mannschaftsmeldung festgestellt, dass sie nicht den
Vorschriften gemaR WO H2.1.5 und H 2.2 bis H 2.4 entspricht, muss die zustdndige Stelle die
Meldung entsprechend korrigieren.

Sie darf zu diesem Zweck

* Spieler lGschen (z. B. nach Ricknahme eines Wechsels),

e unzuldssig in einer Mannschaft gemeldete Spieler einer anderen Mannschaft — ggf. nach
Kontakt zum antragstellenden Verein — zuordnen,

e die Reihenfolge von Spielern innerhalb einer Mannschaft andern,

e Spielern einen Sperrvermerk erteilen.

H 3.4 Die Genehmigung der Mannschaftsmeldung wird von der zustandigen Stelle durch
entsprechende Eintragungen in click-TT erteilt.

H 3.5 Fir jede Mannschaft eines Vereins gilt, dass gegen die genehmigte Mannschaftsmel-
dung seiner Mannschaft und gegen erteilte Sperrvermerke fir seine Spieler wie auch gegen
die genehmigten Mannschaftsmeldungen aller anderen Vereine der Gruppe und gegen nicht
erteilte Sperrvermerke flr Spieler der anderen Vereine der Gruppe der Verein den Rechtsweg
beschreiten darf.

H 4 .... Auswirkungen von Zuriickziehung oder Streichung auf die Mannschaftsmeldung

H 4.1 Spieler von Mannschaften, die zurlickgezogen oder gestrichen worden sind, durfen
wahrend der laufenden Spielzeit nur in oberen Mannschaften dieser Mannschaftsmeldung
des Vereins eingesetzt werden.

H 4.2 Spieler mit Sperrvermerk von Mannschaften, die zurtickgezogen oder gestrichen wor-
den sind, durfen wahrend der laufenden Spielzeit in keiner anderen Mannschaft dieser Mann-
schaftsmeldung des Vereins eingesetzt werden.

H 4.3 Sofern die Zuriickziehung/Streichung bis zum Endtermin der Mannschaftsmeldung
der Rickrunde flr diese Mannschaft erfolgt ist, dirfen alle Spieler dieser Mannschaft, die
keinen Sperrvermerk haben, in der Rickrunde nur in der bisherigen oder einer oberen Mann-
schaft dieser Mannschaftsmeldung des Vereins gemeldet werden.

H 4.4 Die Sollstarke einer zurlickgezogenen oder gestrichenen Mannschaft darf bis zum
Ende der Spielzeit unterschritten werden.
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leeeeene Mannschaftskampfe im Punktspielbetrieb
11 ... Bedingungen fiir Austragungsstatten
11.1 Spielraum

11.1.1 Die Zulassigkeit mehrerer Mannschaftskdampfe in derselben Austragungsstatte zum
gleichen Zeitpunkt ist

e flr die BSK in der BSO geregelt,

e flr Spielklassen unterhalb der BSK grundsatzlich gegeben.

11.1.2 Die Anzahl der Spielrdume (Boxen) bei Mannschaftskampfen ist

e fUr die BSK auf zwei festgelegt,

e flr Spielklassen unterhalb der BSK bei Sechser- und Vierer-Mannschaften sowie solchen,
fur die das Braunschweiger System angewendet wird, auf zwei, bei allen anderen auf einen
festgelegt

11.1.3 Die Mindestmale flir den Spielraum (Box) pro Tisch betragen

e flir die Bundesligen 7 m x 14 m,

e flir die Regional- und Oberligen 6 m x 12 m,

e fiir die Spielklassen unterhalb der BSK 5 m x 10 m. Die Verbande durfen fur einzelne Spiel-
klassen groRere Mindestmalle vorschreiben.

Fiir die Hessenliga und Verbandsliga ist das Mindestmaf$ von 5 * 12 m fiir den Spiel-

mo' raum vorgeschrieben.

...........................

11.1.4 Die Begrenzung jedes Spielraumes (Box) durch Umrandungen ist

¢ in den BSK vorgeschrieben und wird

¢ in den Spielklassen unterhalb der BSK empfohlen. Die Verbande dirfen fir einzelne Spiel-
klassen die Begrenzung jedes Spielraumes oder der Spielrdume eines Mannschaftskampfes
vorschreiben.

Fir die Hessenliga, Verbandsliga, Bezirksoberliga, Bezirksliga und Bezirksklasse ist
m., eine Spielraumbegrenzung vorgeschrieben.

11.1.5 Die Mindesthohe des Spielraumes (Box) betragt
o flir die BSK 5 m,
e flr die Spielklassen unterhalb der BSK 4 m.

11.2 Tische, Netzgarnituren, Bélle, Zdhlgerdte und Anzeigetafel

Zusatzlich zu den Vorgaben fir Spielmaterialien (siehe WO A 7) wird die Verwendung je eines
Zahlgerates pro Tisch und einer Anzeigetafel (Spielstandanzeige) pro Mannschaftskampf in
allen Spielklassen vorgeschrieben.
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11.3 Boden
Der Boden und darauf angebrachte Werbung mussen rutschfest sein.

11.4 Beleuchtung

Die Mindeststarke der Beleuchtung flir den gesamten Spielraum (Box) betragt
e flir die Bundesligen 600 Lux (empfohlen 1000 Lux),

e flir die Regional- und Oberligen 300 Lux (empfohlen 600 Lux),

e flr die Spielklassen unterhalb der BSK 300 Lux (empfohlen 400 Lux).

Die Beleuchtungsstarke muss Uiber dem gesamten Spielraum gleichmaRig sein.
Die Lichtquellen mUssen mindestens 4 m Uber dem Boden angebracht sein.
Blendendes Licht und Tageslichteinfall sind zu vermeiden.

Die Messung der Beleuchtungsstarke erfolgt an den vier Ecken des Tisches.

11.5 Temperatur
Die Temperatur im Spielraum (Box) muss mindestens +15° Celsius betragen.

11.6 Ausnahmen

Wenn ein Verein die Bestimmungen gemal WO | 1.1 bis | 1.5 dauerhaft oder voriibergehend
nicht einhalten kann, ohne dass ihm ein maRgebliches Verschulden hierflr zuzurechnen ist,
darf er fUr einen befristeten Zeitraum (langstens bis zum Ende der laufenden Spielzeit) bei der
zustandigen Stelle eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Der DTTB und die Verbédnde legen die Zustandigkeit flr die Entscheidung Uber solche Antréa-
ge fest. Der Heimverein hat dem Gast und ggf. dem OSR diese Genehmigung auf Verlangen
vorzulegen.

Zustdndigkeit im HTTV:
/@o Die Antragsfrist endet mit dem 10.06. eines jeweiligen Jahres.

e Erwachsenenmannschaft auf Verbandsebene - HTTV-Spielausschuss

e Erwachsenenmannschaft auf Bezirksebene - Bezirkssportausschuss

e Nachwuchsmannschaft auf Verbandsebene - Verbandsjugendausschuss

e Nachwuchsmannschaft auf Bezirksebene - Bezirksjugendausschuss

e Erwachsenenmannschaft auf Kreisebene - Kreisvorstand

e Nachwuchsmannschaft auf Kreisebene - Kreisvorstand oder Kreisjugendausschuss

Entscheidungen Uber etwaige Antrdge sind bis zum 01.07. eines Jahres zu genehmigen und bis
zum 01.08. eines Jahres auf der offiziellen HTTV Homepage (Unterpunkte Bezirke/Kreise) zu ver-
Offentlichen.

Weitere Ausnahmen darf der OSR flr den von ihm geleiteten Mannschaftskampf zulassen.

Handbuch 2021 /2022 | www.httv.de



Wettspielordnung 162

11.7 Bereitstellung der Austragungsstatte

Die Austragungsstatte muss mindestens einen bestimmten Zeitraum vor der festgesetzten

Anfangszeit gedffnet und in spielbereitem Zustand sein. Dieser Zeitraum betragt

e flir die 1. Bundesliga 90 Minuten,

o flir die anderen BSK 60 Minuten,

e flir die Spielklassen unterhalb der BSK 30 Minuten. Die Verbande drfen fir einzelne Spiel-
klassen einen grofReren Zeitraum vorschreiben.

Der Gastmannschaft ist wahrend dieser gesamten Zeit eine Trainingsmaoglichkeit mit den Ma-
terialien zu gewahrleisten, mit denen der Mannschaftskampf ausgetragen werden soll. Ist die-
se Mdglichkeit trotz rechtzeitiger Anreise des Gastes nicht gegeben, darf die Gastmannschaft
auf der Einhaltung des oben genannten Mindestzeitraums bestehen.

Bei einer Verspdtung der Gastmannschaft verringert sich der oben genannte Mindestzeitraum
entsprechend.

11.8 Materialien

Der DTTB und die Verbande durfen fir ihre Spielklassen die Verwendung bestimmter Materi-
alien oder Qualitaten vorschreiben.

Die Vereine mussen bis zu einem festgelegten Zeitpunkt die von der zustéandigen Stelle gefor-
derte Materialmeldung vorlegen.

Die zustandige Stelle muss die bekanntgegebenen Materialien veroffentlichen.

12...... Spielkleidung
Wahrend des gesamten Mannschaftskampfes ist innerhalb einer Mannschaft eine einheitliche
Spielkleidung vorgeschrieben.

13...... Schiedsrichtereinsatz
13.1 Oberschiedsrichter (OSR)

13.1.1 Allgemeines

Der DTTB und die Verbande entscheiden fir die Spielklassen in ihrem Zustandigkeitsbereich
grundsatzlich Uber den Einsatz von OSR fur die jeweiligen Mannschaftskampfe.

Daruber hinaus darf auf Antrag eines der beiden beteiligten Vereine oder einer Verbandsins-
tanz ein OSR flUr einzelne Mannschaftskampfe von der zustandigen Stelle eingesetzt werden.
Bei gleichzeitig stattfindenden Mannschaftskampfen in derselben Austragungsstatte muss fir
jeden Mannschaftskampf ein OSR eingesetzt werden. Die Verbande durfen fir ihre Spielklassen
andere Regelungen beschlieRen.

Eingesetzte OSR mussen eine glltige Schiedsrichterlizenz besitzen.

Grundsatzlich darf der OSR keinem der Vereine angehoren, die in dem jeweiligen Mann-
schaftskampf aufeinandertreffen.

Sofern bei einem Mannschaftskampf kein OSR eingesetzt wird, sind die beiden Mannschafts-
fUhrer fr den ordnungsgemaRen Ablauf der Begegnung verantwortlich.
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13.1.2 Einsatz

Fdr Auswahl, Benachrichtigung und Bekanntgabe des OSR und ggf. dessen Vertreters ist die
Schiedsrichterorganisation des Mitgliedsverbandes verantwortlich, in dessen Zustandigkeits-
bereich der Mannschaftskampf durchgefihrt wird.

Falls ein eingeteilter OSR zu einem Mannschaftskampf nicht erscheint, werden dessen Auf-
gaben ggf. von einem anwesenden Schiedsrichter mit giltiger Lizenz, ansonsten von beiden
Mannschaftsfihrern wahrgenommen.

13.1.3 Aufgaben

Zu den Aufgaben des OSR gehdrt neben dem Fihren des Spielberichtsformulars die Erstellung
des Oberschiedsrichterberichtes. Dieser ist der zustandigen Stelle bis spatestens zwei Tage
nach dem Mannschaftskampf einzusenden.

13.2 Schiedsrichter (SR)

13.2.1 Allgemeines

Sofern bei Mannschaftskampfen keine SR mit glltiger Lizenz eingesetzt sind, stellen beide
Mannschaften die Schiedsrichter. Bei Spielen an zwei Tischen hat jede Mannschaft einen Tisch
mit Schiedsrichtern zu besetzen, bei Spielen an einem bzw. an einem dritten Tisch ist die
Schiedsrichtergestellung von beiden Mannschaften abwechselnd vorzunehmen. Die Benen-
nung der Schiedsrichter erfolgt durch die Mannschaftsfihrer.

13.2.2 Einsatz

Sofern bei Mannschaftskampfen SR mit gultiger Lizenz eingesetzt werden, ist fir Auswahl und
Benachrichtigung der SR die Schiedsrichterorganisation des Mitgliedsverbandes verantwort-
lich, in dessen Zusténdigkeitsbereich der Mannschaftskampf durchgefihrt wird.

13.3 SR-Kleidung
Der OSR und ggf. vom Mitgliedsverband eingesetzte SR missen Schiedsrichterkleidung tragen.

13.4 Kosten

13.4.1 Sofern der DTTB und die Verbadnde fur die Spielklassen in ihrem Zustandigkeitsbereich
entschieden haben, dass ein OSR bzw. OSR und SR eingesetzt werden, legen sie in ihren Be-
stimmungen fest, welche Betrdge OSR bzw. SR pro Mannschaftskampf erhalten. Der jeweilige
Betrag wird vor Ort vom Heimverein in bar ausgezahlt.

13.4.2 Sofern ein OSR bzw. OSR und SR auf Antrag eines der beiden beteiligten Vereine oder
einer Verbandsinstanz angesetzt werden, tragt der Antragsteller die Kosten.
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14 ...... Mannschaftsaufstellung

14.1 Einsatzberechtigung

In der Mannschaftsaufstellung fir einen Mannschaftskampf dirfen nur die in der zum Zeit-
punkt des Mannschaftskampfes giltigen Mannschaftsmeldung dieser Altersklasse aufgefiihr-
ten Spieler enthalten sein, soweit sie gemaR den einschldgigen Vorschriften (z. B. zu Spiel-
berechtigungen, Sperrvermerken und Sperren) einsatzberechtigt sind. Dies gilt auch fir neu
angesetzte Mannschaftskampfe und Entscheidungsspiele.

Zusatzlich qilt fur die Einsatzberechtigung: Bei Entscheidungsspielen in der Altersgruppe
Erwachsene sind nur solche Spieler einsatzberechtigt, die in der betreffenden Halbserie an
mindestens drei Punktspielen ihres Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen
oder in der der Herren im Einzel teilgenommen haben. Sofern der betreffende Verein mehr
als eine Mannschaft in der jeweiligen Altersklasse gemeldet hat, gilt diese Bedingung nicht fir
Spieler der untersten Mannschaft.

Die Vorschrift bezliglich der Mindesteinsatze als Voraussetzung fir die Einsatzberechtigung
bei Entscheidungsspielen in der Altersgruppe Erwachsene kommt in der Spielzeit 2020/21
nicht zur Anwendung. (Diese Vorschrift entfallt mit Wirkung vom 1.7.2021.)

Gesperrte Spieler sind fir die Dauer der Sperre in keiner Mannschaft des Vereins einsatzbe-
rechtigt.

Jugend-Erganzungsspieler (JES) sind in der Erwachsenenmannschaft, in der sie gemeldet sind,
in funf Mannschaftskampfen pro Halbserie einsatzberechtigt. Bei jedem weiteren Einsatz wie
auch beim Einsatz in anderen Erwachsenenmannschaften gelten sie als nicht einsatzberechtigt.

Spieler aus dem aufgenommenen Verein einer Spielgemeinschaft sind nur in den Mannschaf-
ten des fihrenden Vereins einsatzberechtigt, die als ,,(SG)“ gekennzeichnet sind.
Die Einsatzberechtigung von Ausldndern ist gemd WO A 15.3 ggf. eingeschrankt.

14.2 Reihenfolge der Mannschaftsaufstellung

In der Mannschaftsaufstellung flr die Einzelspiele missen die Spieler in der Reihenfolge der
glltigen Mannschaftsmeldung aufgefiihrt werden, sofern fir das jeweilige Spielsystem die
Vorschriften gemaR WO E 4 nichts anderes zulassen.

Bezliglich der Mannschaftsaufstellung flr die Doppelspiele sind die Vorschriften gemat WO
E 5 zu beachten.

14.3 Ersatzspieler

Spieler dirfen beliebig oft als Ersatzspieler in jeder hdheren Mannschaft des Vereins einge-
setzt werden, wenn sie in der Mannschaftsmeldung enthalten sind, keinen Sperrvermerk be-
sitzen, kein Jugend-Erganzungsspieler (JES) sind und fir die jeweilige Mannschaft einsatzbe-
rechtigt sind. Ein Spieler darf auch in einer hoheren Mannschaft seines Vereins Ersatz spielen,
die in der gleichen Gruppe spielt.

Ersatzspieler werden immer den unteren Mannschaften der betreffenden Altersklasse ent-
nommen und niemals den hoheren.
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14.4 Mehrfacheinsatz eines Spielers zur gleichen Zeit

Ein Spieler darf nicht zur gleichen Zeit in zwei Mannschaften eingesetzt werden. Falls ein Spie-
ler in zwei aufeinander folgenden Mannschaftskampfen mitwirken soll, dann muss der fri-
her angesetzte Mannschaftskampf gemaR WO | 5.7 beendet sein und der spater angesetzte
Mannschaftskampf darf zum Zeitpunkt des Spielendes des friiher angesetzten Mannschafts-
kampfes noch nicht gemaR WO | 5.6 begonnen haben.

Andernfalls gilt der Spieler bei Mannschaftskampfen

¢ derselben Altersklasse desselben Geschlechts in der hoheren Mannschaft,

¢ derselben Altersklasse unterschiedlichen Geschlechts in der mannlichen Mannschaft,
¢ verschiedener Altersklassen in der Mannschaft der alteren Altersklasse

als nicht einsatzberechtigt.

I5...... Regelungen fiir den Ablauf von Mannschaftskampfen

15.1  Mannschaftsfiihrer

Jede Mannschaft hat vor dem Mannschaftskampf einen verantwortlichen Mannschaftsfiihrer
auf dem Spielberichtsformular zu benennen, der allein zur Vertretung seiner Mannschaft be-
rechtigt ist. Der Mannschaftsflihrer muss nicht zu den beteiligten Spielern gehoren.

Der Mannschaftsfihrer ist verantwortlich fir die Wahrnehmung der in WO E und WO | ge-
regelten Aufgaben. Er darf als einziger Protest gemaR WO A 19.1 einlegen und muss den
Spielbericht unmittelbar nach Ende des Mannschaftskampfes unterschreiben.

15.2 Uberpriifung der Mannschaftsmeldung und Identitit

Bei allen Mannschaftskampfen ist die glltige Mannschaftsmeldung dem gegnerischen Mann-
schaftsfihrer und ggf. dem OSR unaufgefordert in Papier- oder elektronischer Form vorzulegen.
Jeder Spieler ist verpflichtet, sich durch ein amtliches Dokument mit Bild (z. B. Personalaus-
weis, Flihrerschein) auf Aufforderung des gegnerischen Mannschaftsfiihrers und ggf. des OSR
auszuweisen.

Wenn die glltige Mannschaftsmeldung nicht vorgelegt wird oder ein Spieler der Aufforde-
rung, sich auszuweisen, nicht nachkommt, ist ein entsprechender Vermerk im Spielbericht
einzutragen.

15.3 Spielbericht

Bei Mannschaftskampfen muss ein Spielbericht erstellt werden. Der DTTB und die Verbande
dirfen die Benutzung von fir ihren Zustdndigkeitsbereich zugelassenen Spielberichtsformu-
laren vorschreiben.

Bei Mannschaftskampfen mit OSR ist dieser, ansonsten die Heimmannschaft fur die Flihrung
des Spielberichtsformulars zustandig.

Die Spielberichtsformulare sind vollstdndig auszufertigen; dazu gehoren die Namen aller zum
Einsatz kommenden Spieler sowie die Uhrzeit von Beginn und Ende des Mannschaftskampfes.
Jede Mannschaft ist fir die korrekte Reihenfolge ihrer Spieler im Einzel und Doppel sowohl
bei der Aufstellung als auch bei den Spielpaarungen im Spielberichtsformular verantwortlich.
Sofern nicht anders geregelt, ist die Heimmannschaft als A- und die Gastmannschaft als
B-Mannschaft in das Spielberichtsformular einzutragen.
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Der Spielbericht ist von beiden Mannschaftsfihrern und ggf. dem OSR zu unterschreiben. Mit
ihrer Unterschrift bestatigen sie die vollstandige und inhaltliche Richtigkeit der Eintragungen.
Das Original verbleibt beim Heimverein, der dieses bis zum 31. Juli der nachfolgenden Spiel-
zeit aufbewahren und der zustandigen Stelle auf Verlangen vorlegen muss. Der Gastverein
erhalt eine Kopie.

15.4 Spielbereitschaft
Eine Mannschaft gilt als spielbereit, wenn sie in Mindeststarke in der Austragungsstatte an-
wesend ist.

15.5 Begrifung

Beide Mannschaften stellen sich mit allen anwesenden Spielern vor dem festgesetzten Spiel-
beginn in Spielkleidung oder Trainingsanzug zur BegrifRung und Bekanntgabe der Mann-
schaftsaufstellungen auf.

15.6 Spielbeginn
Der Mannschaftskampf hat plnktlich zur festgesetzten Anfangszeit mit dem ersten Aufschlag
zu beginnen.

15.7 Spielende
Der Mannschaftskampf endet mit dem letzten Ballwechsel.

15.8 Spielansetzung

Die flir das jeweilige Spielsystem festgelegte Spielreihenfolge muss eingehalten werden. Die
Verbande durfen fir jede Spielklasse ihres Zustandigkeitsbereiches verbandseinheitlich fest-
legen, dass sich die Mannschaftsfihrer auf das Vorziehen von Spielen einigen dirfen. Die-
Wertung solcher vorgezogener Spiele ist so lange auszusetzen, bis die in der Spielreihenfolge
vorangehenden Spiele beendet sind.

Im Einvernehmen beider Mannschaften darf unter Beachtung der einschldgigen Bestimmungen
(z. B. Pause zwischen zwei Spielen gemdfs WO A 2.1) ein Mannschaftskampf an beliebig vielen
Tischen ausgetragen werden.

In den Spielklassen des HTTV dlirfen sich die Mannschaftsfihrer auf das Vorziehen
von Einzelspielen einigen.

Sofern ein Mannschaftskampf an mehr als einem Tisch durchgeflhrt wird, sind die ersten
Spiele gleichzeitig anzusetzen. Das jeweils folgende Spiel wird an dem zuerst freigewordenen
Tisch ausgetragen. Der Heimverein oder ggf. der OSR ist flr das Aufrufen der einzelnen Spiel-
paarungen zustandig.

Mannschaftskdmpfe von Sechser- und Vierer-Mannschaften sowie solche, fiir die das Braun-
schweiger System angewendet wird, werden grundsatzlich an zwei Tischen ausgetragen, alle
anderen an einem Tisch. Die Verbande durfen flr jede Spielklasse ihres Zustandigkeitsbe-
reichs verbandseinheitlich festlegen, dass die Heimmannschaft die Anzahl der Spieltische
ohne Zustimmung der Gastmannschaft um einen erhéhen darf und/oder dass Erhohungen
der Tischanzahl im Einvernehmen beider Mannschaften zulassig sind.
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15.9 Unvollstindiges Antreten
Eine Mannschaft muss immer in Sollstarke antreten. Tritt eine Mannschaft nicht in Sollstarke,
aber in Mindeststarke an, so liegt ein unvollstandiges Antreten vor.

15.10 Verspateter Spielbeginn

Bei verspateter Spielbereitschaft einer Mannschaft bis zu 30 Minuten (bei Koppelspielen an
einem Tag flr den zweiten Mannschaftskampf bis zu 60 Minuten) nach der festgesetzten An-
fangszeit ist der Mannschaftskampf in jedem Fall noch auszutragen.

Bei verspateter Spielbereitschaft einer Mannschaft von mehr als 30 Minuten (bei Koppel-
spielen an einem Tag fur den zweiten Mannschaftskampf von mehr als 60 Minuten) darf der
Mannschaftskampf noch stattfinden, wenn beide Mannschaftsfihrer und der OSR (bei Mann-
schaftskampfen mit OSR) einverstanden sind.

Bei Entscheidungsspielen in Turnierform werden Mannschaften, die mehr als 30 Minuten ver-
spatet zu ihrem ersten Mannschaftskampf antreten, aus dem Turnier gestrichen.

15.11 Hohere Gewalt

Begrlindet eine Mannschaft Spielabbruch, Verspatung oder Nichtantreten mit héherer Gewalt,
so ist der Antrag auf Anerkennung der hoheren Gewalt bei der zustandigen Stelle innerhalb
von drei Werktagen nach dem Spieltermin mit sachdienlichen Unterlagen schriftlich einzurei-
chen. Die Entscheidung Uber die Anerkennung der hoheren Gewalt trifft die zustandige Stelle.

15.12 Nichtantreten

Nichtantreten einer Mannschaft liegt vor, wenn eine Mannschaft 30 Minuten (bei Koppelspie-
len an einem Tag 60 Minuten) nach der festgesetzten Anfangszeit nicht spielbereit ist und der
Mannschaftskampf dann nicht durchgefihrt wird.

Im Falle des Nichtantretens einer Mannschaft ist vom OSR bzw. von der anwesenden Mann-
schaft (Heim- oder Gastverein) ein Spielberichtsformular mit einem entsprechenden Vermerk
auszufillen. Auf diesem Spielberichtsformular muss die genaue Aufstellung der anwesenden
Mannschaft eingetragen sein. Ist nur der Gastverein anwesend, ist dieser Spielbericht von ihm
an die zustandige Stelle einzusenden.

Der Mannschaftskampf wird flir die anwesende Mannschaft hinsichtlich der Einsatze ihrer
Spieler als ordnungsgemaf ausgetragen gewertet.

Tritt eine Mannschaft in der Vorrunde als Gastmannschaft nicht an, wird das Spiel in der Rick-
runde erneut bei der Heimmannschaft angesetzt. Tritt eine Mannschaft in der Rlckrunde als
Gastmannschaft nicht an, so sind der Heimmannschaft auf Antrag Fahrtkosten fiir das Hinspiel
gemaR der Richtlinien des zustandigen Verbandes zu erstatten. Antrage auf Fahrtkostenerstat-
tung sind innerhalb von 14 Tagen nach dem Mannschaftskampf unter Beifligung der Belege
an die zustandige Stelle zu richten.

Nichtantreten einer Heimmannschaft hat keine Anderung der Ansetzung zur Folge und be-
grindet keinen Anspruch auf Fahrtkostenerstattung.
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15.13 Ergebnismeldung

Sofern der Punktspielbetrieb TTR-bezogen durchgefiihrt wird, ist die Heimmannschaft ver-
pflichtet, den vollstandigen Spielbericht eines jeden Mannschaftskampfes einschliefRlich der
Vor- und Nachnamen aller beteiligten Spieler und aller Satzergebnisse in click-TT zu erfassen.
Fir alle Mannschaftskampfe muss der Spielbericht bis spatestens 24 Stunden nach der im
Spielplan festgelegten Anfangszeit erfasst worden sein. Die Verpflichtung fir die Heimmann-
schaft bleibt auch dann bestehen, wenn das Spiel beim Gegner oder in einer neutralen Aus-
tragungsstatte stattfindet.

Der DTTB und die Verbande durfen fir ihren Zustandigkeitsbereich kirzere Fristen fur die
Erfassung des Spielberichts und der Ergebnisse von Mannschaftskampfen festlegen.

Bei Mannschaftskampfen am Samstag oder am Sonntag gelten folgende Fristen:
m., e am Samstag bei einer Anfangszeit nach 12:00 spdtestens bis Sonntag, 12:00 Uhr
e am Sonntag innerhalb von sieben Stunden nach festgelegter Anfangszeit

| I Mannschaftsmeisterschaften

J1..... Allgemeines

Mannschaftsmeisterschaften sind Mannschaftswettbewerbe gemaR WO A 11.2, die im Ge-
gensatz zu Punktspielen (in Rundenform) grundsatzlich in Turnierform durchgefiihrt werden.
An Mannschaftsmeisterschaften duirfen Vereinsmannschaften sowie ggf. Spielgemeinschaften
teilnehmen.

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen Mannschaftsmeisterschaften
durchfihren, flr die neben den Bestimmungen der WO auch zusatzliche Durchfihrungsbe-
stimmungen erlassen werden. Sofern diese Durchfihrungsbestimmungen keine abweichen-
den Regelungen enthalten, gelten flr die Durchfiihrung von Mannschaftsmeisterschaften die
Bestimmungen gemaR WO D.

Der DTTB und die Verbande legen verbandseinheitlich fir ihren Zustandigkeitsbereich ein
Spielsystem fir jede Altersklasse fest, welches in WO E 6 definiert sein muss.

Alle Bestimmungen flr eine Mannschaftsmeisterschaft mussen in der Ausschreibung (siehe
WO D 2) veroffentlicht werden. Mannschaftsmeisterschaften mdssen im Turnierkalender von
click-TT gemal WO D 1.5 veroffentlicht werden.

Gemischte Mannschaften gemdR WO A 13 und Spielgemeinschaften gemaR WO A 14 sind bei
Bundesveranstaltungen und direkten Qualifikationen zu Bundesveranstaltungen nicht start-
berechtigt.
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J2...... Meldung/Teilnahmeerkldrung

Die Meldung von Mannschaften seitens der Vereine (Teilnahmeerkldrung) erfolgt freiwillig;
bei erfolgter Meldung besteht Teilnahmepflicht. Die Meldung von Mannschaften kann auch
bei spaterem Nichtantreten kostenpflichtig sein.

Der DTTB, die Verbande bzw. deren Gliederungen bestimmen die Termine, zu denen eine
Meldung/Teilnahmeerklérung fir eine Mannschaftsmeisterschaft zu erfolgen hat.

J3..... Mannschaftsmeldung

Der DTTB und die Verbande bestimmen die Termine, zu denen eine Mannschaftsmeldung vor-
zulegen ist. FUr jede Mannschaftsmeldung gelten die Grundsatze gemaf WO H 2.2, H 2.3 und
H 2.4. Der Veranstalter ist zur Priifung dieser Mannschaftsmeldung verpflichtet und benennt
die zustandige Stelle fir die Genehmigung, sofern keine Genehmigung in click-TT erfolgt.

3.1.  In der Mannschaftsmeldung durfen nur Spieler aufgefihrt werden, die fur die Mann-
schaftsmeisterschaften in der jeweiligen Altersklasse und Spielzeit einsatzberechtigt sind.

Die Mannschaftsmeldung eines Vereins einer Altersklasse gilt fir alle Mannschaftsmeister-
schaften der betreffenden Halbserie. Die Reihenfolge innerhalb einer genehmigten Mann-
schaftsmeldung darf nach erfolgter Qualifikation zu Mannschaftsmeisterschaften hoherer
Ebenen in der selben Halbserie nicht geandert werden.

3.2.  Wird in einer Altersklasse zusatzlich zum Punktspielbetrieb eine Mannschaftsmeister-

schaft durchgeflihrt, so gelten fir Vereine in Verbdnden, die click-TT nutzen, folgende Bestim-

mungen:

e MaRgeblich fir die Mannschaftsmeisterschaft ist die zur Rickrunde genehmigte Mann-
schaftsmeldung des Punktspielbetriebes.

¢ Bei Mannschaftsmeisterschaften vor dem 1. Januar einer Spielzeit ist die zur Vorrunde ge-
nehmigte Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebes mafigeblich.

¢ Nachmeldungen (siehe WO H 2.1.6) bisher nicht in der Mannschaftsmeldung erfasster Spieler
(z. B. Neuzugange, Ergdnzungsspieler gemaR WO H 1.4) sind moglich, wobei die Mann-
schaftsmeldung vor der Teilnahme an der betreffenden Mannschaftsmeisterschaft fristge-
recht genehmigt werden muss.

e Der DTTB, die Verbdnde und ggf. deren Gliederungen legen fest, ob eine Mannschaftsmel-
dung aus click-TT eingereicht oder in ein anderes Format Ubertragen werden muss.

¢ Will in einer Altersklasse ein Verein an einer Mannschaftsmeisterschaft teilnehmen, der in
dieser Altersklasse keine Punktspielmannschaft gemeldet hat, so nimmt er die Mannschafts-
meldung gemalR WO J 3.3 vor.
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3.3.  Wird in einer Altersklasse neben den Mannschaftsmeisterschaften kein Punktspiel-
betrieb durchgefiihrt oder wird in einer Altersklasse der Punktspielbetrieb nicht in click-TT
durchgefihrt, gelten fir Vereine folgende Bestimmungen:

e Der DTTB, die Verbdnde und ggf. deren Gliederungen legen das Format fest, in dem die
Mannschaftsmeldung eingereicht werden muss.

e Die Mannschaftsmeldung erfolgt auf der Grundlage der vergleichbaren Q-TTR-Werte vom
11. Dezember der Spielzeit.

¢ Bei Mannschaftsmeisterschaften vor dem 1. Januar einer Spielzeit gelten die vergleichbaren
Q-TTR-Werte vom 11. Mai der vorangegangenen Spielzeit.

e Sofern ein Verband Spielgemeinschaften zugelassen hat, muss der Veranstalter diese Zu-
lassung Uberprifen und darlber hinaus, ob und ggf. wo die Spieler des aufgenommenen
Vereins in der Mannschaftsmeldung fir die Mannschaftsmeisterschaft eingereiht werden.

¢ Nachmeldungen (siehe WO H 2.1.6) zu einer friheren Mannschaftsmeldung fir Mannschafts-
meisterschaften einer Spielzeit sind moglich, wobei die Mannschaftsmeldung vor der Teil-
nahme an der betreffenden Mannschaftsmeisterschaft fristgerecht genehmigt werden muss.

J4..... Einsatzberechtigung

Bei Mannschaftskampfen im Rahmen von Mannschaftsmeisterschaften in den Altersklassen
der Altersgruppen Nachwuchs und Senioren ist ein Spieler innerhalb einer Altersklasse an
einem Wochenende nur in einer einzigen Mannschaft einsatzberechtigt. Ein Start in unter-
schiedlichen Altersklassen ist an einem Wochenende nur dann erlaubt, wenn die Veranstal-
tungen bzw. Wettkampfe sich an keinem Tag liberschneiden.

J5 .t Ergebniserfassung/Wertung

Ergebnisse von Mannschaftsmeisterschaften werden gemall WO D 1.6 in click-TT erfasst. Die
Wertung von Mannschaftskampfen innerhalb von Mannschaftsmeisterschaften erfolgt gemaf
WO E 3.2.

J6...... Sonstiges
In allen nicht geregelten Punkten der Mannschaftsmeisterschaften kommen die Bestimmun-
gen gemall WO D, E, F, G, H und | analog zur Anwendung.
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K e Pokalmeisterschaften

K1.... Geltungsbereich

Dieser Abschnitt behandelt ausschliefRlich weiterfiihrende Pokalmeisterschaften gemal WO
A11.2.

Von den auf Bundesebene stattfindenden Pokalmeisterschaften gelten die Regelungen dieses
Abschnittes ausschlieBlich fir die Deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen. Die
Regelungen fir die Deutschen Pokalmeisterschaften der Herren und die der Damen stehen in
eigens dazu erlassenen Durchfihrungsbestimmungen.

Zu den weiterfihrenden Pokalmeisterschaften gehéren alle Pokalmeisterschaften der Ver-
bande und ggf. deren Gliederungen, bei denen sich die Mannschaften fir die nachsthohere
Stufe bis hin zur Deutschen Pokalmeisterschaft der Verbandsklassen qualifizieren kdnnen. Die
Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen Pokalmeisterschaften auch in Altersklassen
und Pokalspielklassen veranstalten, die nicht bis zur Deutschen Pokalmeisterschaft der Ver-
bandsklassen ausgetragen werden. Auch solche Pokalspielklassen zahlen dann zu den weiter-
fihrenden Pokalmeisterschaften gemaR WO A 11.2.

Fur die Durchfiihrung der weiterfihrenden Pokalmeisterschaften gelten neben den Regelun-
gen dieses Abschnittes die Durchfihrungsbestimmungen bzw. Pokal-Ausschreibungen, die
der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen fir ihren Zustandigkeitsbereich erlassen
haben. Diese durfen mit keiner ihrer Regelungen im Widerspruch zu den Regelungen dieses
Abschnittes stehen.

Die Verbande und ggf. deren Gliederungen sind berechtigt, auRer den weiterfliihrenden Po-
kalmeisterschaften andere sogenannte ,,Pokalwettbewerbe” durchzufiihren. Diese haben den
Status von nicht weiterfihrenden Veranstaltungen gema WO A 11.3 und gelten als Einla-
dungs- oder offene Turniere. Die Regelungen dieses Abschnittes gelten fir solche Veranstal-
tungen nicht.

K2... Pokalspielklassen

Bei weiterfihrenden Pokalmeisterschaften dirfen die einzelnen Altersklassen in verschiede-
ne Pokalspielklassen unterteilt werden. Als Einteilungskriterium mussen die Spielklassen des
Punktspielbetriebes verwendet werden.

Bei weiterfihrenden Pokalmeisterschaften ist eine Mannschaft aus Spielern verschiedener
Spielklassen des Punktspielbetriebes nur in der Pokalspielklasse des Spielers aus der hochsten
Spielklasse des Punktspielbetriebes startberechtigt.

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen legen fir die Pokalmeisterschaften ihres
Zustandigkeitsbereiches die Altersklassen, die Anzahl und Einteilung der Pokalspielklassen
und die Zugangsvoraussetzungen (Teilnehmerkreis) fest.

Sofern in einer Altersklasse (z. B. Damen oder Herren) mehrere Pokalspielklassen ausgetragen
werden, erfolgt diese Einteilung in der Form, dass fir jede Spielklasse aus dem Punktspielbe-
trieb festgelegt wird, zu welcher Pokalspielklasse sie gehort.
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Im HTTV sind fiir den Erwachsenenbereich folgende Pokalspielklassen vorgesehen:

Damen Herren Wettbewerbe
Hessenliga Hessenliga Verbandspokal
Verbandsliga Verbandsliga Verbandspokal
Bezirksoberliga Bezirksoberliga Bezirkspokal Verbandspokal
Bezirksliga Bezirksliga Bezirkspokal Verbandspokal
Bezirksklassen Bezirkspokal Verbandspokal
Kreisliga Kreisliga Kreispokal Bezirkspokal Verbandspokal
1. Kreisklasse 1. Kreisklasse Kreispokal Bezirkspokal Verbandspokal
2. Kreisklasse 2. Kreisklasse Kreispokal Bezirkspokal Verbandspokal
3. Kreisklasse Kreispokal Bezirkspokal Verbandspokal

Die Kreispokalsieger qualifizieren sich fiir den Bezirkspokal, die Bezirkspokalsieger fiir den Ver-
bandspokal in der jeweiligen Pokalspielklasse.
Die Verbandspokalsieger Hessenliga (A-Klasse), Bezirksoberliga (B-Klasse) und Kreisliga (C-Klasse)
qualifizieren sich fiir die deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen.

Altersklassen Madchen 18, Jungen 18, Madchen 15, Jungen 15

Spielklasse Pokalspielklasse Wettbewerbe

Hessenliga Hessenliga Verbandspokal
Verbandsliga

Bezirksoberliga Bezirksoberliga Bezirkspokal Verbandspokal
Bezirksliga

Bezirksklasse

Kreisliga Kreisliga Kreispokal Bezirkspokal Verbandspokal

1. Kreisklasse

2. Kreisklasse

3. Kreisklasse

Altersklassen Madchen 13, Jungen 13, Madchen 11, Jungen 11
Spielklasse Pokalspielklasse Wettbewerbe
Kreisliga Kreisliga Kreispokal Bezirkspokal

1. Kreisklasse

2. Kreisklasse

3. Kreisklasse

Die Kreispokalsieger qualifizieren sich fiir den Bezirkspokal, die Bezirkspokalsieger fiir den Ver-
bandspokal in der jeweiligen Pokalspielklasse.
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Im Nachwuchsbereich kénnen Kreise zusdtzliche nicht weiterfiihrende Pokalmeisterschaften fiir
kreisgebundene Spielklassen austragen.

Die Deutschen Meisterschaften der Verbandsklassen werden bei den Damen und bei den Her-
ren jeweils in den drei Pokalspielklassen A, B und C ausgetragen.

K3... Meldung der am Pokalspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften
(Vereinsmeldung)
Die Meldung von Pokalmannschaften seitens der Vereine erfolgt freiwillig; bei erfolgter Mel-
dung besteht Teilnahmepflicht.
Im Rahmen der Vereinsmeldung melden die Vereine in der Online-Plattform ihres Verbandes
jahrlich die Mannschaften, die am Pokalspielbetrieb der folgenden Spielzeit teilnehmen sollen.
Der DTTB, die Verbdnde und ggf. deren Gliederungen legen fir ihren Zustandigkeitsbereich
einen Endtermin fir die Vereinsmeldung fest.
Die Meldung der fir die Pokalspiele der jeweils nachfolgenden Verbandsgliederung qualifi-
zierten Mannschaften erfolgt durch die jeweils zustandigen Stellen tber die Online-Plattform
des Verbandes; die Meldung der fur die Deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen
qualifizierten Mannschaften erfolgt Gber click-TT.
Die Anzahl der in den einzelnen Pokalspielklassen gemeldeten Mannschaften eines Vereins
ist unabhdngig von der Anzahl der Mannschaften in den zur Pokalspielklasse gehdrenden
Spielklassen des Punktspielbetriebes.
Die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen jedoch eine feste Abhangigkeit von gemel-
deten Pokalmannschaften zu den Punktspielmannschaften vorschreiben.
Sofern ein Verband fir seinen Zustandigkeitsbereich gemischte Mannschaften bzw. Spielge-
meinschaften zugelassen hat, sind diese grundséatzlich auch im Pokalspielbetrieb zugelassen.
Bei den Deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen und ihren direkten Qualifikati-
onsveranstaltungen sind jedoch weder gemischte Mannschaften noch Spielgemeinschaften
zugelassen.
Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen fiir den Start einer Mannschaft
am Pokalspielbetrieb ihres Zustéandigkeitsbereiches eine Mannschaftsmeldegebtihr festlegen.
Das gilt auch fir Mannschaften, die bereits eine Mannschaftsmeldegebdhr fiir die Pokalspiele
einer tieferen Gliederung entrichtet haben und sich fir die Pokalmeisterschaften der hoheren
Gliederung qualifiziert haben. Die Meldung von Mannschaften kann auch bei spaterem Nicht-
antreten kostenpflichtig sein.

Grundsdtzlich erfolgt die Meldung zum Pokalspielbetrieb Uber die click-TT Ver-
m‘; einsmeldung. Pro Mannschaft, die am Punktspielbetrieb teilnimmt, kann eine Pokal-
mannschaft gemeldet werden.

K 4 ..... Mannschaftsmeldung

Flr den Pokalspielbetrieb ist eine namentliche Meldung der Mannschaftsspieler (im Sinne der
Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebes) nicht vorgeschrieben.

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen fir ihren Zustandigkeitsbereich
festlegen, dass flr Pokalmannschaften eine namentliche Meldung der Mannschaftsspieler (im
Sinne einer Mannschaftsmeldung) vorgeschrieben ist.
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K5.... Einsatzberechtigung von Spielern in Pokalmannschaften (Mannschaftsaufstellung)

Flr die Mannschaftsaufstellung fir jedes einzelne Pokalspiel gelten die folgenden Regelun-

gen: Jugend-Erganzungsspieler (JES) sind in Pokalmannschaften der Damen bzw. Herren nicht

einsatzberechtigt.

Ansonsten sind in jeder Pokalspielklasse in den dort startenden Pokalmannschaften eines Ver-

eins grundsatzlich alle Spieler (auch WES, NES und SES) einsatzberechtigt, die in der hochsten

zu dieser Pokalspielklasse gehorenden Punktspielklasse auf der Punktspiel-Mannschaftsmel-

dung dieses Vereins stehen, sowie alle Spieler aus den unteren Mannschaften des Vereins (au-

Rer Spieler mit Sperrvermerk), wobei die beiden folgenden Einschrankungen zu beachten sind:

e Wenn der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen fur ihren Zustandigkeitsbereich
eine namentliche Meldung der Mannschaftsspieler (im Sinne einer Mannschaftsmeldung)
vorgeschrieben haben und ein Verein in einer Pokalspielklasse mehrere Mannschaften ge-
meldet hat, ist die Einsatzberechtigung von Spielern aus oberen Mannschaften dieser Pokal-
spielklasse in den unteren Mannschaften verboten.

¢ Wenn die Verbande und ggf. deren Gliederungen fur ihren Zustandigkeitsbereich eine feste
Abhdngigkeit von gemeldeten Pokalmannschaften zu den Punktspielmannschaften vorge-
schrieben haben, ist die Einsatzberechtigung von Spielern aus oberen Mannschaften in den
unteren Mannschaften verboten.

¢ Die Verbande und ggf. deren Gliederungen durfen flr ihren Zustandigkeitsbereich die Ein-
satzberechtigung von Ergdanzungsspielern in Pokalspielen einschranken.

Spieler, die nicht in der Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebes der Altersklasse der
Pokalmannschaft aufgefihrt sind, sind in Pokalmannschaften nicht einsatzberechtigt.

Ergdnzungsspieler sind bei den Pokalspielen im HTTV nicht einsatzberechtigt.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Spieler mit Sperrvermerk im Punktspielbetrieb sind im Pokalspielbetrieb nur in Pokalmann-
schaften einsatzberechtigt, die in einer Pokalspielklasse starten, zu der ihre Punktspielklasse
gehort. Sie sind weder in eventuell vorhandenen hoheren Pokalmannschaften dieser Pokal-
spielklasse noch in Pokalmannschaften hoherer Pokalspielklassen einsatzberechtigt.
Erganzungsspieler sind bei den Deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen und ih-
ren direkten Qualifikationsveranstaltungen nicht einsatzberechtigt.

K6.... Austragungssystem

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen legen fir ihren Zustandigkeitsbereich
das Austragungssystem der Pokalspiele fest. Dabei haben sie flir jede Runde die Wahl zwi-
schen dem Einfachen K.-0.-System gemal WO D 7.2 und dem Gruppensystem gemaft WO D
7.5.

Der Kreispokal wird grundsdtzlich im Einfachen K.-0.-System in Turnierform (Kreispo-
mo kalendrunde) mit bis zu acht teilnehmenden Mannschaften ausgetragen. Fiir die

Organisation der Kreispokalendrunde und der eventuell erforderlichen Vorrunden-
spiele ist der Kreissportwart (Damen- und Herrenspielklassen) bzw. der Kreisjugendwart (Nach-
wuchsspielklassen) zustédndig.
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Der Bezirkspokal wird grundsdtzlich im Einfachen K.-o.-System in Turnierform (Bezirkspokalen-
drunde) mit bis zu acht teilnehmenden Mannschaften ausgetragen. Fiir die Organisation der
Bezirkspokalendrunde und der eventuell erforderlichen Vorrundenspiele ist der Bezirkssportwart
(Damen- und Herrenspielklassen) bzw. der Bezirksjugendwart (Nachwuchsspielklassen) zustdndig.
Der Verbandspokal wird grundsdtzlich im Einfachen K.-o.-System in Turnierform (Verbandspo-
kalendrunde) mit vier teilnehmenden Mannschaften ausgetragen. Fir die Organisation der
Verbandspokalendrunde und der eventuell erforderlichen Vorrundenspiele ist der Ressortleiter
Mannschaftssport zustdndig.

K7... Heimrecht

Sofern die Spiele einer Runde im Einfachen K.-0.-System und nicht in Turnierform ausgetragen
werden, hat die klassentiefere Mannschaft Heimrecht. Sofern von allen einsatzberechtigten
Spielern die in der Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebes am hdchsten gemeldeten
Spieler beider Mannschaften zur gleichen Punktspielklasse gehoren, gelten die beiden Mann-
schaften als klassengleich, und dann hat die Mannschaft Heimrecht, die in allen vorange-
gangenen Runden der Pokalspiele der jeweiligen Verbandsgliederung mehr Auswartsspiele
hatte. Bei gleicher Anzahl an Auswadrtsspielen hat die Mannschaft mit weniger Heimspielen
Heimrecht. Ist auch diese Anzahl gleich, entscheidet das Los Uber das Heimrecht.

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen dirfen fir ihren Zustandigkeitsbereich
andere Regelungen zur Ermittlung des Heimrechts von Pokalspielen festlegen.

Das Heimrecht wird grundsatzlich durch Los entschieden.

...........................

K8.... Spielsystem
Alle Mannschaftskampfe von weiterfiihrenden Pokalmeisterschaften werden im Spielsystem
gemall WO E 6.4.2 (Modifiziertes Swaythling-Cup-System) ausgetragen.

K9g.... Ergebnismeldung
Die Bestimmungen gemaR WO | 5.13 gelten analog auch fir Pokalspiele.

K 10 ... Sonstiges

Der DTTB, die Verbande und ggf. deren Gliederungen mdssen in ihren Durchfiihrungsbestim-
mungen bzw. Ausschreibungen flr die weiterfihrenden Pokalmeisterschaften zusatzlich die
folgenden Punkte regeln:

* Setzung

¢ Auslosung von Gruppen bzw. Einfach-K.-o.-Runden

* Spielansetzungen/Terminabsprachen/Spielverlegungen/Spielabsetzungen

¢ Terminbekanntgabe

¢ Nichtantreten/Zurlckziehen

* Auszeichnungen/Bezeichnung der Sieger

In allen nicht geregelten Punkten des Pokalspielbetriebes kommen die Bestimmungen gemaf}
WO D, E, F, G, Hund I analog zur Anwendung.

Handbuch 2021 /2022 | www.httv.de



Wettspielordnung 176

Die Auslosung der einzelnen Pokalspiele erfolgt ohne jegliche Setzung von der zu-
mo stdndigen Stelle. Jede Runde wird neu ausgelost.

Die Spielansetzung erfolgt in click-TT. Die Spieltermine kénnen einvernehmlich
bis zum letztmoglichen Termin der Spielrunde verlegt werden. Die Heimmannschaft ist fur die
Durchfiihrung des Pokalspiels verantwortlich.

Eine Mannschaft, die im Punktspielbetrieb gestrichen oder zuriickgezogen wurde, wird aus der
Pokalmeisterschaft gestrichen.

Die Siegermannschaften sind Kreis-, Bezirks- oder Verbandspokalsieger in der entsprechenden
Pokalspielklasse.

L. Werbebestimmungen
L1 ... Geltungsbereich/Allgemeines

L1.a Allgemeines

Mit diesen Werbebestimmungen wird die Zuldssigkeit der Werbung, der Herstellerzeichen,
der Vereins-/Verbandszeichen (Wappen und Namen) einschlieBlich ihrer Farbgebung, der
Spielernamen und der Rickennummern auf der Spielkleidung/Schiedsrichterkleidung und
den Materialien geregelt. Sie gelten mit Ausnahme der TTBL sowie der Deutschen Pokalmeis-
terschaft Herren (ab der 1. Hauptrunde) fur alle Bundesveranstaltungen, sofern nicht aus-
drlcklich Ausnahmen zugelassen sind oder sich aus den zwischen Fernsehanstalten und dem
DTTB flr Fernsehibertragungen getroffenen Vereinbarungen etwas anderes ergibt.

Sie gelten auch fur alle Veranstaltungen der Verbande bzw. deren Gliederungen und Vereine,
wenn keine Abweichungen festgelegt wurden.

Im internationalen Spielbetrieb gelten die Bestimmungen der ITTF (gemaR ITTR B 2.2 und B 2.5)
bzw. der ETTU ohne Einschrankungen.

L1.2 Grundsatz

Werbung fur E-Zigaretten, Tabak und Werbung, die gegen die guten Sitten sowie gegen die
gebotene politische und weltanschauliche Neutralitat des Sports verstoft, ist verboten.

Im gesamten Spielbetrieb ist Werbung fur destillierte alkoholische Getranke auf der Spielklei-
dung und innerhalb des Spielraums (Box) verboten. Darlber hinaus ist im Spielbetrieb der
Altersgruppe Nachwuchs auch Werbung fur alkoholische Getrdnke auf der Spielkleidung und
innerhalb des Spielraums (Box) verboten.

L1.3 Trennung der Werbefldchen
Alle Werbeflachen auf der Spielkleidung und den Materialien mussen deutlich voneinander
getrennt sein und durfen nur flr jeweils einen einzigen Werbenden verwendet werden.

L1.4 ITTF-logo

Alle von der ITTF zugelassenen Materialien dirfen das Logo der ITTF tragen. Im Bereich der
Lizenzligen darf zusatzlich ein Logo der Lizenzliga in einer Flache von maximal 64 cm? getra-
gen werden.
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L1.5 Farbdefinitionen

Grundfarben sind die Farben, die — mit Ausnahme der Werbefarben — auf den Materialien
aufgebracht sind.

Werbefarben sind die Farben, in denen die Symbole, Buchstaben und Linien des Werbenden
gestaltet sind.

L1.6 Farbgebung

Die Farben der Werbung, der Herstellerzeichen und der Vereins-/Verbandswappen auf der
Vorderseite von Hemd, Shorts/Rockchen, einteiligem Sportdress und Trainingsanzigen durfen
nicht so glanzend-reflektierend sein, dass sie den Gegner storen konnten.

Die Materialien durfen nicht so glanzend-reflektierend sein, dass sie die Spieler storen oder
die Beobachtung der Spiele einschranken konnten.

L1.7 Flachendefinition

Die in WO L genannten Flachen sind das kleinstmdgliche Rechteck oder der kleinstmogliche

Kreis, das/der

¢ um die Symbole, Buchstaben und Linien des Werbenden (Werbung/Werbeflache),

e um die Symbole, Buchstaben und Linien des Herstellers (Herstellerzeichen),

« um das offizielle Zeichen des Vereins/Verbandes (Vereins-/Verbandswappen),

e um die entsprechend den Namen bildenden Buchstaben (Vereins-/Verbands- und Spieler-
name),

e um die aufgeflockte, aufgedruckte, aufgestickte oder aufgesteckte Nummer, die der Platzzif-
fer der Einzelaufstellung bzw. der zugeteilten Startziffer des betreffenden Spielers entspricht
(RGckennummery),

gezogen werden kann.

L2 ... Spielkleidung
Werbung, Herstellerzeichen, Vereins-/Verbandszeichen, Spielername, Stadtenamen und RU-
ckennummern sind unter folgenden Voraussetzungen gestattet:

L2.1 Vorderseite Hemd

Fir die Werbung auf Vorderseite, Schulter oder Armel des Hemdes bzw. des oberen Teils eines
einteiligen Sportdresses sind — Herstellerzeichen unbertcksichtigt — maximal 600 cm? (in bis
zu acht Flachen aufgeteilt) zugelassen

L2.2 Ruckseite Hemd

Fur die Werbung auf der Rickseite des Hemdes bzw. des oberen Teils eines einteiligen Sport-
dresses sind maximal 400 cm? (in bis zu zwei Flachen aufgeteilt) zugelassen. Zusatzlich ist in
Verbindung mit der Rickennummer eine weitere Werbeflache von maximal 100 cm? (ohne
die Nummer selbst) zugelassen, die — wenn sie auf das Hemd bzw. den einteiligen Sportdress
geflockt, gedruckt oder gestickt ist — unterhalb der Nummer angebracht und direkt an sie an-
geschlossen sein muss. Aufgeflockte, aufgedruckte und aufgestickte Riickennummern diirfen
maximal 10 cm hoch sein.
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Daruber hinaus ist das Aufflocken, Aufdrucken oder Aufsticken

e des aus der Vereinsbezeichnung hervorgehenden Stadtenamens mit einer maximalen Ge-
samthohe einschlieflich evtl. Zwischenrdume von 4 cm, gleich ob der Stadtename ein- oder
mehrzeilig aufgebracht ist; oder

¢ des Namens des Vereins; oder

* des Namens des Verbandes; und/oder

¢ des Namens des Spielers

mit einer maximalen Flache von jeweils 200 cm2 flir den Namen des Vereins/Verbandes/Spie-

lers zugelassen.

Dem Vereins-/Verbandsnamen dirfen Erganzungen zum Zwecke der Werbung dann hinzu-

gefligt werden, wenn sie Bestandteil des Namens sind und der Name in dieser Form in das

Vereinsregister eingetragen oder durch den zustandigen Landessportbund anerkannt ist.

Im Spielbetrieb der Bundesligen gelten mit Ausnahme der TTBL sowie der Deutschen Pokal-

meisterschaft Herren (ab der 1. Hauptrunde) die oben aufgeflihrten Bestimmungen flr den

Namen des Spielers anstelle der Rickennummer.

L2.3 Shorts/Réckchen

Flr die Werbung auf Shorts, Rockchen oder dem unteren Teil eines einteiligen Sportdresses
sind — das Herstellerzeichen unberdcksichtigt — maximal 120 cm? (in bis zu zwei Flachen auf-
geteilt) vorne und/oder an den Seiten zugelassen.

L2.4 Herstellerzeichen

Auf Hemden und auf dem oberen Teil eines einteiligen Sportdresses sind bis zu zwei deutlich
voneinander getrennte Herstellerzeichen, auf Shorts, auf Réckchen und auf dem unteren Teil
eines einteiligen Sportdresses ist lediglich ein Herstellerzeichen mit jeweils einer maximalen
GroRe von 24 cm? zugelassen.

L2.5 Wappen

Zusatzlich zu der gemall WO L 2.1 bis L 2.4 erlaubten Werbung, den Herstellerzeichen und ei-
ner eventuellen Riickennummer ist auf der Vorderseite oder auf dem Armel des Hemdes bzw.
des oberen Teils eines einteiligen Sportdresses lediglich ein maximal 64 cm? groRes Wappen
des Vereins/Verbandes zugelassen.

Ein Wappen, das Buchstaben, Symbole und Linien von Firmen und Institutionen beinhaltet, ist
nur zugelassen, wenn insoweit eine Verbindung (ein Bezug) zum Vereins-/Verbandsnamen be-
steht und einer Verwendung gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.

L2.6 Trainingsanziige
Die Vorgaben gemaR WO L 2.1 bis L 2.5 gelten flr Trainingsanzlige nur dann, wenn sie gemafR
ITTR B 2.2.1 mit Genehmigung des Oberschiedsrichters als Spielkleidung getragen werden.

L2.7 Schiedsrichterkleidung
Werbung auf Schiedsrichterkleidung darf nicht gegen die guten Sitten verstoRen und nicht
die Neutralitat der Schiedsrichter infrage stellen.
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L2.8 Genehmigung und Vorlagepflicht

Das Anbringen der Werbung, der Herstellerzeichen, der Vereinszeichen (Wappen und Namen)
sowie der Spielernamen ist fir die Bundesligen genehmigungspflichtig. Uber einen solchen
Antrag auf Erteilung der Genehmigung entscheidet mit Ausnahme der TTBL sowie der Deut-
schen Pokalmeisterschaft Herren (ab der 1. Hauptrunde) der DTTB. Die Genehmigung gilt
fur jeweils ein Spieljahr. Kopien der Genehmigung sind mit den Mannschaftsmeldungen bei
jedem Meisterschafts und Pokalspiel mitzufliihren und dem Oberschiedsrichter vorzulegen.
Die Verbande durfen fur ihren Zustdndigkeitsbereich die Genehmigung von Werbung und
eine Vorlagepflicht vorschreiben.

L3 ... Materialien
Werbung und Herstellerzeichen sind nur auf den nachfolgenden Materialien und unter fol-
genden Voraussetzungen gestattet:

L3.12 Tische

An Tischen sind nur an den Langs- und Schmalseiten der Tischplatte das Warenzeichen, das
Symbol oder der Name ihrer Hersteller mit einer jeweils maximalen GréRe von 200 cm? zuge-
lassen, und zwar auf jeder Halfte einer Langsseite und auf jeder Schmalseite lediglich einmal.
Flr weitere Werbung an den Langs- und Schmalseiten der Tischplatte ist pro Tischhélfte je-
weils eine Flache mit einer jeweils maximalen Gesamtldnge von 60 cm zugelassen, die nicht
fur andere Hersteller/Handler von Tischtennismaterialien sein darf und jeweils klar von der
standigen Werbung getrennt sein muss.

Die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung von WO L 1.6 beliebig.

L3.2 Netzgarnituren

An den beiden Pfosten oder den beiden Gestellen der Netzgarnitur sind Herstellerzeichen
(Markenzeichen, Typ, etc.) in unbeschrankter GroRe zugelassen. Darlber hinaus sind pro
Netzseite Werbeflachen in einem Mindestabstand von 3 cm zur oberen Netzkante zugelassen.
Die Farbe der Netzgarnitur sowie die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung von WO
L 1.6 und ITTR B 2.5.7 beliebig.

L3.3 Schiedsrichtertische

Schiedsrichtertische innerhalb der Spielbox gelten als Bestandteil der Umrandung. Auf maxi-
mal drei konstruktionsbedingt voneinander getrennten Flachen des Tisches sind jeweils ma-
ximal zwei Werbeflachen mit jeweils einer maximalen Gesamthohe einschliefSlich evtl. Zwi-
schenrdume von 40 cm zugelassen, gleich, ob die Werbung ein- oder mehrzeilig aufgebracht ist.
Die Grund- und die Werbefarben mussen unter Beachtung von WO L 1.6 mit denen der Um-
randung identisch oder schwarz sein.

Auf den zu den Tischen gehdrigen Stihlen ist Werbung nicht gestattet.

L3.4 Zahlgerate

Auf Vorder- und Riickseite der Zahlgerate ist jeweils eine Werbung mit einer Flache von maximal
350 cm? zugelassen. Die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung von WO L 1.6 beliebig.
Umfasst eine Spielbox mehrere Zahlgerdte, missen diese sowohl dieselbe Grund- wie auch
dieselbe Werbefarbe aufweisen.

WO L 3.4 gilt auch fur Spielergebnisanzeigen in der 2-Meter-Zone (siehe WO L 3.11).
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L3.5 Handtuchbehalter

Auf maximal vier konstruktionsbedingt voneinander getrennten Flachen der Handtuchbehal-
ter ist jeweils lediglich eine Werbung von jeweils maximal 750 cm? Flache und maximaler
Gesamthohe von 40 cm zugelassen. Die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung von
WO L 1.6 beliebig.

Umfasst eine Spielbox mehrere Handtuchbehélter, missen diese sowohl dieselbe Grund- wie
auch dieselbe Werbefarbe aufweisen.

L3.6 Ballboxen

Auf maximal vier konstruktionsbedingt voneinander getrennten Flachen der Ballboxen ist je-
weils lediglich eine Werbung von jeweils maximal 750 cm? Flache und maximaler Gesamtho-
he von 40 cm zugelassen. Die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung von WO L 1.6
beliebig.

Umfasst eine Spielbox mehrere Ballboxen, muissen diese sowohl dieselbe Grund- wie auch
dieselbe Werbefarbe aufweisen.

L3.7 Umrandungen

Je Seite eines Umrandungselements ist lediglich eine Werbung mit einer maximalen Gesamt-
hohe einschlieBlich evtl. Zwischenrdume von 60 cm zugelassen, gleich ob sie ein- oder mehr-
zeilig aufgebracht ist.

Die Werbung auf den Innenseiten der Umrandung darf nicht mehr als zwei Farben aufweisen.
Es wird empfohlen, die Farbgestaltung der Werbung in einem dunkleren Ton der Grundfarbe
oder in schwarz zu halten. Die Umrandungen einzelner Spielrdume und Mannschaftsboxen
innerhalb einer Spielhalle mussen unter Beachtung von WO L 1.6 auf der Innenseite sowohl
dieselbe Grund- wie auch dieselbe Werbefarbe aufweisen, die zudem weder weil noch oran-
ge sein darf.

Die farbliche Gestaltung der AufRenseite der Umrandungen darf von der Gestaltung der In-
nenseite abweichen.

L3.8 Boden

Der Boden darf zusétzlich unter Beachtung von WO L 1.6 nicht hellfarbig sein. Innerhalb eines
Spielraumes sind insgesamt maximal vier Werbeflachen (in jeder Halfte zwei, davon je eine zwi-
schen der Schmalseite des Tisches und der hinteren Umrandung sowie zwischen der Langsseite
des Tisches und der seitlichen Umrandung) in einer GréRe von jeweils maximal 2,5 m? zugelas-
sen. Sie durfen nicht weniger als 1 m, die an den Schmalseiten jedoch héchstens 2 m von der
Umrandung entfernt sein. Auf losen Zusatzboden, wie z.B. Auslegware, ist zusatzlich lediglich ein
Herstellerzeichen in einer maximalen GroRe von 750 cm2 zugelassen. Die Spieleigenschaften der
Werbeflachen (Rutschfestigkeit, etc.) missen identisch sein mit denen der Ubrigen Bodenflache.
Die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung von WO L 1.6 mit Ausnahme von weif3 und
orange beliebig. Es wird empfohlen, die Farbgestaltung der Werbung und des Herstellerzei-
chens in einem dunkleren oder unwesentlich helleren Ton der Grundfarbe des Bodens bzw.
Zusatzbodens oder in schwarz zu halten.
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L3.9 Namensschilder
Auf Namensschildern ist Werbung nicht gestattet. Die Farbgebung des Schildes ist unter Be-
achtung von WO L 1.6 beliebig.

L3.10 Tischnummern

Anstelle herkdmmlicher Nummerierung der Spieltische (am Tischgestell oder am Schiedsrich-
tertisch) darf in jedem Spielraum ein Tischnummernschild in einer GrofRe von maximal 30 cm x
42 cm an einem separaten Gestell angebracht und aufgestellt werden. Auf diesem Nummern-
schild ist Werbung in einer GrolRe von 50 % der Gesamtflache zugelassen. Die Grund- und
Werbefarben sind unter Beachtung von WO L 1.6 beliebig.

L3.11 Balle
Auf Ballen ist lediglich der Herstelleraufdruck zur Kennzeichnung von Hersteller, Markenbe-
zeichnung und Produktnamen zuldssig, wie er von der ITTF genehmigt wurde.

L3.12 Umfeld der Spielbox

Um den Spielraum herum ist innerhalb eines Abstandes von 2 Metern zur Umrandung (2-Me-

ter-Zone) Werbung lediglich zugelassen:

¢ auf Schiedsrichtertischen (siehe WO L 3.3)

e auf Zahlgerdten und Spielergebnisanzeigen (siehe WO L 3.4)

¢ auf den AuRenseiten der Umrandungen (siehe WO L 3.7)

e auf Getrankeboxen (entsprechend WO L 3.7 auf maximal vier konstruktionsbedingt voneinan-
der getrennten Flachen beliebiger GroRRe und unter Beachtung von WO L 1.6 beliebiger Farbe)

¢ in der Hallenwand, sofern sie dort standig angebracht und gemaR WO L 1.6 zugelassen ist

M ... Abweichungen bei Vorgaben staatlichen Rechts in Krisenzeiten

M 1 ... Allgemeines

Sollten einzelne Vorgaben der Wettspielordnung aufgrund von Vorgaben staatlichen Rechts
in Krisenzeiten nicht umsetzbar sein, darf das in WO A 1 verodffentlichte und fir die Umset-
zung fur offizielle Veranstaltungen seiner Zustdndigkeit gemall WO A 11 legitimierte Entschei-
dungsgremium nur die in diesem Abschnitt der WO genannten Abweichungen beschliefRen.

M 2 ... Start, Unterbrechung und Abbruch des Spielbetriebs

Das Entscheidungsgremium darf in Abweichung von entsprechenden, evtl. verbandsindividu-

ellen, Vorgaben im Abschnitt G der WO oder von vorherigen Bekanntmachungen

¢ entscheiden, dass in einer Spielzeit weiterflihrende Veranstaltungen fiir Vereinsmannschaf-
ten gemaR WO A 11.2 nicht durchgeflihrt werden,

e den vorher festgelegten Beginn von weiterfihrenden Veranstaltungen gema WO A 11.2
unter Nennung eines konkreten neuen Beginns verschieben,

e eine geplante Durchflihrung der Hauptrunde mit Vor- und Rickrunde durch eine einfache
Runde oder durch die Durchfiihrung in Turnierform ersetzen,

¢ eine begonnene Spielzeit flr weiterflhrende Veranstaltungen gemaR WO A 11.2 jeweils
unter Nennung eines konkreten Datums unterbrechen und fortsetzen,
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* eine begonnene Spielzeit flr weiterflihrende Veranstaltungen gemaR WO A 11.2 unter Nen-
nung eines konkreten Datums abbrechen,

¢ einen abgebrochenen oder nicht begonnenen Punktspielbetrieb einer Spielzeit fir ungdltig
erklaren,

¢ im Fall eines abgebrochenen oder nicht begonnenen Punktspielbetriebs einer Spielzeit flr
den Rest der Spielzeit einen alternativen Spielbetrieb anbieten, der keinerlei Auswirkungen
auf die Zusammensetzung der Spielklassen in der folgenden Spielzeit hat,

¢ vorher bekanntgemachte offizielle Veranstaltungen gemal WO A 11.1 und A 11.3 verschie-
ben und absagen.

Das Entscheidungsgremium darf flr jeden einzelnen der vorgenannten Punkte darlber ent-
scheiden, ob der Beschluss flr den gesamten Verband oder fiir einzelne ausdricklich zu be-
nennende Gliederungen des Verbandes gilt. Dabei ist eine Unterscheidung nach Altersgrup-
pen, Spielklassen bzw. Gruppen zuldssig.

M 3 ... Anderung von Meldefristen

Das Entscheidungsgremium darf

¢ in Abweichung von WO F 2.6.2 und 2.6.3 den Start- und Endtermin der Vereinsmeldung ver-
schieben, das Ergebnis der Vereinsmeldung auRer Kraft setzen und dafir eine ggf. mehrfach
wiederholte Vereinsmeldung ansetzen,

¢ in Abweichungen von eventuellen Terminvorgaben in G 5.3 den vorher bekanntgegebenen
Start- und Endtermin der Terminmeldung verschieben, das Ergebnis der Terminmeldung
auBer Kraft setzen und daflr eine ggf. mehrfach wiederholte Terminmeldung ansetzen,

* in Abweichung von den Terminvorgaben in WO H 2.1 den Start- und Endtermin der
Mann-schaftsmeldung verschieben, das Ergebnis der Mannschaftsmeldung auRer Kraft set-
zen und daflr eine ggf. mehrfach wiederholte Mannschaftsmeldung ansetzen,

¢ in Abweichung von den Vorgaben zu Mannschaftsmeisterschaften gemal WO J 2 und J 3
sowie zum Pokalspielbetrieb gemaR WO K 3 und K 4 alle bisher bekanntgemachten Termine
verschieben, bisherige Termine und dabei erfolgte Meldungen auRer Kraft setzen und dafur
weitere, ggf. mehrfach wiederholte Termine ansetzen.

Bei allen Abweichungen muss das Entscheidungsgremium jeweils einen konkreten Start- und
Endtermin der Meldung benennen, wobei der Zeitraum der jeweiligen Meldung mindestens
zehn Tage betragen muss.

M 4 ... Verlegung von Spielterminen
Das Entscheidungsgremium darf Abweichungen von WO G 6 bzgl. der Verlegung und Abset-
zung von Spielterminen beschlieRen.

M 5 ... Anpassung von Spielsystemen

Das Entscheidungsgremium darf in Abweichung von den Bestimmungen im Abschnitt E 6
der WO bei allen Spielsystemen mit Doppeln (inkl. eventueller weiterer verbandsindividueller
Spielsysteme mit Doppeln) das Aussetzen der Doppel beschlieRen.

Die Wertung eines Mannschaftskampfes gemaR E 2.6 bleibt davon unberihrt.
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Sollte das Entscheidungsgremium das Spielen von Doppeln aussetzen, mussen alle Einzel
gespielt werden, d. h. der Mannschaftskampf endet nicht beim Erreichen des Siegpunktes,
sondern nach Austragung des letzten Einzels gemal Spielsystem. Das Entscheidungsgremium
muss jeweils einen konkreten Termin benennen, ab wann die Doppel ausgesetzt oder wieder
gespielt werden. Der Wechsel zwischen Mannschaftskampfen mit oder ohne Doppel ist —
auch innerhalb der Halbserien — mehrmals moglich. Sobald wieder Doppel gespielt werden,
wird der Mannschaftskampf wieder beim Erreichen des Siegpunktes abgebrochen, sofern in
der Gruppe nicht grundsatzlich durchgespielt wird.

M 6 ... Abweichungen von Rahmenbedingungen

Das Entscheidungsgremium darf Abweichungen von den Vorgaben

e zum Seitenwechsel gemall ITTR A 13.7,

e zur Zuldssigkeit von mehreren Mannschaftskampfen in derselben Austragungsstatte zum
gleichen Zeitpunkt gemall WO | 1.1.1,

e zur GroRe der Spielraume (Boxen) gemdalf WO | 1.1.3 bzw. D 1.8.1,

e zum Schiedsrichtereinsatz gemalf WO | 3 bzw. D 8,

e zur Begrilung gemall WO | 5.5,

¢ zuin der WO festgelegten Sanktionierungen bei unvollstandigem Antreten oder Nichtantre-
ten gemaR WO | 5.9 bzw. 5.12

beschlielen.

M 7 ... Abweichungen von den Konsequenzen bei Zuriickziehung und Streichung

Das Entscheidungsgremium darf Abweichungen von den Vorgaben

e zu der in der WO festgelegten Sanktionierung bei Zurlickziehung bzw. Streichung gemaf
WO F3.4.8, G73undG7.4

e zurin WO G 7.2.1 geregelten Streichung einer Mannschaft nach dreimaligem Nichtantreten

beschlielen.

M 8 ... Reservespielerstatus

Das Ressort Wettspielordnung des DTTB darf auf Antrag eines Entscheidungsgremiums ge-
mak WO A 1 die Vorgaben gema WO H 1.3.1 zur Erteilung eines RES-Status ggf. verbandsin-
dividuell andern oder aussetzen, wenn nach Meinung des Ressorts die gemall WO M getroffe-
nen MaRRnahmen eine Anwendung von WO H 1.3.1 mangels Anzahl an Mannschaftskampfen
nicht rechtfertigen.

M 9 ... Wertung eines unvollstindigen Punktspielbetriebs

Sollte ein Punktspielbetrieb nach Beschluss des betreffenden Entscheidungsgremiums abge-
brochen werden, so dass nicht alle Mannschaftskampfe, die zum Start der zugehorigen Ver-
einsmeldung geplant waren, ausgetragen werden konnen, und nicht fir ungdiltig erklart wer-
den, dann gilt fur die Wertung der betreffenden Gruppe:

M 9.1 Der Spielbetrieb in Gruppen, der nicht aufgenommen wurde oder in dem weniger als
die Halfte der geplanten Mannschaftskampfe der Hauptrunde, die zum Start der zugehérigen
Vereinsmeldung geplant waren, ausgetragen worden ist, wird annulliert und damit fir un-
glltig erklart. Die Mannschaften erhalten in der folgenden Spielzeit jeweils das Startrecht in
derselben Spielklasse.
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M 9.2 Bei Gruppen, deren Spielbetrieb in Vor- und Rickrunde durchgefihrt wird, bei denen
zum Zeitpunkt des Abbruchs die Vorrunde vollstandig ausgetragen und in der Rickrunde we-
niger als die Halfte der zur Hauptrunde gehdrenden Mannschaftskampfe ausgetragen worden
sind, wird die Tabelle mit Stand zum Ende der Vorrunde zur Abschlusstabelle der Spielzeit.
Die Auf- und Abstiegsregelungen gemald WO F bleiben unberihrt. Mannschaften, die sich fur
die Teilnahme an Relegationsspielen qualifiziert haben, erhalten automatisch das Startrecht
in der hdheren Spielklasse.

M 9.3 Bei Gruppen, deren Spielbetrieb in Vor- und Rickrunde durchgefuhrt wird, bei de-
nen zum Zeitpunkt des Abbruchs die gesamte Vorrunde und mindestens die Halfte der zur
Hauptrunde gehdrenden Mannschaftskampfe der Rickrunde ausgetragen worden ist, oder
Gruppen, deren Spielbetrieb in einer einfachen Runde durchgeflihrt wird, bei denen zum Zeit-
punkt eines Abbruchs mindestens die Halfte der zur Hauptrunde gehdrenden Mannschafts-
kampfe ausgetragen worden ist, wird die Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs des Spielbe-
triebs zur Abschlusstabelle der Spielzeit.

Die Auf- und Abstiegsregelungen gemaRR WO F bleiben unberihrt. Mannschaften, die sich fur
die Teilnahme an Relegationsspielen qualifiziert haben, erhalten automatisch das Startrecht
in der hoheren Spielklasse.

M9.3.1  Zusatzlich gilt dann folgende Hartefallregelung zum Erlangen des Startrechts in
der ndchsthoheren Spielklasse (die Wertung gemaR Abschlusstabelle bleibt dabei unberthrt):
Erreicht eine Mannschaft in einer separat erstellen Tabelle aus dem Quotienten der zum
Zeitpunkt des Abbruchs erzielten Pluspunkte (Tabellenpunkte) dividiert durch die Anzahl der
ausgetragenen Mannschaftskimpfe einen Tabellenplatz, der im Gegensatz zur Abschlussta-
belle zum Aufstieg, zur Teilnahme an Relegationsspielen oder zum Klassenverbleib berech-
tigt, dann kann der Verein der betreffenden Mannschaft innerhalb von zwei Wochen nach
Bekanntgabe des Abbruchs des betreffenden Spielbetriebs einen entsprechenden Antrag auf
Hartefallregelung stellen, dem dann entsprochen werden muss.

Bei Gleichheit des Quotienten aus Pluspunkten und Anzahl Mannschaftskampfen wird zur
Ermittlung der exakten Reihenfolge der Quotient aus gewonnenen und verlorenen Spielpunk-
ten (und bei dessen Gleichheit der Quotient aus gewonnenen und verlorenen Satzen und bei
dessen Gleichheit der Quotient aus gewonnenen und verlorenen Ballen) herangezogen.

M 10 .. Regelungen fiir einen Spielbetrieb, der fiir ungiiltig erklart wurde

Wenn ein Punktspielbetrieb flr ungultig erklart wird, werden alle mit der Durchflhrung die-
ses Spielbetriebs verbundenen Aktionen in Bezug auf ihre Folgen fiir die Zusammensetzung
der Spielklassen und Gruppen der nachfolgenden Spielzeit so behandelt, als hatte es die fir
ungultig erklarte Spielzeit in den betroffenen Gruppen nicht gegeben. Der DTTB bzw. der Ver-
band setzt den fur unglltig erklarten Punktspielbetrieb der betroffenen Gruppen auf einen
Anfangszustand zurlick. Hierbei handelt es sich um den Endstand der Spielklasseneinteilung
in den betroffenen Gruppen fir die flir ungdiltig erklérte Spielzeit einschlieRlich des Auffillver-
fahrens. Dieser Stand ist die Basis flr die Vereinsmeldung der nachfolgenden Spielzeit. Hierflr
gelten folgende Regelungen.
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M 10.1  Alle Mannschaften erhalten das Startrecht in ihrer bisherigen Spielklasse. Dies gilt
auch fir Mannschaften, die in der flr ungultig erkldrten Spielzeit nach Abschluss der Spiel-
klasseneinteilung zurtickgezogen oder gestrichen wurden.

M 10.2 Es gibt weder Absteiger, Direktaufsteiger noch Relegationsaufsteiger.

M 10.3 Absteiger aus einem Ubergeordneten Spielbetrieb, der nicht flr ungultig erklart
wurde, erhalten das Startrecht flr die nachsttiefere Spielklasse. Aufsteiger aus einem unter-
geordneten Spielbetrieb, der nicht fir ungultig erklart wurde, erhalten das Startrecht fir die
nachsthéhere Spielklasse.

M 10.4  Sofern nach Abschluss der Vereinsmeldung der nachfolgenden Spielzeit eine Spiel-
klasse bzw. eine Gruppe noch nicht die Sollstarke erreicht, deren Spielbetrieb fir ungdltig
erklart worden ist, oder es in der direkt darunter befindlichen Spielklasse mindestens eine zu-
geordnete Gruppe gibt, deren Spielbetrieb fur ungdltig erklart worden ist, werden die freien
Platze im Rahmen des im jeweiligen Verband geltenden Auffillverfahrens vergeben.

Hierbei gilt:

M 10.4.1 FUr das Auffullverfahren werden im ersten Schritt alle Mannschaften herangezo-
gen, die in der vorangegangenen Spielzeit in den zugeordneten Gruppen der Spielklasse di-
rekt darunter eingeteilt waren oder die aus der aufzufiillenden Gruppe abgestiegen sind,
sofern diese nicht fur ungultig erklart worden ist. Dabei wird flur jede betroffene Gruppe die
Reihenfolge ihrer Abschlusstabelle der letzten gewerteten Spielzeit herangezogen, und zwar
im Falle eines Abbruches mitsamt der in WO M 9.3.1 vorgesehenen Quotientenregelung.

a) Dabei werden zunachst solche Mannschaften befragt, die fir die fur unglltig erklarte Spiel-
zeit einen Spielklassenverzicht vorgenommen haben und deren Gruppe in der fir unglltig
erklarten Spielzeit der aufzufillenden Gruppe ebenfalls fir ungultig erklart worden ist, und
zwar in der Reihenfolge ihrer Spielklassenzugehorigkeit und Platzierung in der vorange-
gangenen Spielzeit.

b) Als nachstes werden die Mannschaften befragt, die in der Spielklasse direkt unter-halb der
aufzufillenden Gruppe in der Abschlusstabelle ihrer dortigen letzten gewerteten Spielzeit
einen Platz belegt haben, der zum Direktaufstieg berechtigt hat, sofern ihre Gruppe in der
vorangegangenen Spielzeit flr ungultig erklért worden ist oder sie in der vorangegange-
nen Spielzeit aus der aufzufiillenden Spielklasse ab-gestiegen sind.

) Als nachstes werden die Mannschaften befragt, die in der Spielklasse direkt unter-halb der
aufzufillenden Gruppe in der Abschlusstabelle ihrer dortigen letzten gewerteten Spielzeit
einen Platz belegt haben, der zum Relegationsaufstieg berechtigt hat, sofern ihre Gruppe in
der vorangegangenen Spielzeit flir ungultig erklart worden ist oder sie in der vorangegan-
genen Spielzeit aus der aufzufillenden Spielklasse abgestiegen sind.

d) Danach werden die restlichen Mannschaften in der im Verband dafir geltenden Reihenfol-
ge des Auffullverfahrens befragt.
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Eine Mannschaft, die vor der fir ungdltig erkldrten Spielzeit im Rahmen des damaligen Auf-
fullverfahrens zu einem maoglichen Aufstieg oder Klassenerhalt befragt wurde und abgelehnt
hat, wird erneut befragt. Dies trifft auch auf Mannschaften zu, die in der Saison vor einer
solchen Spielzeit zurlickgezogen oder gestrichen wurden, sofern sie in der fir unglltig er-
klarten Spielzeit in einer zugeordneten Gruppe der Spielklasse direkt unter der aufzufillenden
Spielklasse eingeteilt waren.

Ist eine Mannschaft in der Auffillreihenfolge mehrfach vertreten, wird nur die héchste Posi-
tion bertcksichtigt.

Beim Aufflllverfahren kann es vorkommen, dass eine Gruppe die Sollstarke Uber-schreitet,
falls vor dem letzten Auffillschritt zwei oder mehr gleichrangige Mannschaften ihre Auffall-
bereitschaft erklaren.

M 10.4.2 Sofern die aufzufillende Spielklasse bzw. Gruppe nach Berlcksichtigung aller
Mannschaften aus den zugeordneten Gruppen der direkt darunter liegenden Spielklasse
immer noch nicht die Sollstarke erreicht, werden im zweiten Schritt alle Mannschaften he-
rangezogen, die in der flr ungultig erkldrten Spielzeit in den zugeordneten Gruppen zwei
Spielklassen darunter eingeteilt waren. Dabei gelten die Vorschriften von WO 10.4.1 analog.
Sollte danach die Spielklasse immer noch nicht aufgeflillt sein, wird nicht weiter versucht, sie
aufzufillen.
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Abkiirzungsverzeichnis

A A Auslander
ADO Anti-Doping-Ordnung des DTTB

B BL Bundesligen
BSK Bundesspielklassen
BSO Bundesspielordnung

D DTTB Deutscher Tischtennis-Bund

E eA europaischer Auslander

G gA gleichgestellter Auslander

I ITTF International Table Tennis Federation
ITTR Internationale Tischtennisregeln

J JES Jugend-Erganzungsspieler

N NES Nachwuchs-Erganzungsspieler

O OSR Oberschiedsrichter

Q QTTRWert Quartals-Tischtennis-Rating-Wert
Q-TTRL Quartals-Tischtennis-Rangliste

R RES Reservespieler

S SBE Spielberechtigung flir den Erwachsenenspielbetrieb
SBEI Spielberechtigung fiir den Erwachsenen-Individualspielbetrieb
SBEM Spielberechtigung fiir den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb
SBNI Spielberechtigung flir den Nachwuchs-Individualspielbetrieb
SBNM Spielberechtigung fiir den Nachwuchs-Mannschaftsspielbetrieb
SBSI Spielberechtigung flir den Senioren-Individualspielbetrieb
SBSM Spielberechtigung flir den Senioren-Mannschaftsspielbetrieb
SES Senioren-Erganzungsspieler
SR Schiedsrichter

T TTBL Tischtennis-Bundesliga
TTR-Wert Tischtennis-Rating-Wert

W  WES Weiblicher Erganzungsspieler
WO Wettspielordnung
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Liste der Definitionen
Altersgruppe A5.1 Relegationsspiele A5.2
Altersklasse A5.1 Reservespieler A5.3
Anwartschaftsspiele A5.2 Rluckrunde A9
Austragungsstatte A5.1
Auswahlmannschaften A5.1 Spiel A5.1
Spielberechtigung A15.1
Bundesspielklassen A5.2 Spielgemeinschaften A5.1
Spielklasse A5.1
click-TT A5.1 Spielpunkt A5.1
Spielzeit A9
Einsatzberechtigung A 15.3 Stammespieler A5.3
Entscheidungsspiele A5.2 Startberechtigung A 15.2
Erganzungsspieler A5.3 Startgenehmigung A 15.7
Ersatzspieler A5.3
Tabellenpunkt A5.1
Gemischte Mannschaften A5.1 TTR-bezogen A5.4
Gemischte Spielklassen A5.1 TTR-relevant A5.4
TTR-Wert A5.4
Halbserie A9 Turnierklasse A5.1
Hauptrundenspiele A5.2 Turnierstufe A5.1
Konkurrenz A5.1 Untere Spielklassen A5.2
Unterste Gliederung A5.2
Leistungsklasse A5.1
Verbande A5.1
Mannschaftsaufstellung A5.3 Vereinsmannschaften A5.1
Mannschaftskampf A5.1 Vereinsmeldung A5.3
Mannschaftsmeldung A5.3 Vereinsibergreifende Mannschaften A 5.1
Mannschaftsspieler A5.3 Vergleichbar A5.4
Vorrunde A9
Play-off-Spiele A5.2
Punktspiele A5.2 Wettbewerb A 10
Q-TTR-Wert A5.4

Handbuch 2021 /2022 | www.httv.de



	Wettspielordnung
	Inhaltsverzeichnis
	A  Allgemeines
	A 1 Zweck und Geltungsbereich der Wettspielordnung (WO)
	A 2  Spielregeln
	A 3  Bekämpfung des Dopings
	A 4  Vereins- bzw. verbandsfremde Einflussnahme
	A 5  Definitionen
	A 6  Spielkleidung
	A 7  Materialien
	A 8  Altersgruppen und Altersklassen
	A 10  Wettbewerbe
	A 11  Offizielle Veranstaltungen
	A 13  Gemischter Spielbetrieb
	A 15   Spielberechtigung, Startberechtigung, Einsatz-berechtigung,   Teilnahme an Veranstaltungen
	A 16  Datenverwaltung
	A 17  Ranglisten
	A 18  Gebühren
	A 19  Rechtliches
	B Spielberechtigung
	B 1  Erfordernis und Inhalt einer Spielberechtigung
	B 2  Zuständigkeit für die Erteilung einer Spielberechtigung
	B 3  Ersterteilung einer Spielberechtigung
	B 4  Wechsel einer Spielberechtigung
	B 5   Formvorschriften bei der Einreichung eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung
	B 6  Kostenerstattung an den bisherigen Verein bzw. Mitgliedsverband
	B 7  Aufgabe, Verlust oder Ruhen einer Spielberechtigung
	B 8  Rechtsmittel und Disziplinarmaßnahmen
	C  Altergruppe Nachwuchs
	C 1  Vereinszugehörigkeit/Spielberechtigung
	C 2   Vorschriften zur uneingeschränkten Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb
	C 3   Vorschriften zur eingeschränkten Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb
	D  Bestimmungen für Veranstaltungen in Turnierform
	D 1 Turniergenehmigungen/Allgemeines
	D 2  Ausschreibung
	D 3  Altersklassen
	D 4  Leistungsklassen
	D 5  Setzung
	D 6  Auslosung
	D 7  Austragungssysteme/Wertung
	D 8  Oberschiedsrichter
	D 9  Schiedsgericht
	D 11  Turnierunterlagen
	E  Grundlagen für Mannschaftskämpfe
	E 1  Allgemeines
	E 2  Allgemeine Vorschriften für Mannschaftskämpfe
	E 3  Wertung 
	E 4  Einzelaufstellung
	E 5  Doppelaufstellung
	E 6  Spielsysteme
	F  Grundlagen und Aufbau des Punktspielbetriebes
	F 1  Grundlagen
	F 2  Voraussetzungen für die Teilnahme am Punktspielbetrieb
	F 3  Verwaltung des Punktspielbetriebes
	G  Organisation des Punktspielbetriebes
	G 1  Mannschaftsstärke
	G 2 Spielsysteme
	G 3 Spiele der Hauptrunde
	G 4  Entscheidungsspiele
	G 5 Terminplanung
	G 6  Verlegung von Spielterminen
	G 7   Zurückziehung und Streichung
	G 8 Kontrolle der Punktspiele
	G 9  Titel
	G 10  Ergebnisübermittlung
	H  Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb
	H 1  Allgemeines
	H 2  Erstellen der Mannschaftsmeldung
	H 3  Genehmigung der Mannschaftsmeldung
	H 4   Auswirkungen von Zurückziehung oder Streichung auf die Mannschaftsmeldung
	I 1  Bedingungen für Austragungsstätten
	I 2  Spielkleidung
	I 3  Schiedsrichtereinsatz
	I 4  Mannschaftsaufstellung
	I 5  Regelungen für den Ablauf von Mannschaftskämpfen
	J Mannschaftsmeisterschaften
	J 1 Allgemeines
	J 2 Meldung/Teilnahmeerklärung
	J 3 Mannschaftsmeldung
	J 4 Einsatzberechtigung
	J 5 Ergebniserfassung/Wertung
	J 6 Sonstiges
	K  Pokalmeisterschaften
	K 1 Geltungsbereich
	K 2 Pokalspielklassen
	K 3  Meldung der am Pokalspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften   (Vereinsmeldung)
	K 4 Mannschaftsmeldung
	K 5  Einsatzberechtigung von Spielern in Pokalmannschaften (Mannschaftsaufstellung)
	K 6 Austragungssystem
	K 7 Heimrecht
	K 8 Spielsystem
	K 9 Ergebnismeldung
	K 10 Sonstiges
	L  Werbebestimmungen
	L 1  Geltungsbereich/Allgemeines
	L 2  Spielkleidung 
	L 3  Materialien
	Abkürzungsverzeichnis
	Liste der Definitionen


